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Akten seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. 

Nr. 01 Botschaft zur Feier des 59. Weltfriedenstages am 1. Januar 2026
 
Der Friede sei mit euch allen: 
hin zu einem „unbewaffneten und entwaffnenden“ 
Frieden 

„Der Friede sei mit dir!“ 

Dieser sehr alte Gruß, der auch heute noch in 
vielen Kulturen alltäglich ist, wurde am Abend des 
Ostertages durch den auferstandenen Jesus mit 
neuer Kraft erfüllt. „ Friede sei mit euch!“ (Joh 
20,19.21) lautet sein Wort, das nicht nur einen 
Wunsch ausdrückt, sondern in denen, die es 
annehmen, und damit in der gesamten 
Wirklichkeit eine bleibende Veränderung bewirkt. 
Deshalb verleihen die Nachfolger der Apostel 
jeden Tag und überall auf der Welt dieser ganz 
stillen Revolution ihre Stimme: „Der Friede sei mit 
euch!“ Bereits am Abend meiner Wahl zum 
Bischof von Rom war es mir ein Anliegen, meinen 
Gruß in dieses gemeinsame Bekenntnis 
einfließen zu lassen. Und ich möchte es noch 
einmal betonen: Dies ist der Friede des 
auferstandenen Christus, ein unbewaffneter und 
entwaffnender Friede, demütig und beständig. Er 
kommt von Gott, dem Gott, der uns alle 
bedingungslos liebt.1 

Der Friede des auferstandenen Christus 

Er, der Gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe 
hingibt und der viele Schafe auch außerhalb 
dieses Stalls hat (vgl. Joh 10,11.16), hat den Tod 
besiegt und die trennenden Wände zwischen den 
Menschen niedergerissen (vgl. Eph 2,14): 
Christus, unser Friede. Seine Gegenwart, seine 
Gabe, sein Sieg spiegeln sich in der 
Standhaftigkeit vieler Zeugen wider, durch die das 
Werk Gottes in der Welt fortgesetzt wird und in der 

Dunkelheit der Zeit sogar noch sichtbarer und 
leuchtender wird. 

Der Gegensatz zwischen Dunkelheit und Licht ist 
nämlich nicht einfach nur ein biblisches Bild, um 
die Geburtswehen zu beschreiben, aus denen 
eine neue Welt hervorgeht: Er ist eine Erfahrung, 
die uns im Hinblick auf die Prüfungen, denen wir 
begegnen, und in den historischen Umständen, in 
denen wir leben, durchdringt und erschüttert. Nun, 
es ist nötig, das Licht zu sehen 

und daran zu glauben, um in der Dunkelheit nicht 
zu versinken. Die Jünger Jesu sind berufen, 
dieses Erfordernis auf einzigartige und 
privilegierte Weise zu erfahren, aber es weiß sich 
auf vielfältige Weise einen Weg in das Herz eines 
jeden Menschen zu bahnen. Der Friede existiert, 
er will in uns wohnen, er hat die sanfte Kraft, den 
Verstand zu erleuchten und zu weiten, er 
widersteht der Gewalt und überwindet sie. Der 
Friede hat den Atem der Ewigkeit: Während man 
dem Bösen entgegenruft: „Genug!“, flüstert man 
dem Frieden zu: „Für immer!“. Diesen Horizont hat 
uns der Auferstandene erschlossen. In dieser 
Vorahnung leben die Friedensstifterinnen und 
Friedensstifter, die in jenem Drama, das Papst 
Franziskus als „Dritten Weltkrieg in Stücken“ 
bezeichnet hat, weiterhin der Ansteckung durch 
die Finsternis widerstehen, wie Wächter in der 
Nacht. 

 
1 Vgl. Apostolischer Segen „Urbi et Orbi“ und erster 
Gruß, Loggia des Petersdoms (8. Mai 2025). 
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Das Gegenteil, nämlich das Licht zu vergessen, ist 
leider möglich: Man verliert dann den 
Wirklichkeitsbezug und überlässt sich einer 
partiellen und verzerrten Vorstellung von der Welt, 
die von Dunkelheit und Angst geprägt ist. Nicht 
wenige bezeichnen heute Erzählungen als 
realistisch, die keine Hoffnung enthalten, die blind 
für die Schönheit anderer sind und die die Gnade 
Gottes vergessen, die immer in den Herzen der 
Menschen wirkt, wie sehr sie auch von der Sünde 
verwundet sein mögen. Der hl. Augustinus 
ermahnte die Christen, eine unauflösliche 
Freundschaft mit dem Frieden zu schließen, damit 
sie ihn im Innersten ihres Geistes bewahren und 
seine strahlende Wärme überallhin verströmen 
können. An seine Gemeinde schrieb er: 

„Wenn ihr andere zum Frieden führen wollt, möget 
ihr ihn erst selbst in euch haben und in ihm 
gefestigt sein. Um andere zu entflammen, muss 
sein Licht in euch brennen.“2 

Ob wir nun über die Gabe des Glaubens verfügen 
oder ob uns scheint, dass wir sie nicht hätten, 
liebe Brüder und Schwestern, öffnen wir uns für 
den Frieden! Nehmen wir ihn an und erkennen wir 
ihn, statt ihn für fern und unmöglich zu halten. 
Mehr als ein Ziel ist der Friede etwas 
Gegenwärtiges und ein Weg. Selbst wenn er in 
uns und um uns herum bedroht ist wie eine kleine 
Flamme im Sturm, wollen wir ihn bewahren, ohne 
die Namen und Geschichten derer zu vergessen, 
die ihn uns bezeugt haben. Der Friede ist ein 
Grundsatz, der unsere Entscheidungen leitet und 
bestimmt. Selbst an Orten, an denen nur noch 
Trümmer übrig sind und die Verzweiflung 
unvermeidlich scheint, finden wir gerade heute 
Menschen, die den Frieden nicht vergessen 
haben. So wie Jesus am Abend des Ostertages 
den Ort betrat, an dem die Jünger verängstigt und 
entmutigt versammelt waren, so gelangt der 
Friede des auferstandenen Christus mittels der 
Stimmen und Gesichter seiner Zeugen auch 
weiterhin durch Türen und Hindernisse. Er ist die  

Gabe, die es uns ermöglicht, das Gute nicht zu 
vergessen, es als siegreich zu erkennen und uns 
erneut und gemeinsam dafür zu entscheiden. 

Ein unbewaffneter Friede 

Kurz bevor er gefangen genommen wurde, sagte 
Jesus in einem Moment tiefen Vertrauens zu 
denen, die bei ihm waren: „Frieden hinterlasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die 
Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.“ Und sogleich 
fügte er hinzu: „Euer Herz beunruhige sich nicht 
und verzage nicht“ (Joh 14,27). Die Beunruhigung 
und die Furcht konnten sich natürlich auf die 
Gewalt beziehen, die bald über ihn hereinbrechen 
würde. Doch die Evangelien verbergen nicht, dass 
es vor allem seine gewaltfreie Antwort war, die die 
Jünger verstörte. Diesen Weg stellten sie alle, 
insbesondere Petrus, infrage, aber bis zuletzt 
verlangte der Meister, ihm auf diesem Weg 
nachzufolgen. Der Weg Jesu bleibt ein Grund für 
Beunruhigung und Furcht. Und entschlossen sagt 
er auch dem, der ihn verteidigen möchte: 

„Steck das Schwert in die Scheide!“ (Joh 18,11; 
vgl. Mt 26,52). Der Friede des auferstandenen 
Jesus ist unbewaffnet, weil sein Kampf unter ganz 
bestimmten historischen, politischen und sozialen 
Umständen unbewaffnet war. Die Christen 
müssen von dieser Neuheit gemeinsam 
prophetisch Zeugnis ablegen, eingedenk jener 
tragischen Ereignisse, an denen sie allzu oft 
mitgewirkt haben. Das große Gleichnis vom 
Weltgericht lädt alle Christen ein, in diesem 
Bewusstsein barmherzig zu handeln (vgl. Mt 
25,31–46). Und dabei werden sie Brüder und 
Schwestern an ihrer Seite finden, die in 
unterschiedlichen Weisen auf den Schmerz 
anderer zu hören wussten und sich so in ihrem 
Inneren von der Täuschung der Gewalt befreit 
haben. 

 
 

 
2 Augustinus von Hippo, Sermo 357, 3. 
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Obwohl es heute nicht wenige Menschen gibt, die 
von Herzen friedfertig sind, überkommt sie 
angesichts des immer unsichereren Verlaufs der 
Ereignisse doch ein großes Gefühl der Ohnmacht. 
Tatsächlich wies schon der hl. Augustinus auf ein 
besonderes Paradoxon hin: „Es ist schwieriger, 
den Frieden zu loben, als ihn zu besitzen. Denn 
wenn wir ihn loben wollen, brauchen wir 
Fähigkeiten, die uns vielleicht fehlen, suchen wir 
nach den richtigen Gedanken und wägen unsere 
Worte; wenn wir ihn hingegen besitzen wollen, 
haben und bewahren wir ihn ohne jede 
Anstrengung.“3 

Wenn wir Frieden als ein fernes Ideal betrachten, 
finden wir es nicht mehr skandalös, dass er 
verweigert werden kann und dass sogar Kriege 
geführt werden, um Frieden zu erreichen. Es 
scheint an den richtigen Gedanken zu mangeln, 
an wohlüberlegten Worten, an der Fähigkeit zu 
sagen, dass der Friede nahe ist. Wenn der Friede 
keine gelebte Wirklichkeit ist, die es zu bewahren 
und zu pflegen gilt, dann macht sich Aggressivität 
sowohl im privaten als auch im öffentlichen Leben 
breit. Dann wird in der Beziehung zwischen 
Bürgern und Regierenden der Umstand als 
Verfehlung angesehen, dass man sich nicht 
ausreichend auf den Krieg vorbereitet, darauf, auf 
die Angriffe anderer reagieren und Gewalt 
erwidern zu können. Auf der politischen Ebene ist 
diese – weit über den Grundsatz der legitimen 
Verteidigung hinausgehende – Logik der 
Gegensätzlichkeit der derzeit relevanteste 
Umstand für die globale Destabilisierung, die 
jeden Tag dramatischer und unvorhersehbarer 
wird. Es ist kein Zufall, dass die wiederkehrenden 
Forderungen nach einer Erhöhung der 
Militärausgaben und die daraus resultierenden 
Entscheidungen von vielen Regierenden mit der 
Gefährlichkeit anderer gerechtfertigt werden. 
Tatsächlich stehen Abschreckungspotenzial 
durch Macht und insbesondere nukleare 
Abschreckung für die Irrationalität von 
Beziehungen zwischen Völkern, die nicht auf 
Recht, Gerechtigkeit und Vertrauen beruhen, 
sondern auf der Angst und der Herrschaft der 
Stärke. 

„Infolgedessen befinden sich die Völker“, wie 
schon der hl. Johannes XXIII. über seine Zeit 
schrieb, „beständig in Furcht, wie vor einem 
Sturm, der jeden Augenblick mit erschreckender 
Gewalt losbrechen kann. Und das nicht ohne 
Grund, denn an Waffen fehlt es tatsächlich nicht. 

Wenn es auch kaum glaublich ist, dass es 
Menschen gibt, die es wagen möchten, die 
Verantwortung für die Vernichtung und das Leid 
auf sich zu nehmen, die ein Krieg im Gefolge hat, 
so kann man doch nicht leugnen, dass 
unversehens und unerwartet ein Kriegsbrand 
entstehen kann.“4 

Im Laufe des Jahres 2024 stiegen die weltweiten 
Militärausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 
Prozent und bestätigten damit die seit zehn 
Jahren anhaltende Tendenz. Sie erreichten einen 
Wert von 2.718 Milliarden Dollar, was 2,5 Prozent 
des weltweiten BIP entspricht.5 Darüber hinaus 
scheint man heute auf die neuen 
Herausforderungen nicht allein mit enormen 
wirtschaftlichen Anstrengungen zur Aufrüstung zu 
reagieren, sondern auch mit einer Neuausrichtung  
der  Bildungspolitik:  Statt  einer  Kultur  der  
Erinnerung,  die  das  im 

20. Jahrhundert gewonnene Problembewusstsein 
bewahrt und die Millionen Opfer jenes 
Jahrhunderts nicht vergisst, werden 
Kommunikationskampagnen und 
Bildungsprogramme in Schulen und Universitäten 
sowie in den Medien vorangetrieben, die 
Bedrohungswahrnehmungen verbreiten und eine 
rein militärisch geprägte Vorstellung von 
Verteidigung und Sicherheit vermitteln. 
 

3 Ebd., 1. 

4 Johannes XXIII., Enzyklika Pacem in terris (11. April 
1963), 60. 

5 Vgl. SIPRI Yearbook: Armaments, Disarmament 
and International Security (2025). 

 



 
 
 

5 
 

Doch „wer den Frieden wirklich liebt, liebt auch 
dessen Gegner“6. So empfahl der hl. Augustinus, 
keine Brücken abzubrechen und nicht auf 
Vorwürfen zu beharren, sondern lieber zuzuhören 
und sich, soweit möglich, mit den Argumenten 
anderer auseinanderzusetzen. Vor sechzig 
Jahren endete das Zweite Vatikanische Konzil in 
dem Bewusstsein der Dringlichkeit eines Dialogs 
zwischen der Kirche und der Welt von heute. 
Insbesondere die Konstitution Gaudium et spes 
lenkte die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der 
Kriegführung: „Die besondere Gefahr des 
modernen Krieges besteht darin, dass er 
sozusagen denen, die im Besitz neuerer 
wissenschaftlicher Waffen sind, die Gelegenheit 
schafft, solche Verbrechen zu begehen, und in 
einer Art unerbittlicher Verstrickung den Willen 
des Menschen zu den fürchterlichsten 
Entschlüssen treiben kann. Damit in Zukunft so 
etwas nie geschieht, beschwören die 
versammelten Bischöfe des ganzen Erdkreises 
alle, insbesondere die Regierenden und die 
militärischen Befehlshaber, sich jederzeit der 
großen Verantwortung bewusst zu sein, die sie vor 
Gott und der ganzen Menschheit tragen.“7 

Zugleich stellen wir fest, dass der anhaltende 
technologische Fortschritt und der Einsatz 
künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich die 
Tragik bewaffneter Konflikte noch verschärft 
haben. Es zeichnet sich sogar ein Prozess ab, in 
dem politische und militärische Führungskräfte 
durch eine zunehmende „Delegation“ von 
Entscheidungen über Leben und Tod von 
Menschen ihre Verantwortung an Maschinen 
abgeben. Dies ist eine bislang beispiellose Spirale 
der Zerstörung jenes Humanismus in Recht und 
Philosophie, auf dem eine jede Zivilisation beruht 
und durch den sie geschützt wird. Die gewaltigen 
Konzentrationen privater Wirtschafts- und 
Finanzinteressen, die die Staaten in diese 
Richtung treiben, müssen angeprangert werden; 
doch reicht dies nicht aus, wenn nicht zugleich ein 
Erwachen des Gewissens und des kritischen 
Denkens gefördert wird. 

Die Enzyklika Fratelli tutti stellt den hl. Franz von 
Assisi als Beispiel für ein solches Erwachen dar: 
„In jener Welt voller Wachtürme und 
Verteidigungsmauern erlebten die Städte blutige 
Kriege zwischen mächtigen Familien, während die 
Elendsviertel der Ausgestoßenen an den Rändern 
wuchsen. Dort empfing Franziskus innerlich den 
wahren Frieden, er befreite sich von jedem 
Verlangen, andere zu beherrschen, er wurde einer 
der Geringsten und versuchte in Harmonie mit 
ihnen zu leben.“8 Dies ist eine Geschichte, die in 
uns weiterleben soll und die es erfordert, dass wir 
unsere Kräfte bündeln, damit wir gemeinsam zu 
einem entwaffnenden Frieden beitragen, zu einem 
Frieden, der aus Offenheit und 
evangeliumsgemäßer Demut entsteht. 

Ein entwaffnender Friede 

Die Güte ist entwaffnend. Vielleicht ist Gott 
deshalb Kind geworden. Das Geheimnis der 
Menschwerdung, das Herabsteigen Gottes bis in 
die Unterwelt, beginnt im Schoß einer jungen 
Mutter und wird in der Krippe von Betlehem 
offenbar. „Friede auf Erden“, singen die Engel und 
verkünden die Gegenwart eines wehrlosen 
Gottes. Die Menschheit kann seiner Liebe nur 
dann gewahr werden, wenn sie sich seiner 
annimmt (vgl. Lk 2,13–14). Nichts vermag uns so 
sehr zu verwandeln wie ein Kind. Und vielleicht ist 
es gerade der Gedanke an unseren Nachwuchs, 
an die Kinder und auch an jene, die so 
schutzbedürftig sind wie sie, der uns mitten ins 
Herz trifft (vgl. Apg 2,37). In diesem 
Zusammenhang schrieb mein verehrter 
Vorgänger: „Die menschliche Schwachheit hat die 
Kraft, uns klarer erkennen zu lassen, was Bestand 
hat und was vergänglich ist, was Leben schenkt 
und was tötet. Vielleicht neigen wir deshalb so oft 
dazu, unsere Grenzen zu leugnen und schwachen 
und verletzten Menschen auszuweichen: Sie 
vermögen es, den Weg, den wir als Einzelne und 
als Gemeinschaft eingeschlagen haben, infrage 
zu stellen.“9 

 
6 Augustinus von Hippo, Sermo 357, 1. 

7 Zweites Vatikanisches Konzil, Pastoralkonstitution 
Gaudium et spes, 80. 

8 Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti (3. Oktober 
2020), 4. 

9 Ders., Lettera al Direttore del Corriere della Sera 
(14. März 2025). 
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Johannes XXIII. führte als Erster die Perspektive 
einer umfassenden Abrüstung ein, die nur durch 
die Erneuerung des Herzens und des Verstandes 
erreicht werden kann. So schrieb er in Pacem in 
terris: „Allerdings müssen alle davon überzeugt 
sein, dass das Ablassen von der 
Rüstungssteigerung, die wirksame Abrüstung 
oder – erst recht – die völlige Beseitigung der 
Waffen so gut wie unmöglich sind, wenn dieser 
Abschied von den Waffen nicht allseitig ist und 
auch die Gesinnung erfasst, das heißt, wenn sich 
nicht alle einmütig und aufrichtig Mühe geben, 
dass die Furcht und die angstvolle Erwartung 
eines Krieges aus den Herzen gebannt werden. 
Dies setzt aber voraus, dass an die Stelle des 
obersten Gesetzes, worauf der Friede sich heute 
stützt, ein ganz anderes Gesetz trete, wonach der 
wahre Friede unter den Völkern nicht durch die 
Gleichheit der militärischen Rüstung, sondern nur 
durch gegenseitiges Vertrauen fest und sicher 
bestehen kann. Wir sind entschieden der 
Meinung, dass dies geschehen kann, da es sich 
um eine Sache handelt, die nicht nur von den 
Gesetzen der gesunden Vernunft befohlen wird, 
sondern auch höchst wünschenswert und überaus 
segensreich ist.“10 

Dies ist ein grundlegender Dienst, den die 
Religionen der leidenden Menschheit erweisen 
müssen, indem sie wachsam bleiben angesichts 
der zunehmenden Versuche, sogar Gedanken 
und Worte zu Waffen zu machen. Die großen 
geistlichen Traditionen wie auch der rechte 
Gebrauch der Vernunft lassen uns über 
verwandtschaftliche oder ethnische Bande 
hinausgehen, über jene Verbrüderungen, welche 
nur ihresgleichen anerkennen und die anderen 
zurückweisen. Wir sehen heute, dass dies nicht 
selbstverständlich ist. Leider gehört es 
zunehmend zum derzeitigen Gesamtbild, dass 
Worte des Glaubens Einzug halten in politische 
Kämpfe, dass Nationalismus gepriesen wird und 
dass Gewalt und bewaffneter Kampf religiös 

gerechtfertigt werden. Die Gläubigen müssen 
diesen Formen der Blasphemie, die den heiligen 
Namen Gottes verdunkeln, aktiv entgegentreten, 
in erster Linie durch ihre Lebensweise. Deshalb ist 
es notwendiger denn je, zusammen mit dem 
Handeln das Gebet, die Spiritualität, den 
ökumenischen und interreligiösen Dialog als 
Wege des Friedens und als Formen der 
Begegnung zwischen Traditionen und Kulturen zu 
pflegen. Weltweit ist es wünschenswert, dass 
„jede Gemeinde […] ein ‚Haus des Friedens‘ 
werden [soll], wo man lernt, Feindseligkeit durch 
den Dialog zu entschärfen; wo Gerechtigkeit 
praktiziert wird und Vergebung gelebt wird“.11 
Denn heute ist es mehr denn je nötig, durch 
aufmerksame und fruchtbare pastorale Kreativität 
zu zeigen, dass der Friede keine Utopie ist. 

Andererseits darf dies nicht von der Bedeutung 
der politischen Dimension ablenken. Durch 
diejenigen, die in den höchsten und 
qualifiziertesten Ämtern öffentliche Verantwortung 
tragen, „sollte gründlich geprüft werden, wie auf 
der ganzen Welt die gegenseitigen Beziehungen 
der Staaten in menschlicherem Gleichgewicht neu 
zu gestalten sind; wir meinen ein Gleichgewicht, 
das auf gegenseitigem Vertrauen, auf aufrichtiger 
Gesinnung bei Vertragsschlüssen und auf 
unverletzlichen Vereinbarungen gegründet ist. 
Diese Frage soll aber von allen Seiten so erwogen 
werden, dass eine Grundlage gefunden wird, auf 
der freundschaftliche, feste und segensreiche 
Bündnisse entstehen können.“12 Dies ist der 
entwaffnende Weg der Diplomatie, der 
Vermittlung, des Völkerrechts, der leider durch 
immer häufigere Verstöße gegen mühsam erzielte 
Vereinbarungen konterkariert wird, in einem 
Kontext, der nicht die Delegitimierung, sondern 
vielmehr eine Stärkung der supranationalen 
Institutionen angebracht erscheinen lässt. 

 

 
10 Johannes XXIII., Enzyklika Pacem in terris (11. April 1963), 61. 

11 Ansprache an die Bischöfe der italienischen Bischofskonferenz (17. Juni 2025). 

12 Johannes XXIII., Enzyklika Pacem in terris (11. April 1963), 63. 
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Gerechtigkeit und Menschenwürde sind heute 
mehr denn je den Machtungleichgewichten 
zwischen den Stärksten ausgesetzt. Wie kann 
man in einer Zeit der Destabilisierung und 
Konflikte leben und sich vom Bösen befreien? Es 
ist nötig, alle geistlichen, kulturellen und 
politischen Initiativen zu fördern und zu 
unterstützen, die die Hoffnung am Leben erhalten, 
um so der Verbreitung „fatalistische[r] 
Einstellungen“ entgegenzuwirken, die 
suggerieren, dass 

„die herrschenden Dynamiken von 
unpersönlichen anonymen Kräften und von vom 
menschlichen Wollen unabhängigen Strukturen 
hervorgebracht würden“.13 Wenn nämlich „die 
beste Methode, zu herrschen und 
uneingeschränkt voranzuschreiten, [darin] besteht 
[…], Hoffnungslosigkeit auszusäen und ständiges 
Misstrauen zu wecken, selbst wenn sie sich mit 
der Verteidigung einiger Werte tarnt“,14 dann 
begegnet man einer solchen Strategie am besten, 
indem man in der Gesellschaft ein 
entsprechendes Bewusstsein schafft sowie 
Strukturen verantwortungsbewusster 
Vereinigungen, gewaltfreie Beteiligungsformen 
und eine Praxis wiederherstellender 
Gerechtigkeit, im Kleinen wie im Großen, 
entwickelt. Dies hatte bereits Leo XIII. in seiner 
Enzyklika Rerum novarum deutlich zum Ausdruck 
gebracht: „Es ist die Beschränktheit der eigenen 
Kräfte, die den Menschen stets von selbst dazu 
antreibt, sich mit andern zu gegenseitiger Hilfe 
und Unterstützung zu verbinden. ‚Zwei sind 
besser als einer allein, falls sie nur reichen Ertrag 

aus ihrem Besitz ziehen. Denn wenn sie hinfallen, 
richtet einer den anderen auf‘ (Koh 4,9–10). So 
das Wort der Heiligen Schrift. Und wiederum: „Ein 
getäuschter Bruder ist verschlossener als eine 
Festung“ (Spr 18,19).“15 

Möge dies eine Frucht des Heiligen Jahres der 
Hoffnung sein, das Millionen von Menschen dazu 
bewegt hat, wieder neu ihr Pilgersein zu 
entdecken und in sich jene Entwaffnung des 
Herzens, des Geistes und des Lebens zu 
beginnen, auf die Gott schon bald mit der Erfüllung 
seiner Verheißungen antworten wird: „Er wird 
Recht schaffen zwischen den Nationen und viele 
Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre 
Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und 
ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht 
das Schwert, Nation gegen Nation, und sie 
erlernen nicht mehr den Krieg. Haus Jakob, auf, 
wir wollen gehen im Licht des Herrn.“ (Jes 2,4–5) 

Aus dem Vatikan, am 8. Dezember 2025 

 
LEO XIV. 

 
 

13 Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate (29. 
Juni 2009), 42. 

14 Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti (3. Oktober 
2020), 15 

15 Leo XIII., Enzyklika Rerum novarum (15. Mai 
1891), 37. 

. 

 



 
 
 

8 
 

Nr. 02 Botschaft zum 34. Welttag der Kranken am 11. Februar 2026 
 

Das Mitgefühl des Samariters: Lieben, indem man 
das Leid des anderen mitträgt 

Liebe Brüder und Schwestern, 

der 34. Welttag der Kranken wird am 11. Februar 
2026 feierlich in Chiclayo, Peru, begangen. Aus 
diesem Anlass möchte ich erneut das Bild des 
barmherzigen Samariters aufgreifen, dass immer 
aktuell ist und es uns ermöglicht, die Schönheit 
der Liebe und die soziale Dimension des 
Mitgefühls wiederzuentdecken und unsere 
Aufmerksamkeit auf die Bedürftigen und die 
Leidenden, wie etwa die Kranken, zu richten. 

Wir alle haben diesen bewegenden Text aus dem 
Lukasevangelium gehört und gelesen (vgl. Lk 
10,25–37). Jesus antwortet einem 
Gesetzeslehrer, der ihn fragt, wer denn der zu 
liebende Nächste sei, indem er eine Geschichte 
erzählt: Ein Mann, der von Jerusalem nach 
Jericho unterwegs war, wurde von Räubern 
überfallen und halbtot liegen gelassen. Ein 
Priester und ein Levit gingen vorbei, aber ein 
Samariter hatte Mitleid mit ihm, verband seine 
Wunden, brachte ihn in eine Herberge und 
bezahlte für seine Pflege. Ich möchte diese 
Bibelstelle mit dem hermeneutischen Schlüssel 
der Enzyklika Fratelli tutti meines geschätzten 
Vorgängers Papst Franziskus reflektieren, in der 
Mitgefühl und Erbarmen gegenüber Bedürftigen 
sich nicht auf ein rein individuelles Bemühen 
beschränken, sondern sich in einer Beziehung 
verwirklichen: zum bedürftigen Bruder und zur 
bedürftigen Schwester, zu denen, die sich ihrer 
annehmen und – als Grundlage – zu Gott, der uns 
seine Liebe schenkt. 

Das Geschenk der Begegnung: die Freude, Nähe 
zu schenken und für andere da zu sein 

Wir leben in einer Kultur, die von Schnelligkeit, 
Unmittelbarkeit und Eile geprägt ist, aber auch von 
einer Wegwerfmentalität und Gleichgültigkeit, was 
uns daran hindert, aufeinander zuzugehen und 
innezuhalten, um die Nöte und das Leid um uns 
herum wahrzunehmen. 

Das Gleichnis erzählt, dass der Samariter, als er 
den Verletzten sah, nicht „vorüberging“, sondern 
einen offenen und aufmerksamen Blick für ihn 
hatte, den Blick Jesu, der ihn zu menschlicher 
Nähe und Solidarität bewegte. Der Samariter 
„blieb stehen, schenkte ihm seine Nähe, pflegte 
ihn mit eigenen Händen, zahlte aus eigener 
Tasche und kümmerte sich um ihn. Vor allem hat 
er […] ihm seine Zeit geschenkt“.1 Jesus lehrt 
nicht, wer der Nächste ist, sondern wie man zum 
Nächsten wird, das heißt, wie wir selbst Nähe 
zeigen können.2 In diesem Zusammenhang 
können wir mit Augustinus feststellen, dass der 
Herr nicht darüber belehren wollte, wer der 
Nächste dieses Mannes war, sondern wem er 
selbst zum Nächsten werden sollte. Denn 
niemand ist einem anderen ein Nächster, solange 
er sich ihm nicht freiwillig nähert. Daher wurde 
derjenige zum Nächsten, der Barmherzigkeit 
erwies.3 

Die Liebe ist nicht passiv, sie geht auf den 
anderen zu. Ob man zum Nächsten wird, hängt 
nicht von physischer oder sozialer Nähe ab, 
sondern von der Entscheidung zu lieben. Deshalb 
macht sich der Christ zum Nächsten des 
Leidenden und folgt damit dem Beispiel Christi, 
dem wahren göttlichen Samariter, der für die 
verwundete Menschheit zum Nächsten wurde. Es 
handelt sich nicht um bloße Gesten der 
Menschenfreundlichkeit, sondern um Zeichen, an 
denen man erkennen kann, dass die persönliche 
Anteilnahme am Leiden der anderen 
Selbsthingabe bedeutet, dass es darum geht, 
über das Stillen von Bedürfnissen hinauszugehen, 
sodass wir selbst Teil der Gabe werden.4 Diese 
Nächstenliebe speist sich notwendigerweise aus 
der Begegnung mit Christus, der aus Liebe sein 
Leben für uns hingegeben hat. Das hat der heilige 
Franziskus sehr schön deutlich gemacht, als er 
über seine Begegnung mit den Aussätzigen sagte: 
„Und der Herr selbst hat mich unter sie geführt“,5 
weil er durch sie die Wonne des Liebens entdeckt 
hatte. 

1 Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti (3. Oktober 
2020), 63. 

2 Vgl. ebd., 80–82. 

3 Vgl. Augustinus, Sermo 171, 2; 179 A, 7. 

4 Vgl. Benedikt XVI., Enzyklika Deus caritas est 
(25. Dezember 2005), 34; Hl. Johannes Paul II., 
Apostolisches Schreiben Salvifici doloris (11. 
Februar 1984), 28. 

5 Hl. Franz von Assisi, Testament, 2. 
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Das Geschenk der Begegnung entspringt der 
Verbindung mit Jesus Christus, in dem wir den 
barmherzigen Samariter erkennen, der uns das 
ewige Heil gebracht hat und den wir gegenwärtig 
machen, wenn wir uns dem verletzten Bruder, der 
verletzten Schwester zuwenden. Der heilige 
Ambrosius sagte: „Weil uns nun niemand 
nähersteht als der, welcher unsere Wunden heilte, 
so lasst uns ihn lieben als den Herrn, lieben auch 
als den Nächsten! Denn nichts steht sich so, wie 
das Haupt den Gliedern, am nächsten. Lasst uns 
auch jenen lieben, der ein Nachahmer Christi ist! 
Lasst uns jenen lieben, der schon wegen der 
Leibeseinheit mit der Not des Nächsten Mitleid 
empfindet!“6 Eins sein in dem Einen, im Nahesein, 
im Dasein, in der empfangenen und 
weitergegebenen Liebe, und wie der heilige 
Franziskus die Wonne genießen, ihm begegnet zu 
sein. 

Die gemeinsame Aufgabe in der Krankenpflege 

Der Heilige Lukas fährt fort und sagt, dass der 
Samariter „Mitleid hatte“. Mitleid zu empfinden, 
meint ein tiefes Gefühl, das zum Handeln bewegt. 
Es ist ein Gefühl, das aus dem Inneren kommt und 
uns dazu bringt, anderen in ihrem Leid zu helfen. 
In diesem Gleichnis ist Mitgefühl das 
charakteristische Merkmal aktiver Liebe. Es ist 
weder theoretisch noch sentimental, sondern 
äußert sich in konkreten Gesten: Der Samariter 
nähert sich, er behandelt die Wunden, er kümmert 
sich und nimmt sich an. Aber Achtung, er tut dies 
nicht allein, als Einzelperson: „Der Samariter 
suchte einen Gastgeber, der sich um jenen Mann 
kümmern konnte; genauso sind auch wir gerufen, 
andere einzuladen und uns in einem „Wir“ zu 
begegnen, das stärker ist als die Summe der 
kleinen Einzelpersonen“.7 Ich selbst habe in 
meiner Erfahrung als Missionar und Bischof in 
Peru festgestellt, dass viele Menschen 
Barmherzigkeit und Mitgefühl im Stil des 
Samariters und des Wirtes teilen. Die 
Familienangehörigen, die Nachbarn, das Personal 
wie auch die Seelsorger im Gesundheitswesen 
und viele andere, die innehalten, sich nähern, 
pflegen, Lasten tragen, begleiten und von ihrem 

Besitz geben, verleihen dem Mitgefühl eine 
soziale Dimension. Diese Erfahrung, die sich in 
einem Beziehungsgeflecht verwirklicht, geht über 
das rein individuelle Engagement hinaus. So habe 
ich in der Apostolischen Exhortation Dilexi te die 
Pflege der Kranken nicht nur als „wichtigen Teil” 
der Sendung der Kirche bezeichnet, sondern als 
echte „kirchliche Handlung“ (Nr. 49). Darin zitierte 
ich den heiligen Cyprian, um zu zeigen, wie wir in 
dieser Dimension die Gesundheit unserer 
Gesellschaft überprüfen können: „Diese Pest und 
Seuche, die so schrecklich und verderblich 
erscheint, [erforscht] die Gerechtigkeit jedes 
einzelnen […] und [prüft] die Herzen des 
Menschengeschlechts daraufhin […], ob die 
Gesunden den Kranken dienen, ob die 
Verwandten ihre Angehörigen innig lieben, ob die 
Herren sich ihrer leidenden Diener erbarmen, ob 
die Ärzte die um Hilfe flehenden Kranken nicht im 
Stiche lassen“.8 

Eins zu sein in dem Einen setzt voraus, dass wir 
uns wirklich als Glieder eines Leibes fühlen, in 
dem wir gemäß unserer jeweiligen Berufung das 
Mitgefühl des Herrn für das Leiden aller Menschen 
weitergeben.9 Mehr noch, der Schmerz, der uns 
bewegt, ist kein fremder Schmerz, sondern der 
Schmerz eines Gliedes unseres eigenen Leibes, 
zu dem uns unser Haupt zum Wohl aller sendet. 
In diesem Sinne vereint er sich mit dem Schmerz 
Christi und trägt, sofern er im christlichen Sinne 
aufgeopfert wird, zur Erfüllung des Gebets des 
Erlösers für die Einheit aller bei.10 

Stets von der Liebe zu Gott bewegt, um uns selbst 
und unseren Mitmenschen zu begegnen 

In dem Doppelgebot „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner 
ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und 
deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie 
dich selbst“ (Lk 10,27) können wir den Vorrang der 
Liebe zu Gott erkennen und ihre direkte 
Auswirkung auf die Art und Weise, wie der 
Mensch in all seinen Dimensionen liebt und 

 
 

 

6 Hl. Ambrosius, Lukaskommentar mit Ausschluss der Leidensgeschichte, VII, 84. 

7 Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti (3. Oktober 2020), 78. 

8 Hl. Cyprian von Karthago, Über die Sterblichkeit, 16. 

9 Vgl. Hl. Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben Salvifici doloris (11. Februar 1984), 24. 

10  Vgl. ebd., 31. 
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Beziehungen pflegt. „Die Nächstenliebe ist der 
greifbare Beweis für die Echtheit der Liebe zu 
Gott, wie der Apostel Johannes bezeugt: 
,Niemand hat Gott je geschaut; wenn wir einander 
lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns 
vollendet. […] Gott ist Liebe, und wer in der Liebe 
bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm‘ (1 Joh 
4,12.16)“.11 Auch wenn diese Liebe 
unterschiedliche Adressaten hat – Gott, den 
Nächsten und sich selbst – und wir sie in diesem 
Sinne als unterschiedliche Formen der Liebe 
verstehen können, sind diese doch immer 
untrennbar miteinander verbunden.12 Der 
Vorrang der göttlichen Liebe impliziert, dass das 
Handeln des Menschen ohne Eigeninteresse oder 
Belohnung erfolgt, sondern Ausdruck einer Liebe 
ist, die über rituelle Normen hinausgeht und zu 
einem wahren Gottesdienst wird: Dem Nächsten 
zu dienen bedeutet, Gott im konkreten Handeln zu 
lieben.13 

Diese Dimension ermöglicht es auch, zu 
verstehen, was es bedeutet, sich selbst zu lieben. 
Es bedeutet, dass wir uns davon lösen, unser 
Selbstwertgefühl oder das Bewusstsein unserer 
eigenen Würde auf Stereotypen wie Erfolg, 
Karriere, gesellschaftliche Stellung oder 
Abstammung zu gründen,14 und stattdessen 
unseren Platz vor Gott und unseren Mitmenschen 
wiederfinden. Benedikt XVI. sagte: „Der Mensch 
als Geschöpf von geistiger Natur verwirklicht sich 
in zwischenmenschlichen Beziehungen. Je echter 
er diese lebt, desto mehr reift auch seine eigene 
persönliche Identität. Nicht durch Absonderung 
bringt sich der Mensch selber zur Geltung, 
sondern wenn er sich in Beziehung zu den 
anderen und zu Gott setzt“.15 

Liebe Brüder und Schwestern, „das wahre 
Heilmittel für die Wunden der Menschheit ist eine 
Lebensweise, die auf geschwisterlicher Liebe 
basiert, die in der Liebe Gottes wurzelt“.16 Ich 
wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese 
geschwisterliche, „samaritanische“, integrative, 
mutige, engagierte und solidarische Dimension, 
die ihre tiefste Wurzel in unserer Vereinigung mit 
Gott im Glauben an Jesus Christus hat, in unserer 
christlichen Lebensweise niemals fehlen möge. 
Entflammt von dieser göttlichen Liebe können wir 
uns wirklich für alle Leidenden einsetzen, 

insbesondere für unsere kranken, alten und 
leidgeprüften Brüder und Schwestern. 

Erheben wir unser Gebet zur seligen Jungfrau 
Maria, Heil der Kranken. Bitten wir um ihre Hilfe 
für alle Leidenden, für alle, die Mitgefühl, ein 
offenes Ohr und Trost brauchen, und flehen wir sie 
mit diesem alten Gebet, das in der Familie gebetet 
wurde, um ihre Fürsprache für alle an, die krank 
sind und leiden: 

 
Liebe Mutter, geh nicht weg 
Wende deinen Blick nicht von mir ab. 
Begleite mich auf allen Wegen 
Und lass mich nie allein 

 
Da Du mich beschützt 
Wie eine wahre Mutter, 
erwirke mir den Segen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 

 

Ich erteile meinen apostolischen Segen von 
Herzen allen Kranken, ihren Familien, denen, die 
sie pflegen, den Mitarbeitern im 
Gesundheitswesen, den in der Krankenpastoral 
Tätigen und besonders denen, die an diesem 
Welttag der Kranken teilnehmen. 

Aus dem Vatikan, am 13. Januar 2026 

 
LEO XIV. 

 

11  Apostolische Exhortation Dilexi te (4. Oktober 
2025), 26. 
12  Vgl. ebd. 

13  Vgl. Franziskus, Enzyklika Fratelli tutti (3. 
Oktober 2020), 79. 

14  Vgl. ebd., 101. 
15  Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate (29. 
Juni 2009), 53. 

16 Franziskus, Botschaft an die Teilnehmer des 33. 
Internationalen Jugendfestivals (MLADIFEST), 
Medjugorje, 1.–6. August 2022 (16. Juli 2022). 
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Nr. 03 Botschaft zur Fastenzeit 2026 
 
Zuhören und fasten 
Die Fastenzeit als Zeit der Umkehr 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Die Fastenzeit ist die Zeit, in der die Kirche uns in 
mütterlicher Fürsorge einlädt, das Geheimnis 
Gottes wieder in den Mittelpunkt unseres Lebens 
zu stellen, damit unser Glaube neuen Schwung 
erhält und unser Herz sich nicht in den Sorgen und 
Ablenkungen des Alltags verliert. 
Jeder Weg der Umkehr beginnt, wenn wir uns vom 
Wort Gottes erreichen lassen und es mit 
fügsamem Geist annehmen. Es besteht also ein 
Zusammenhang zwischen der Gabe des Wortes 
Gottes, dem Raum der Gastfreundschaft, den wir 
ihm bieten, und der Verwandlung, die es bewirkt. 
Aus diesem Grund wird der Weg der Fastenzeit zu 
einer günstigen Gelegenheit, auf die Stimme des 
Herrn zu hören und die Entscheidung zu 
erneuern, Christus zu nachzufolgen und mit ihm 
den Weg nach Jerusalem zu gehen, wo sich das 
Geheimnis seines Leidens, seines Todes und 
seiner Auferstehung erfüllt. 
Zuhören 
In diesem Jahr möchte ich zunächst darauf 
aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dem Wort 
durch das Zuhören Raum zu geben, denn die 
Bereitschaft zuzuhören ist das erste Anzeichen für 
den Wunsch, mit dem anderen in Beziehung zu 
treten. 
Gott selbst zeigt, als er sich Mose aus dem 
brennenden Dornbusch offenbart, dass das 
Zuhören ein Wesenszug seines Seins ist: „Ich 
habe das Elend meines Volkes in Ägypten 
gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber 
habe ich gehört“ (Ex 3,7). Das Hören auf den 
Schrei der Unterdrückten ist der Beginn einer 
Geschichte der Befreiung, in die der Herr auch 
Mose einbezieht, indem er ihn aussendet, um 
seinen versklavten Kindern einen Weg des Heils 
zu eröffnen. Er ist ein Gott, der miteinbezieht und 
heute auch auf uns zukommt, mit den Gedanken, 
die sein Herz bewegen. Deshalb erzieht uns das 
Hören auf das Wort in der Liturgie zu einem 
aufmerksameren Hören auf die Wirklichkeit: Die 
Heilige Schrift befähigt uns, unter den vielen 
Stimmen, die unser persönliches und 
gesellschaftliches Leben durchziehen, jene 
Stimme zu erkennen, die aus Leid und 
Ungerechtigkeit hervorgeht, damit sie nicht 
unbeantwortet bleibt. Sich auf diese innere 
Haltung der Empfänglichkeit einzulassen 
bedeutet, sich heute von Gott anleiten zu lassen, 
so zu hören wie Er, bis wir erkennen: „Die 
Lebenssituation der Armen ist ein Schrei, der in 
der Geschichte der Menschheit unser eigenes 

Leben, unsere Gesellschaften, die politischen und 
wirtschaftlichen Systeme und nicht zuletzt auch 
die Kirche beständig hinterfragt“.1 
Fasten 
Wenn die Fastenzeit eine Zeit des Zuhörens ist, 
dann ist das Fasten eine konkrete Praxis, die uns 
für die Aufnahme des Wortes Gottes bereit macht. 
Der Verzicht auf Nahrung ist in der Tat eine sehr 
alte und unersetzliche asketische Übung auf dem 
Weg der Umkehr. Gerade weil sie den Körper 
miteinbezieht, lässt sie uns deutlicher das 
erkennen, wonach wir „hungern“ und was wir für 
unsere Ernährung als wesentlich erachten. Sie 
dient also dazu, die „Appetite“ zu unterscheiden 
und zu ordnen, den Hunger und Durst nach 
Gerechtigkeit wachzuhalten, ihn vor der 
Resignation zu bewahren und so zu lenken, dass 
er zum Gebet und zur Verantwortung für den 
Nächsten wird. 
Der hl. Augustinus lässt mit spiritueller 
Feinfühligkeit die Spannung zwischen der 
Gegenwart und der zukünftigen Erfüllung 
erkennen, die dieses Hüten des Herzens 
durchzieht, wenn er anmerkt: „Im Laufe des 
irdischen Lebens ist es Aufgabe der Menschen, 
nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten, 
aber davon gesättigt zu werden, gehört zum 
anderen Leben. Die Engel sättigen sich an diesem 
Brot, an dieser Speise. Die Menschen hingegen 
hungern danach, sie sehnen sich alle danach. 
Dieses Streben nach Sehnsucht erweitert die 
Seele, vergrößert ihre Fassungskraft“.2 In diesem 
Sinne verstanden, ermöglicht uns das Fasten 
nicht nur, das Verlangen zu disziplinieren, es zu 
reinigen und freier zu machen, sondern auch, es 
zu erweitern, sodass es sich an Gott wendet und 
sich darauf ausrichtet, Gutes zu tun. 
Damit das Fasten jedoch seine dem Evangelium 
entsprechende Wahrheit bewahrt und der 
Versuchung eines stolzen Herzens entgeht, muss 
es stets in Glaube und in Demut gelebt werden. 
Es erfordert, in der Gemeinschaft mit dem Herrn 
verwurzelt zu bleiben, denn „wer sich nicht mit 
dem Wort Gottes nährt, fastet nicht wirklich“3. Als 
sichtbares Zeichen unseres inneren Bemühens, 
uns mithilfe der Gnade von der Sünde und dem 
Bösem abzuwenden, muss das Fasten auch 
andere Formen der Entsagung umfassen, die uns 
zu einem einfacheren Lebensstil führen sollen, 
denn „nur die Askese macht das christliche Leben 
stark und authentisch“4. 

1 Apostolische Exhortation Dilexi te (4. Oktober 
2025), 9. 

2 Hl. Augustinus, Vom Nutzen des Fastens, 1, 1. 
3 Benedikt XVI., Katechese (9. März 2011). 
4 Hl. Paul VI., Katechese (8. Februar 1978). 
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Ich möchte euch daher zu einer sehr konkreten 
und oft wenig geschätzten Form des Verzichts 
einladen, nämlich zum Verzicht auf Worte, die 
unsere Mitmenschen verletzen und kränken. 
Beginnen wir damit, unsere Sprache zu 
entwaffnen, indem wir auf scharfe Worte, voreilige 
Urteile, schlechtes Reden über Abwesende, die 
sich nicht verteidigen können, und 
Verleumdungen verzichten. Bemühen wir uns 
stattdessen, unsere Worte besser abzuwägen und 
Freundlichkeit zu pflegen: in der Familie, unter 
Freunden, am Arbeitsplatz, in den sozialen 
Medien, in politischen Debatten, in den Medien, in 
den christlichen Gemeinschaften. Dann werden 
viele Worte des Hasses Worten der Hoffnung und 
des Friedens weichen. 

Gemeinsam 

Schließlich hebt die Fastenzeit die 
gemeinschaftliche Dimension des Hörens auf das 
Wort Gottes und des Fastens hervor. Auch die 
Heilige Schrift betont diesen Aspekt auf vielfältige 
Weise. Zum Beispiel, wenn im Buch Nehemia 
erzählt wird, dass sich das Volk versammelte, um 
der öffentlichen Lesung des Buches der Weisung 
des Herrn zuzuhören, und sich durch Fasten auf 
das Bekenntnis des Glaubens und die Anbetung 
vorbereitete, um den Bund mit Gott zu erneuern 
(vgl. Neh 9,1–3). 

Ebenso sind unsere Pfarreien, Familien, 
kirchlichen Gruppen und Ordensgemeinschaften 
aufgerufen, in der Fastenzeit einen gemeinsamen 
Weg zu gehen, auf dem das Hören auf das Wort 
Gottes und auf den Schrei der Armen und der 

Erde zur Form des gemeinsamen Lebens wird und 
das Fasten echte Reue fördert. So gesehen 
betrifft die Umkehr nicht nur das Gewissen des 
Einzelnen, sondern auch den Stil der 
Beziehungen, die Qualität des Dialogs, die 
Fähigkeit, sich von der Wirklichkeit hinterfragen zu 
lassen und zu erkennen, was das Verlangen 
wirklich leitet, sowohl in unseren kirchlichen 
Gemeinschaften als auch in der nach 
Gerechtigkeit und Versöhnung dürstenden 
Menschheit. 

Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir um die 
Gnade einer Fastenzeit, die unser Ohr 
aufmerksamer macht für Gott und die Geringsten. 
Bitten wir um die Kraft eines Fastens, das auch die 
Sprache betrifft, damit die Worte, die verletzen, 
weniger werden und der Stimme der anderen 
mehr Raum bleibt. Und bemühen wir uns, dass 
unsere Gemeinschaften zu Orten werden, wo der 
Schrei der Leidenden Gehör findet und das 
Zuhören Wege der Befreiung schafft, sodass wir 
bereit und eifrig am Aufbau der Zivilisation der 
Liebe mitwirken. 

Von Herzen segne ich euch und euren Weg in der 
Fastenzeit. 

Aus dem Vatikan, am 5. Februar 2026, 

dem Gedenktag der hl. Jungfrau und Märtyrerin 
Agatha 

 
LEO XIV. 

 

 

Verlautbarungen der Deutschen Bischöfe
 

Nr. 04 Aufruf zur Katholikentagskollekte 2026  
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

vom 13. bis 17. Mai 2026 findet in Würzburg der 
104. Deutsche Katholikentag statt. Das Treffen 
steht in diesem Jahr unter dem Leitwort „Hab Mut, 
steh auf!“ (Mk 10,49).  

Das Zitat aus dem Markusevangelium, in dem 
vom blinden Bartimäus berichtet wird, der 
Zuspruch und Heilung erfährt, erinnert uns daran, 
dass wir alle von Jesus Christus gerufen sind, uns 
mutig für Veränderungen hin zu einem guten 
Leben und für ein gerechtes Miteinander 
einzubringen. Zugleich liest sich die Geschichte 
als Zusage Jesu, dass er selbst uns durch die 
großen und kleinen, persönlichen, wie auch 
gesellschaftlichen Herausforderungen begleitet 

und Heilung schenken will. Diese Zusage stärkt 
uns für den Katholikentag, der in Zeiten nationaler 
und globaler Umbrüche und Krisen stattfindet. Vor 
diesem Hintergrund werden die Mitwirkenden und 
Besucher des Katholikentags im gemeinsamen 
Diskutieren und Zuhören nach Wegen für eine 
gerechte und friedliche Zukunft suchen. In der 
Feier der Gottesdienste, in der Begegnung und im 
Hören auf das Wort Gottes wird dabei auf dem 
Katholikentag auch wieder spürbar, welche 
Quellen uns Kraft schenken und Orientierung 
geben.  

Zu Gast ist der Katholikentag in Würzburg. Hier 
erwartet Sie nicht nur die barocke Kulisse der 
unterfränkischen Stadt am Main, es erwarten Sie 
vor allem in herzlicher Gastfreundschaft die 
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Christinnen und Christen in einem der ältesten 
Bistümer Deutschlands. 

Liebe Schwestern und Brüder, manche von Ihnen 
werden die Teilnahme an diesem Fest des 
Glaubens bereits fest eingeplant haben. Doch 
auch wenn Sie persönlich nicht in Würzburg dabei 
sein können, bitten wir Sie herzlich um Ihre 
Unterstützung. Der Katholikentag ist ein sichtbarer 
Ausdruck der Verantwortung aller Katholikinnen 
und Katholiken für Kirche und Gesellschaft. Durch 
Ihr Gebet und Ihre Spende helfen Sie, dass der 
Katholikentag weit über die Unterfranken hinaus 
ein Zeugnis für unseren gemeinsamen Glauben 
werden kann. 

Für den Jurisdiktionsbereich  
des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche 
Bundeswehr 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Bischof von Essen 

Katholischer Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr 

 
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 03.05.2026, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
verlesen oder auf eine andere geeignete Weise 
bekannt gemacht werden. Die Kollekte am 
Sonntag, dem 10.05.2026, ist ausschließlich für 
den Katholikentag bestimmt und wird an den 
Verband der Diözesen Deutschlands abgeführt. 

 

Nr. 05 Arbeitshilfe Nr. 348  
Christlich-muslimische Beziehungen in Deutschland
 
Die Frage nach dem Verhältnis zum Islam hat für 
die katholische Kirche in Deutschland bereits seit 
vielen Jahren praktische Relevanz. So hat die 
Deutsche Bischofskonferenz seit 1982 insgesamt 
drei Handreichungen zum Zusammenleben von 
Christen und Muslimen her-ausgegeben, zuletzt 
2003. In den vergangenen Jahren hat sich das 
muslimische Leben in Deutschland 
weiterentwickelt. Auch der starke Fokus, den 
Papst Franziskus auf die christlich-muslimische 
Begegnung legte, hat Auswirkungen auf das 
Dialoggeschehen in Deutsch-land. 

Vor diesem Hintergrund haben die Kommission 
Weltkirche und ihre Unterkommission für den 
Interreligiösen Dialog die neue Arbeitshilfe 
Christlich-muslimische Beziehungen in 
Deutschland vorbereitet. Das Dokument zielt im 
Sinne eines Kompendiums darauf ab, 
grundlegendes Wissen zum katholisch-
muslimischen Dialog zu vermitteln und die 
spezifischen Gegebenheiten des deutschen 
Kontextes näher zu beleuchten. Ebenso gibt die 
Arbeits-hilfe praktische Hinweise zu Einzelfragen 
des Zusammenlebens von Christen und 
Muslimen, auch mit Blick auf Konfliktthemen. 
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Adressaten der neuen Arbeitshilfe sind neben 
Multiplikatoren des interreligiösen Dialogs alle 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen, die mit Fragen 
der christlich-muslimischen Begegnung in 
Berührung kommen (sei es in Gemeinden, 
Wohlfahrtsverbänden, 

Bildungseinrichtungen oder an anderen 
kirchlichen Orten). Mit der Veröffentlichung soll ein 
Beitrag zum besseren Verständnis zwischen 
Christen und Muslimen geleistet werden. Die 
Arbeitshilfe wird während der Frühjahrs-
Vollversammlung in Würzburg 
 

 
Nr. 06 Die deutschen Bischöfe Nr. 117  
„Den Weg des Lebens gehen“ - Leitlinien zur Prävention von Suiziden und zum Umgang 
mit Suizidwünschen in Einrichtungen katholischer Trägerschaft  
 
Die aktuelle Rechtslage zum assistierten Suizid ist 
komplex, dynamisch und mit erheblichen 
Unsicherheiten verbunden. Für Einrichtungen 
katholischer Trägerschaft bedeutet dies nicht nur 
eine ethische, sondern zunehmend auch eine 
rechtliche Herausforderung. Die Leitlinien „Den 
Weg des Lebens gehen“ unterstützten 
Verantwortliche dabei, in diesem sensiblen Feld 
klar positioniert, handlungssicher und rechtlich 
vorbereitet zu agieren. Das Dokument vermittelt 
eine fundierte Einordnung der Rechtsprechung 
seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
von 2020 und zeigt auf, welche rechtlich 
zulässigen und gebotenen Maßnahmen 
katholische 

Einrichtungen ergreifen können, um ihr 
Selbstverständnis zu schützen und 
Suizidassistenz wirksam auszuschließen. Ein 
besonderer Mehrwert liegt in den konkreten 
juristischen Musterklauseln für Verträge, 
Hausordnungen und Leitbilder, die helfen, 
Konflikt- und Haftungsrisiken zu minimieren und 
sich auf mögliche rechtliche Auseinanderset-
zungen vorzubereiten. Zugleich verbinden die 
Leitlinien rechtliche Klarheit mit einer ethisch und 
pastoral verantworteten Praxis: Sie stärkt die 
Suizidprävention, fördert eine Kultur der 
Lebensbejahung und gibt Mitarbeitenden 
Sicherheit im Umgang mit Suizidwünschen – auch 
in konfliktträchtigen Situationen. 

 
 
 Nr.07 Broschüre  
Synodalität verstehen. Das Abschlussdokument der Weltsynode im Überblick  

Das Abschlussdokument der Weltsynode vom 
Oktober 2024 ist ein zentraler Text im Leben der 
Kirche weltweit. Papst Franziskus hat ihn wenige 
Wochen nach der Weltsynode als Teil des 
Lehramtes erklärt. Die deutsche Fassung des 
Dokumentes ist über die Schriftenreihe des 
Sekretariats der Deutschen Bischofskonferenz, 
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 
244, seit Juli 2025 verfügbar. Um dem großen 
Interesse an diesem Text gerecht zu wer-den, der 
intensiv 

in Pfarrgemeinden, Akademien und den 
katholischen Verbänden gelesen wird, bringt das 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz eine 
Kurzfassung heraus. Aufrund 20 Seiten im 
bewusst ungewohnten Format 16,5 x 20 cm 
werden die zentralen Passagen des Dokumentes 
erläutert. Die Broschüre ist zum besseren Lesen 
mit Bildern und Grafiken gestaltet. Sie ist ein 
Beitrag zur weiteren Debatte und Umsetzung der 
Erfahrungen der Weltsynode.
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Der Katholische Militärbischof

Nr. 08 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
(KDG-Änderungsgesetz) 
 

Artikel 1  
Änderung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 

Das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 20. November 2017 (Verordnungsblatt des Katholischen 
Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr vom 01. Juni 2018, Seite 11 / Nr. 13) wird aufgrund des 
Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 wie 
folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Inhaltsübersicht 

Präambel 

Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck 

§ 2 Sachlicher Anwendungsbereich 

§ 3 Organisatorischer Anwendungsbereich 

§ 4 Begriffsbestimmungen 

Kapitel 2 

Grundsätze 

§ 5 Datengeheimnis 

§ 6 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 7 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

§ 8 Einwilligung 

§ 9 - nicht belegt -  

§ 10 - nicht belegt -  

§ 11 Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

§ 12 Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten 
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§ 13 Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

  Kapitel 3 

Informationspflichten des Verantwortlichen und Rechte der betroffenen Person 

Abschnitt 1 

Informationspflichten des Verantwortlichen 

§ 14 Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der Rechte der 
betroffenen Person 

§ 15 Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 

§ 16 Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

Abschnitt 2 

Rechte der betroffenen Person 

§ 17 Auskunftsrecht der betroffenen Person 

§ 18 Recht auf Berichtigung 

§ 19 Recht auf Löschung 

§ 20 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

§ 21 Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

§ 22 Recht auf Datenübertragbarkeit 

§ 23 Widerspruchsrecht 

§ 24 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

§ 25 Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 

  Kapitel 4 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

Abschnitt 1 

Technik und Organisation; Auftragsverarbeitung 

§ 26 Technische und organisatorische Maßnahmen 

§ 27 Technikgestaltung und Voreinstellungen 

§ 28 Gemeinsam Verantwortliche 

§ 29 Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

§ 30 Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

Abschnitt 2 

Pflichten des Verantwortlichen 

§ 31 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
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§ 32 Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 

§ 33 Meldung an die Datenschutzaufsicht 

§ 34 Benachrichtigung der betroffenen Person 

§ 35 Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 

Abschnitt 3 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte 

§ 36 Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

§ 37 Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

§ 38 Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

Kapitel 5 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale Organisationen oder 
nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

§ 39  Allgemeine Grundsätze 

§ 40 Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses oder bei 
geeigneten Garantien 

§ 41 Ausnahmen für bestimmte Fälle 

Kapitel 6 

Unabhängige Datenschutzaufsicht 

§ 42 Datenschutzaufsicht 

§ 43 Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Vertretung 

§ 44 Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

§ 45 Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen Rechtsträgern sowie 
bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

§ 46 Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

§ 47 Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

Kapitel 7 

Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen 

§ 48 Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 

§ 49 Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid der Datenschutzaufsicht  

§ 49a Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder kirchliche 
Auftragsverarbeiter 

§ 49b Zuständigkeit der Datenschutzgerichte 

§ 50 Haftung und Schadenersatz 

§ 51 Geldbußen 
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Kapitel 8 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

§ 52 Videoüberwachung 

§ 52a Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

§ 53 Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

§ 54 Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu statistischen Zwecken 

§ 54a Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
und anderer Formen des Missbrauchs 

§ 55 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien 

Kapitel 9 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 56 Ermächtigungen 

§ 57  Übergangsbestimmungen 

§ 58 Inkrafttreten“ 

 

2. Die Präambel wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Satz 1 werden folgende Sätze 2 und 3 angefügt:  

„Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein unerlässlicher 
Bestandteil der in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) anerkannten Rechte. Zur Erfüllung 
des kirchlichen Auftrages ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch kirchliche 
Stellen erforderlich.“  

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4, der bisherige Satz 3 wird Satz 5.  

c) Im neuen Satz 5 werden die Wörter „und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) – EU-DSGVO, Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV).“ ersetzt durch die Wörter „und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung – EU-DSGVO) sowie in Art. 17 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).“ 

d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 6.  

 

3. § 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 1 
Zweck 

Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen davor zu schützen, dass sie durch die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden, und den freien Verkehr 
solcher Daten zu ermöglichen.“ 
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4. § 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  

„§ 53 Absatz 3 bleibt unberührt.“  

b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche Rechtsvorschriften auf Verarbeitungen 
personenbezogener Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor, 
sofern sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes nicht unterschreiten.“ 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „zur Wahrung des Beicht- und Seelsorgegeheimnisses“ ersetzt 
durch die Wörter „zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und des Seelsorgegeheimnisses“. 

 

5. § 3 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im 
Rahmen der Tätigkeiten eines kirchlichen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters erfolgt, 
unabhängig davon, wo die Verarbeitung stattfindet.“ 

 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 

 

a) Bei der Begriffsbestimmung Nummer 9. „Verantwortlicher“ wird nach dem Wort „entscheidet;“ 
folgender Halbsatz angefügt:  

„sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch kirchliches, staatliches oder 
europäisches Recht vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach diesem Recht vorgesehen werden.“  

b) Die Begriffsbestimmung Nummer 22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ wird wie folgt neu 
gefasst:  

„22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ den Leiter 
oder die Leiterin der Datenschutzaufsicht;“ 

c) Die Begriffsbestimmung Nummer 23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ wird wie folgt neu 
gefasst:  

„23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ den 
vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannten Datenschutzbeauftragten oder 
die vom Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbeauftragte;“  

d) Die Begriffsbestimmung Nummer 24. „Beschäftigte“ wird wie folgt geändert:  

aa) Bei Buchstabe g) werden nach dem Wort „Praktikanten“ die Wörter „oder Praktikantinnen“ 
angefügt. 

bb) Bei Buchstabe i) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 
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cc) Nach Buchstabe i) wird folgender Buchstabe j) angefügt:  

„Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, soweit sie zu einem kirchlichen 
Arbeitgeber entsandt sind.“ 

 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.  

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

„Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie personenbezogene Daten 
verarbeiten.“ 

8. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 

 
a) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt 

sie oder ordnet sie an; 
b) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt; 
c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

d) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

e) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

f) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe des Verantwortlichen 
erforderlich, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

g) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 
eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 
erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 
einen Minderjährigen oder eine Minderjährige handelt. Lit. g) gilt nicht für die von 
öffentlich-rechtlich organisierten kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. 

 
(2) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen 

Daten erhoben wurden, ist rechtmäßig, wenn 
 
a) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet und kirchliche Interessen nicht 

entgegenstehen; 
b) die betroffene Person eingewilligt hat; 
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c) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung 
verweigern würde; 

d) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche 
Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen; 

e) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, 
es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem 
Ausschluss der Zweckänderung offensichtlich überwiegt; 

f) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich 
ist, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der 
Verarbeitung überwiegen; 

g) es zur Verfolgung oder Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur 
Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist; 

h) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Dritter erforderlich 
ist; 

i) es zur institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Formen des 
Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich ist und die Interessen der 
betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch angemessene Maßnahmen gewahrt sind; 

j) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert oder 
k) es zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kirchlichen Wahlen 

insbesondere zu diözesanen, pfarrlichen oder kirchengemeindlichen Gremien 
erforderlich ist; hierzu gehören auch die Kandidatenwerbung und -ansprache sowie 
nachgelagerte Maßnahmen zu Information und Schulung. 

 
(3) 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von 

Visitations-, Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen dient. 2Das gilt auch 
für die Verarbeitung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit 
nicht überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 
 

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 
personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person 
oder auf einer kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschrift, so berücksichtigt der 
Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit 
demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist 
– unter anderem 

 

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung; 

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und 
dem Verantwortlichen; 

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 verarbeitet werden; 

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 
Personen;  

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die 
Pseudonymisierung oder die Anonymisierung gehören können. 
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(5) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.“ 

 

9. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 7 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 
und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden 
(„Zweckbindung“); eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen Interesse liegende 
Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke gilt als vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken; 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); insbesondere sind 
personenbezogene Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach 
dem Verwendungszweck möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis zum 
angestrebten Schutzzweck steht;  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist 
(„Speicherbegrenzung“);  

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 
 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze des Absatzes 1 verantwortlich und 
muss dies nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).“ 

 

10. § 8 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 8 
Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, 
dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 

 
(2) 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der 

Verarbeitung sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf 
Verlangen, auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 2Die Einwilligung ist 
nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen Person beruht. 
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(3) 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch 

andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht 
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen 
Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn 
sie einen Verstoß gegen dieses Gesetz darstellen. 
 

(4) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor Abgabe der 
Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung sein. 

 
(5) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung 

getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung 
einer Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.  

 
(6) 1Personenbezogene Daten eines oder einer Minderjährigen, dem oder der elektronisch eine 

Dienstleistung oder ein vergleichbares anderes Angebot von einer kirchlichen Stelle unterbreitet 
wird, dürfen nur verarbeitet werden, wenn der oder die Minderjährige das sechzehnte 
Lebensjahr vollendet hat. 2Hat der oder die Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet, ist die Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit eine Einwilligung durch 
die Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, um 
sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die Einwilligung durch die 
Personensorgeberechtigten oder mit deren Zustimmung erteilt wurde. 4Die Einwilligung der 
Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, wenn kirchliche Präventions- oder 
Beratungsdienste einem oder einer Minderjährigen elektronisch oder nicht-elektronisch 
unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die Einholung einer Einwilligung der 
Personensorgeberechtigten voraussichtlich die Zielsetzung des Präventions- oder 
Beratungsangebots gefährden oder dieser zuwiderlaufen würde.“ 

 

11. § 9 wird aufgehoben. 

 

12. § 10 wird aufgehoben. 

 

13. § 11 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Buchstabe a) wird nach dem Wort „eingewilligt,“ folgender Halbsatz angefügt:  

„es sei denn, nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das Verbot nach 
Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,“ 

b) In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „soweit dies nach kirchlichem oder staatlichen 
Recht“ ersetzt durch die Wörter „soweit dies nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem 
Recht“. 
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c) In Absatz 2 Buchstabe h) werden nach den Wörtern „Arbeitsfähigkeit des“ die Wörter „oder der“ 
und nach den Wörtern „Vertrags mit einem“ die Wörter „oder einer“ angefügt.  

d) In Absatz 2 Buchstabe i) wird das Wort „oder“ ersatzlos gestrichen. 

e) In Absatz 2 Buchstabe j) wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

f) In Absatz 2 wird nach Buchstabe j) folgender Buchstabe k) angefügt:  

„die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und 
anderen Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich und die 
Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) sind durch angemessene Maßnahmen gewahrt 
oder“. 

g) In Absatz 2 wird nach Buchstabe k) folgender Buchstabe l) angefügt:  

„die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen Interesses 
zwingend erforderlich.“ 

h) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:  

„Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen 
Zwecken ist zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein 
Ausnahmetatbestand nach § 6 Absätze 2 bis 5 vorliegen.“ 

 

14. § 12 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 12 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten über  

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder 
damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zulässig, wenn 
dies nach kirchlichem oder staatlichem Recht, welches geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist.“ 

15. § 15 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden die Wörter „sowie gegebenenfalls seines Vertreters“ ersatzlos 
gestrichen. 

b) In Absatz 1 Buchstabe b) werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt.  

c) In Absatz 1 Buchstabe f) werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen. 

d) In Absatz 5 Buchstabe a) wird das Wort „Auskunftserteilung“ ersetzt durch das Wort 
„Informationserteilung“. 

e) In Absatz 5 Buchstabe c) wird das Wort „Auskunft“ ersetzt durch das Wort „Information“. 

f) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  

„Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandatsverhältnisses an 
einen Berufsgeheimnisträger oder eine Berufsgeheimnisträgerin übermittelt, so besteht die 
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Pflicht der übermittelnden Stelle zur Information der betroffenen Person gemäß Absatz 3 nicht, 
sofern nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt.“ 

 

16. § 16 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „erhobenen“ ersetzt durch das Wort „verarbeiteten“. 

b) In Absatz 2 Buchstabe c) werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „oder eine andere 
Empfängerin“ angefügt.   

c) In Absatz 4 Buchstabe c) werden die Wörter „durch kirchliche Rechtsvorschriften“ ersetzt durch 
die Wörter „durch kirchliche, staatliche oder europäische Rechtsvorschriften“.  

d) In Absatz 4 Buchstabe d) werden die Wörter „gemäß dem staatlichen oder dem kirchlichen 
Recht“ ersetzt durch die Wörter „gemäß dem kirchlichen, staatlichen oder europäischen Recht“.  

e) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Erteilung der Information  
 
a) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a)  

(aa)  die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen 
liegenden Aufgaben gefährden würde oder  

(bb)  die Information dem kirchlichen Wohl erhebliche Nachteile bereiten würde 
und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
zurücktreten muss, 
 

b) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche 
beeinträchtigen würde und nicht das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung überwiegt.“ 
 

17. § 17 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 2 werden die Wörter „oder in“ ersatzlos gestrichen. 

b) In Absatz 6 Buchstabe a) werden hinter „§ 16“ die Wörter „Absatz 4 lit. d) oder“ angefügt.  

c) Absatz 6 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  

„die Daten 
(aa) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-mäßiger 

Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
(bb) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen  
und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen ausgeschlossen ist.“ 

d) Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst:  
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„1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) keine 
Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche Behörde im 
Einzelfall feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich beeinträchtigt würden. 2Die 
Mitteilung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person über das 
Ergebnis der datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand 
des Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.“ 

 

18. § 18 wird wie folgt geändert: 

 

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:  

„1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu entsprechen, wenn 
ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie 
von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten gefährdet würde. 2Hierzu gehören insbesondere die 
durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere 
Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und 
Kirchengemeinden und sonstige Urkunden.“ 

 

19. § 19 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 Buchstabe d) am Ende wird das Komma durch ein Semikolon ersetzt und wird das 
Wort „oder“ ersatzlos gestrichen. 

b) In Absatz 3 Buchstabe e) am Ende wird der Punkt ersatzlos gestrichen und wird das Wort „oder“ 
angefügt. 

c) In Absatz 3 wird nach Buchstabe e) folgender Buchstabe f) angefügt:   

„zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie von 
Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, 
Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und 
Kirchengemeinden und sonstige Urkunden.“ 

 

20. § 23 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 ersatzlos gestrichen.  

b) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst:  

„1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. 2Das Recht auf Widerspruch besteht nicht, soweit an der 
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Verarbeitung ein zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse besteht, das die Interessen 
der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.“ 

 

21. § 24 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 2 Buchstabe b) werden die Wörter „aufgrund von kirchlichen Rechtsvorschriften“ ersetzt 
durch die Wörter „aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen Rechtsvorschriften“. 

 

22. § 25 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 1 wird nach dem Wort „Person“ das Wort „insbesondere“ angefügt.  

 

23. § 26 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 4 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“. 

 

24. § 27 wird wie folgt geändert: 

 

In Absatz 3 werden die Wörter „EU-Recht“ ersetzt durch die Wörter „europäischen Recht“. 

 

25. § 28 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:  

„1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung 
gemäß Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht, an 
die bzw. an das die gemeinsam Verantwortlichen gebunden sind. 2Die Vereinbarung gemäß 
Absatz 1 Satz 2 oder das Rechtsinstrument gemäß Satz 1 enthält insbesondere die jeweiligen 
tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber der 
betroffenen Person. 3Die betroffene Person wird über den wesentlichen, die Verarbeitung 
personenbezogener Daten betreffenden Inhalt der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments 
informiert.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die betroffene 
Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem einzelnen der 
Verantwortlichen geltend machen.“ 
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26. § 29 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht, dem Recht der Europäischen Union 
oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter „nach dem kirchlichen, dem 
staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

b) In Absatz 4 Buchstabe a) werden die Wörter „das kirchliche Recht, das Recht der Europäischen 
Union oder das Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter „das kirchliche, das 
staatliche oder das europäische Recht“. 

c) In Absatz 4 Buchstabe g) werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der 
Europäischen Union oder dem Recht ihrer Mitgliedstaaten“ ersetzt durch die Wörter „nach dem 
kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

d) In Absatz 5 werden die Wörter „nach dem kirchlichen Recht oder dem Recht der Europäischen 
Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaates der Europäischen Union“ ersetzt durch 
die Wörter „nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht“. 

e) Absatz 9 wird wie folgt neu gefasst:  

„1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die Ersetzung 
der Schriftform durch die elektronische Form oder die Textform sind die jeweils geltenden 
staatlichen Regelungen.“ 

f) Absatz 11 wird ersatzlos gestrichen. 

g) Absatz 12 wird ersatzlos gestrichen. 

 

27. § 30 wird wie folgt geändert: 

 

Die Wörter „nach kirchlichem Recht, dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht ihrer 
Mitgliedstaaten“ werden ersetzt durch die Wörter „nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem 
Recht“. 

 

28. § 31 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 Buchstabe a) werden nach den Wörtern „sowie des“ die Wörter „oder der“ und nach 
dem Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  

b) Absatz 1 Buchstabe f) wird wie folgt neu gefasst:  

„gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, einschließlich der 
Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjektes 
oder der betreffenden internationalen Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten 
Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;“ 

c) Absatz 2 erster Halbsatz wird wie folgt neu gefasst:  
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„Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält:“ 

d) In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „eines“ die Wörter „oder einer“ und nach dem 
Wort „solcher“ die Wörter „oder eine solche“ angefügt.   

e) Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst:  

„gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, einschließlich der 
Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekts 
oder der betreffenden internationalen Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten 
Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;“ 

f) In Absatz 4 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ angefügt.  

 

29. § 33 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „eine Gefahr“ ersetzt durch die Wörter „ein Risiko“.   

b) In Absatz 3 Buchstabe b) werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt.  

c) In Absatz 3 Buchstabe c) wird das Wort „möglichen“ ersetzt durch das Wort „wahrscheinlichen“. 

 

30. § 34 Absatz 3 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

 

„der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene Maßnahmen sichergestellt, dass das hohe 
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;“ 

 

31. § 35 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ und nach dem Wort „solcher“ 
die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „des“ die Wörter „oder der“ angefügt.  

c) In Absatz 9 werden die Wörter „im kirchlichen Recht“ ersetzt durch die Wörter „im kirchlichen, 
im staatlichen oder im europäischen Recht“. 

 

32. Die Überschrift von Kapitel 4 Abschnitt 3 wird wie folgt neu gefasst:  

 

„Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ 
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33. § 36 wird wie folgt neu gefasst:  

„§ 36 

Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen schriftlich einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte.  

 
(2) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) benennen schriftlich einen betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte, wenn 
 

a) sich bei ihnen in der Regel mindestens zwanzig Personen ständig mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigen, 

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung 
von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer 
Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von 
betroffenen Personen erforderlich machen, oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 
umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 
12 besteht. 
 

(3) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung ihrer 
Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher Datenschutzbeauftragter 
oder eine gemeinsame betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt werden.  

 
(4)  1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des oder der 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benennung von betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen. 

 
(5) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine juristische 

Person sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 3Ist der oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen, finden § 43 
Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

 
(6) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer die zur 

Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.  
 
(7) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht benannt 

werden, der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist oder dem oder der 
die Leitung der kirchlichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und Pflichten des oder der 
Benannten dürfen im Übrigen nicht so ausgestaltet oder umfangreich sein, dass der oder die 
betriebliche Datenschutzbeauftragte seinen oder ihren Aufgaben nach diesem Gesetz nicht 
unabhängig bzw. umgehend nachkommen kann. 

 
(8) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten besteht, hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die 
Erfüllung der Aufgaben nach § 38 in anderer Weise sicherzustellen.“ 
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34. § 37 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 37 

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

(1) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der 
kirchlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner oder ihrer 
Aufgaben auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er oder sie darf wegen der 
Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben nicht benachteiligt werden. 

 
(2) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der oder die betriebliche 

Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 
personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 2Sie unterstützen 
den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte bei 
der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben 
erforderlichen Mittel und den Zugang zu personenbezogenen Daten und 
Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen. 3Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner oder 
ihrer Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren 
Kosten zu übernehmen. § 43 Absätze 9 und 10 gelten entsprechend.  

 
(3) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar an den betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden. 
 
(4) 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte 

benannt worden, so ist die Kündigung seines oder ihres Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei 
denn, dass Tatsachen vorliegen, welche den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigen. 2Nach der 
Abberufung als betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder als betriebliche 
Datenschutzbeauftragte ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der 
Bestellung unzulässig, es sei denn, dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die Wahrnehmung anderer 

Aufgaben und Pflichten durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte nicht zu einem Interessenkonflikt führt.“ 

 

35. § 38 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 38 

Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an die 
Datenschutzaufsicht gemäß §§ 42 ff. wenden. 3Sie haben insbesondere 

a) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe 
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck sind sie 
über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu 
unterrichten; 
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b) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten; 
c) die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete 

Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den 
Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu 
machen; 

d) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der Durchführung 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der Überprüfung, ob die Verarbeitung 
gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, zu unterstützen und 

e) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten.“ 
 

36. Kapitel 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„Kapitel 5 
Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale  

Organisationen oder nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

§ 39 
Allgemeine Grundsätze 

1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer 
Übermittlung an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der 
Auftragsverarbeiter die in diesem Gesetz niedergelegten Bedingungen einhalten. 2Dies gilt auch für 
die etwaige Weiterübermittlung personenbezogener Daten aus dem betreffenden Drittland, der 
betreffenden internationalen Organisation oder dem betreffenden nichtstaatlichen 
Völkerrechtssubjekt. 

§ 40 
Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  

oder bei geeigneten Garantien 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale 
Organisation ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
vorliegt.  

 
(2) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung personenbezogener 

Daten an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches 
Völkerrechtssubjekt nur erfolgen, sofern der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 
geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen durchsetzbare 
Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. 

 
§ 41 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien nach 
§ 40 Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder 
an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur unter 
einer der folgenden Bedingungen zulässig: 
 
a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, nachdem sie 

über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne 



 
 
 

33 
 

Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien 
unterrichtet wurde; 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person 
und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf 
Antrag der betroffenen Person erforderlich; 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 
Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person 
geschlossenen Vertrages erforderlich; 

d) die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in Wahrnehmung 
kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl oder an den Staat der Vatikanstadt oder ist 
aus anderen wichtigen Gründen des kirchlichen oder öffentlichen Interesses notwendig;  

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich; 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder 
anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder 
rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. 

 
(2) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene 

Beurteilung in der Dokumentation gemäß § 31.“ 
 

37. Kapitel 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„Kapitel 6 
Unabhängige Datenschutzaufsicht 

§ 42 
Datenschutzaufsicht 

(1) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht als 
unabhängige kirchliche Behörde ein. 
 

(2) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen 
Diözesandatenschutzbeauftragten als Leiter oder eine Diözesandatenschutzbeauftragte als 
Leiterin der Datenschutzaufsicht. 2Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten kann nur 
eine natürliche Person bestellt werden. 

 
(3) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder ihrer 

Aufgaben und bei der Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem Gesetz völlig 
unabhängig und ist nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindlichen staatlichen 
oder europäischen Recht unterworfen. 2Die Ausübung seiner oder ihrer Tätigkeit geschieht in 
organisatorischer und sachlicher Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass 
dadurch die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 
(4) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben seines oder 

ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner oder ihrer Amtszeit 
keine andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 
Tätigkeit aus. 2Dem steht eine Bestellung als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften nicht 
entgegen. 
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(5) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und Sachausstattung zur 
Verfügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine oder ihre Aufgaben und Befugnisse 
wahrnehmen zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre Aufgaben im Bereich der Amtshilfe 
und der Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten im Sinne des § 44 Absatz 2 lit. f). 
3Er oder sie verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen ist und 
veröffentlicht wird, und unterliegt der Rechnungsprüfung durch die dafür von der Diözese 
bestimmte Stelle, soweit hierdurch seine oder ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 

(6) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, das von 
der Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle angestellt wird. 2Die 
angestellten Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie bei einer anderen kirchlichen Stelle 
angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, 
versetzt oder abgeordnet werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den Aufgaben ihres 
Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine anderen 
mit ihrem Amt nicht zu vereinbarenden entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten aus. 

 

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der Personalverwaltung und 
Personalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertragen oder sich deren Hilfe bedienen. 
2Diesen dürfen personenbezogene Daten der Mitarbeitenden übermittelt werden, soweit deren 
Kenntnis zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 

(8) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessordnung. 
2Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die Entscheidung über 
Aussagegenehmigungen für sich und seinen oder ihren Bereich in eigener Verantwortung. 3Die 
Datenschutzaufsicht ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne des  
§ 99 Verwaltungsgerichtsordnung. 

 

(9) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm oder ihr 
in seiner oder ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen 
selbst keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt auch für die Mitarbeitenden des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts 
der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte entscheidet. 3Soweit diese Verschwiegenheit 
reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen Dokumenten von ihm oder 
ihr nicht gefordert werden. 4Im Verfahren vor den kirchlichen Datenschutzgerichten darf er oder 
sie entsprechende Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt unberührt. 

 

§ 43 
Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und  

seine oder ihre Vertretung 

(1) 1Die Bestellung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten durch den Diözesanbischof 
erfolgt für die Dauer von mindestens vier, höchstens sechs Jahren und gilt bis zur Aufnahme 
der Amtsgeschäfte durch den Nachfolger oder die Nachfolgerin. 2Die mehrmalige erneute 
Bestellung ist zulässig. 3Die Bestellung für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften 
ist zulässig. 4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte übt sein oder ihr Amt hauptamtlich 
aus.  
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(2) 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung 

seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Er oder sie soll die 
Befähigung zum Richteramt gemäß dem Deutschen Richtergesetz haben. 3Als Person, die das 
katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägt, mitverantwortet und nach außen repräsentiert, 
muss er oder sie der katholischen Kirche angehören. 4Der oder die 
Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die gewissenhafte Erfüllung seiner oder ihrer Pflichten 
und die Einhaltung des kirchlichen und des für die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu 
verpflichten. 

 
(3) 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe nach § 24 

Deutsches Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter oder einer Richterin auf Lebenszeit 
dessen oder deren Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe vorliegen, die nach 
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes in der jeweils geltenden Fassung eine Kündigung 
rechtfertigen. 2Auf Antrag des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten nimmt der 
Diözesanbischof die Bestellung zurück. 

 

(4) 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten zugrunde liegende 
Dienstverhältnis kann während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 
beendet werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr nach der 
Beendigung der Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäftigungsverhältnis 
fortgeführt wird oder sich anschließt. 

 

(5) Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem Kreis seiner oder ihrer 
Mitarbeitenden einen Vertreter oder eine Vertreterin, der oder die im Fall seiner oder ihrer 
Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. 

 

(6) 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte an der Ausübung seines oder ihres Amtes 
dauerhaft verhindert oder endet sein oder ihr Amtsverhältnis vorzeitig und ist er oder sie nicht 
zur Weiterführung der Geschäfte verpflichtet, bestellt der Diözesanbischof bis zur 
Wiederaufnahme des Amtes durch den Diözesandatenschutzbeauftragten oder die 
Diözesandatenschutzbeauftragte oder die Bestellung eines oder einer neuen 
Diözesandatenschutzbeauftragten übergangsweise eine Leitung. 2§ 43 Absatz 2 gilt 
entsprechend. 3Die übergangsweise Leitung hat sämtliche Rechte und Pflichten, die nach 
diesem Gesetz dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zukommen. 4Sie tritt nicht in 
die laufende Amtszeit des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbeauftragten ein. 5Mit der 
Bestellung der übergangsweisen Leitung durch den Diözesanbischof endet die Vertretung nach 
Absatz 5. 

 

(7) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden sind auch 
nach Beendigung ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser Eigenschaft bekannt 
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mitteilungen 
im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

(8) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine oder ihre Mitarbeitenden dürfen, 
wenn ihr Auftrag beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des oder der 
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amtierenden Diözesandatenschutzbeauftragten weder vor Gericht noch außergerichtlich 
Aussagen oder Erklärungen abgeben. 2Die Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin auszusagen, 
wird in der Regel erteilt. 3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten 
anzuzeigen. 

 

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung entsprechend. 
 

§ 44 
Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

(1) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie 
anderer Vorschriften über den Datenschutz und setzt diese durch.  

 

(2) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben: 
 

a) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung 
finden dabei spezifische Maßnahmen für Minderjährige; 

b) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 
Verarbeitung beraten; 

c) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz 
entstehenden Pflichten sensibilisieren; 

d) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte 
aufgrund dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck 
mit den anderen Datenschutzaufsichten sowie staatlichen und sonstigen kirchlichen 
Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten; 

e) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der 
Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer 
innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der 
Untersuchung unterrichten; zur Erleichterung der Einlegung von Beschwerden hält die 
Datenschutzaufsicht Musterformulare in digitaler und Papierform bereit.  

f) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch 
Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und 
Durchsetzung dieses Gesetzes zu gewährleisten; 

g) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf der 
Grundlage von Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht oder einer anderen 
Behörde; 

h) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- 
und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

i) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß § 
35 entweder keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist; 

j) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 
k) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im Zusammenhang 

mit diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und 
l) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten 

erfüllen. 
 

(3) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung stellen. 
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(4) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei 

offensichtlich unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – 
exzessiven Anfragen kann jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf eine 
neuerliche Anfrage der betroffenen Person hin davon abhängig machen, dass eine 
angemessene Gebühr für den Verwaltungsaufwand entrichtet wird, oder sich weigern, aufgrund 
der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die Datenschutzaufsicht die Beweislast für 
den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage. 

 
(5) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem Diözesanbischof 

vorgelegt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der Tätigkeitsbericht soll auch eine 
Darstellung der wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich 
enthalten. 

 

§ 45 
Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  

Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

(1) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 um 
einen über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz über den 
kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in 
der der Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei Abgrenzungsfragen gegenüber 
dem Bereich der Ordensgemeinschaften erfolgt eine Abstimmung zwischen dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten und dem oder der Ordensdatenschutzbeauftragten.  

 
(2) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 über 

eine oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer anderen Diözese als der 
Diözese ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat, so gilt das Gesetz über den 
kirchlichen Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in 
der der Rechtsträger seinen Sitz hat. 

 
(3) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich die 

betroffenen Datenschutzaufsichten. 
 

§ 46 
Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit  

a) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten, 
b) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei 

insbesondere Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu 
gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen, 
namentlich in die gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, und während 
der Dienstzeit zum Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die der Verarbeitung 
und Aufbewahrung automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

c) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die Datenschutzaufsicht 
zuzulassen. 
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§ 47 
Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

(1) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr 
gestatten,  

 
a) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle Informationen 

bereitzustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht erforderlich 
sind; 

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen; 
c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß 

gegen dieses Gesetz hinzuweisen; 
d) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen 

personenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben der 
Datenschutzaufsicht notwendig sind, zu erhalten; 

e) gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, einschließlich 
aller Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des 
Auftragsverarbeiters zu erhalten. 

 

(2) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr 
gestatten, 

 
a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte 

Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Gesetz oder andere 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen; 

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit 
Verarbeitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstoßen hat; 

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der 
betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden Rechte zu 
entsprechen; 

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge 
gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in 
Einklang mit diesem Gesetz zu bringen; 

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen; 

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich 
eines Verbots, zu verhängen; 

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß den §§ 18, 19 und 20 und die Unterrichtung der Empfänger, an 
die diese personenbezogenen Daten gemäß §§ 19 Absatz 2 und 21 offengelegt wurden, 
über solche Maßnahmen anzuordnen; 

h) eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem 
Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls; 

i) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder 
an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt 
anzuordnen. 
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(3) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass eine Datenschutzverletzung 
objektiv vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfahren vor den staatlichen Zivilgerichten 
über den Schadensersatz das Fehlen einer solchen nicht entgegengehalten werden. 

 
(4) 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der von der Datenschutzaufsicht bestimmten Frist 

befolgt, so verständigt die Datenschutzaufsicht die für die kirchliche Stelle zuständige Aufsicht 
und fordert sie zu einer Stellungnahme gegenüber der Datenschutzaufsicht auf. 2Diese 
Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die getroffen worden sind. 

 
(5) 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern. 2Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach 
den Umständen des Einzelfalls nicht geboten, insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung 
wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig erscheint.“ 

 

38. § 48 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird das Wort „der“ ersetzt durch das Wort „einer“.  

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht“ ersetzt durch 
die Wörter „Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht“. Die Wörter „wenn sie“ werden ersetzt 
durch die Wörter „wenn die betroffene Person“.  

c) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „oder die Empfängerin“ und nach 
dem Wort „Dritten“ die Wörter „oder die Dritte“ angefügt.  

d) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Beschwerdeführer“ die Wörter „oder die 
Beschwerdeführerin“ angefügt.  

 

39. § 49 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 49 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Bescheid  

der Datenschutzaufsicht  

1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie 
betreffenden Bescheid der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich die 
Datenschutzaufsicht nicht mit einer Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene Person nicht 
innerhalb von drei Monaten über den Stand oder das Ergebnis der nach § 48 erhobenen Beschwerde 
in Kenntnis gesetzt hat.“ 

 
40. Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt:  

„§ 49a 
Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder  

kirchliche Auftragsverarbeiter 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 
(§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Verantwortlichen oder einen 
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kirchlichen Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieses Gesetzes 
zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit diesem Gesetz stehenden Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten verletzt wurden.“ 
 

41. Nach § 49a wird folgender § 49b eingefügt:   

„§ 49 b  
Zuständigkeit der Datenschutzgerichte  

(1) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane 
Datenschutzgericht zuständig. 
 

(2) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts ist das 
Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zuständig.“ 

 
42. § 51 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Einzelfalls“ die Wörter „zusätzlich zu oder anstelle von 
Maßnahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i)“ angefügt. 

b) In Absatz 3 Buchstabe i) werden die Wörter „§ 47 Absatz 5“ ersetzt durch die Wörter „§ 47 
Absatz 2“. 

c) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines Rahmens von bis 
zu 1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen im Sinne des § 4 Ziffer 19., 
die am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 4 
Prozent des Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 3.000.000 €, verhängt werden.“ 

d) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt:  

„Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem 
Verfahren zur Verhängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den Meldepflichtigen 
oder die Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden oder die Benachrichtigende oder seine 
oder ihre in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 
Zustimmung des oder der Meldepflichtigen oder des oder der Benachrichtigenden verwendet 
werden.“ 

 

43. § 52 wird wie folgt geändert:  

 

a) In Absatz 3 werden die Wörter „Speicherung oder Verwendung“ ersetzt durch das Wort 
„Verarbeitung“.  

b) In Absatz 5 wird das Wort „Speicherung“ ersetzt durch das Wort „Verarbeitung“.  

 

44. Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt: 
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„§ 52a 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

(1) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder Veranstaltungen 
gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn die betroffenen Personen 
vor der Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art und Umfang der Aufzeichnung, 
Übertragung oder Veröffentlichung informiert werden. 

 
(2) Besonderen schutzwürdigen Interessen - insbesondere von Minderjährigen - ist in 

angemessenem Umfang Rechnung zu tragen. 
 

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung 
nicht erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in angemessener Zahl 
vorzuhalten.“ 

 

45. § 53 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter „Verarbeitung 
personenbezogener Daten“.   

b) In Absatz 1 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines oder einer 
Beschäftigten“.  

c) In Absatz 2 werden die Wörter „eines Beschäftigten“ ersetzt durch die Wörter „eines oder einer 
Beschäftigten“ und die Wörter „des Beschäftigten“ werden ersetzt durch die Wörter „des oder 
der Beschäftigten“.  

 

46. § 54 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 54 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder  

historischen Forschungszwecken, zu Archivzwecken  
oder zu statistischen Zwecken 

(1) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 
statistischen Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Personen vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien wird 
sichergestellt, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen 
insbesondere die Achtung des Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 
Absatz 2 lit. h) bis j) bleiben unberührt. 

 
(2) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für Zwecke der 

wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur zulässig, wenn diese 
sich verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten und die 
Vorschriften der Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der kirchliche Auftrag darf durch die Offenlegung 
nicht gefährdet werden.  

 
(3) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet werden, 

sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist. Bis 
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dahin sind die Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit denen Einzelangaben über persönliche 
oder sachliche Verhältnisse einer identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet 
werden können. 2Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert.  

 
(4) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher oder 

historischer Forschung oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung der 
übermittelnden kirchlichen Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn  
 
a) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
b) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte 

unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass durch die 
Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde oder schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person überwiegen.  

 
(5) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die Anordnung über 

die kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung.“ 
 

47. Nach § 54 wird folgender § 54a eingefügt: 

„§ 54a 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  

sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 

1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 
besteht ein überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten dürfen zum Zwecke der 
institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe dieses Gesetzes und auf Grundlage 
spezifischer diözesaner Bestimmungen verarbeitet werden, die die Offenlegung von 
personenbezogenen Daten von sexuellem Missbrauch betroffener Personen für Aufarbeitungs- und 
Forschungszwecke durch Auskunft oder Einsicht in Unterlagen ausdrücklich regeln, darunter auch 
Regelungen, die Auskunft oder Einsicht in Unterlagen lediglich im Falle einer Einwilligung betroffener 
Personen zulassen.“ 

48. § 55 wird wie folgt geändert: 

 

a) In der Überschrift wird das Wort „Datenverarbeitung“ ersetzt durch die Wörter „Verarbeitung 
personenbezogener Daten“. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „er“ die Wörter „oder sie“ eingefügt. 

 

49. § 57 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 57 
Übergangsbestimmungen 

Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch nicht 
abgelaufen sind, bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 ff. Beachtung finden.“  

 

50. § 58 wird wie folgt neu gefasst: 
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„§ 58 
Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft.“  

 

Artikel 2  
Inkrafttreten 

Dieses Änderungsgesetz tritt am 01.03.2026 in Kraft. 

 

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr 

Bischof von Essen 
 

Nr. 09 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 

in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des  
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 20. November 2017, 

geändert durch Beschluss der Vollversammlung  
des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 
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Präambel 

 

1Aufgabe des Datenschutzes ist es, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und 
insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung dieser Daten zu 
schützen. 2Für die katholische Kirche ist der Schutz der personenbezogenen Daten ein unerlässlicher 
Bestandteil der in can. 220 des Codex Iuris Canonici (CIC) anerkannten Rechte. 3Zur Erfüllung des 
kirchlichen Auftrages ist die Verarbeitung personenbezogener Daten durch kirchliche Stellen erforderlich. 

 

4Dieses Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) wird erlassen aufgrund des verfassungsrechtlich 
garantierten Rechts der Katholischen Kirche, ihre Angelegenheiten selbstständig innerhalb der Schranken 
des für alle geltenden Gesetzes zu ordnen und zu verwalten. 5Dieses Recht ist auch europarechtlich geachtet 
und festgeschrieben in Art. 91 und Erwägungsgrund 165 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung – EU-DSGVO) sowie in Art. 17 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV). 6In Wahrnehmung dieses Rechts stellt dieses Gesetz den Einklang mit der EU-
DSGVO her. 

 

Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Zweck 

 

Zweck dieses Gesetzes ist es, betroffene Personen davor zu schützen, dass sie durch die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt werden, und den freien Verkehr 
solcher Daten zu ermöglichen. 
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§ 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

 

(1) 1Dieses Gesetz gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem 
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 2§ 53 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 

(2) Soweit besondere kirchliche oder besondere staatliche Rechtsvorschriften auf Verarbeitungen 
personenbezogener Daten anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften dieses Gesetzes vor, sofern 
sie das Datenschutzniveau dieses Gesetzes nicht unterschreiten. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Wahrung des Beichtgeheimnisses und des Seelsorgegeheimnisses, anderer 

gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder anderer Berufs- oder besonderer Amtsgeheimnisse, die 
nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt. 

 

§ 3 

Organisatorischer Anwendungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch folgende kirchliche Stellen:  
 
a) die Diözese, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen und die Kirchengemeindeverbände, 
b) den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritasverbände, ihre Untergliederungen und 

ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, 
c) die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, Werke, Einrichtungen und die sonstigen 

kirchlichen Rechtsträger ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform. 
 

(2) Dieses Gesetz findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im 
Rahmen der Tätigkeiten eines kirchlichen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters erfolgt, 
unabhängig davon, wo die Verarbeitung stattfindet. 

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck: 

 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, 
identifiziert werden kann; 
 

2. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ personenbezogene Daten, aus denen die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, 
biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 
Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Die Zugehörigkeit 
zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft ist keine besondere Kategorie personenbezogener Daten. 
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3. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung; 

 
4. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 

Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 
 

5. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, 
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 
vorherzusagen; 

 
6. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 
gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 
natürlichen Person zugewiesen werden; 

 
7. „Anonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können; 

 
8. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien 

zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen 
oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird; 

 
9. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch 
kirchliches, staatliches oder europäisches Recht vorgegeben, so kann der Verantwortliche 
beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach diesem Recht vorgesehen 
werden. 

 
10. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 
 

11. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht; 

 
12. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 

betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 

 
13. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 

 
14. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die, ob 

unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, oder zur 
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unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen 
Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden; 

 
15. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen 

Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie oder die 
Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer biologischen 
Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden; 

 
16. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene Daten zu 

den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer natürlichen Person, die 
die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen oder bestätigen, wie 
Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten; 

 
17. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit 

einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen 
und aus denen Informationen über deren Gesundheitszustand hervorgehen; 

 
18. „Drittland“ ein Land außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraums;  
 

19. „Unternehmen“ eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, 
unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder Vereinigungen, die 
regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

 
20. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem 

abhängigen Unternehmen besteht; 
 

21. „Datenschutzaufsicht“ die von einem oder mehreren Diözesanbischöfen gemäß §§ 42 ff. errichtete 
unabhängige, mit der Datenschutzaufsicht beauftragte kirchliche Behörde;  

 
22. „Diözesandatenschutzbeauftragter“ oder „Diözesandatenschutzbeauftragte“ den Leiter oder die 

Leiterin der Datenschutzaufsicht; 
 

23. „Betrieblicher Datenschutzbeauftragter“ oder „Betriebliche Datenschutzbeauftragte“ den vom 
Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannten Datenschutzbeauftragten oder die vom 
Verantwortlichen oder vom Auftragsverarbeiter benannte Datenschutzbeauftragte;  

 
24. „Beschäftigte“ insbesondere  
 

a) Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt, 
b) Ordensangehörige, soweit sie auf einer Planstelle in einer Einrichtung der eigenen 

Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines Gestellungsvertrages tätig sind, 
c) in einem Beschäftigungsverhältnis oder in einem kirchlichen Beamtenverhältnis stehende 

Personen,  
d) zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Ausnahme der Postulanten und Novizen, 
e) Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der 

beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen (Rehabilitanden), 
f) in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen tätige Personen, 
g) nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder in 

vergleichbaren Diensten tätige Personen sowie Praktikanten oder Praktikantinnen,  
h) Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnliche 

Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die 
ihnen Gleichgestellten, 

i) sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerbende sowie Personen, deren 
Beschäftigungsverhältnis beendet ist, 

j) Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, soweit sie zu einem kirchlichen Arbeitgeber 
entsandt sind. 
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Kapitel 2 

Grundsätze 

 

§ 5 

Datengeheimnis 

 

(1) 1Den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen ist untersagt, diese unbefugt 
zu verarbeiten (Datengeheimnis). 2Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis und die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzregelungen schriftlich zu 
verpflichten. 3Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 

(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie personenbezogene Daten verarbeiten. 
 

§ 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(6) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der 
nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
 
h) Dieses Gesetz oder eine andere kirchliche oder eine staatliche Rechtsvorschrift erlaubt sie oder 

ordnet sie an; 
i) die betroffene Person hat in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 

für einen oder mehrere bestimmte Zwecke eingewilligt; 
j) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 

ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 
betroffenen Person erfolgen; 

k) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

l) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

m) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe des Verantwortlichen erforderlich, die 
im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde; 

n) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um einen Minderjährigen oder 
eine Minderjährige handelt. Lit. g) gilt nicht für die von öffentlich-rechtlich organisierten 
kirchlichen Stellen in Erfüllung ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung. 

 

(7) Die Verarbeitung für einen anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten 
erhoben wurden, ist rechtmäßig, wenn  

 

l) eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet und kirchliche Interessen nicht 
entgegenstehen; 

m) die betroffene Person eingewilligt hat; 
n) offensichtlich ist, dass es im Interesse der betroffenen Person liegt, und kein Grund zu der 

Annahme besteht, dass sie in Kenntnis des anderen Zwecks ihre Einwilligung verweigern 
würde; 

o) Angaben der betroffenen Person überprüft werden müssen, weil tatsächliche Anhaltspunkte für 
deren Unrichtigkeit bestehen; 
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p) die Daten allgemein zugänglich sind oder der Verantwortliche sie veröffentlichen dürfte, es sei 
denn, dass das schutzwürdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der 
Zweckänderung offensichtlich überwiegt; 

q) sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erforderlich ist, 
sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung 
überwiegen; 

r) es zur Verfolgung oder Aufklärung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder zur 
Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist; 

s) es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte Dritter erforderlich ist; 
t) es zur institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Formen des 

Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich ist und die Interessen der 
betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) durch angemessene Maßnahmen gewahrt sind; 

u) der Auftrag der Kirche oder die Glaubwürdigkeit ihres Dienstes dies erfordert oder 
v) es zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von kirchlichen Wahlen insbesondere zu 

diözesanen, pfarrlichen oder kirchengemeindlichen Gremien erforderlich ist; hierzu gehören 
auch die Kandidatenwerbung und -ansprache sowie nachgelagerte Maßnahmen zu Information 
und Schulung. 
 

(8) 1Eine Verarbeitung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Visitations-, 
Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Revision oder der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen für den Verantwortlichen dient. 2Das gilt auch für die Verarbeitung zu 
Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch den Verantwortlichen, soweit nicht überwiegende 
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person entgegenstehen. 
 

(9) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen 
Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer kirchlichen 
oder staatlichen Rechtsvorschrift, so berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die 
Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten 
ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem 

 

f) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung; 

g) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere 
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen; 

h) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über 
strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 verarbeitet werden; 

i) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen;  
j) das Vorhandensein geeigneter Garantien, zu denen die Verschlüsselung, die 

Pseudonymisierung oder die Anonymisierung gehören können. 
 

(10) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 
Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer 
Datenverarbeitungsanlage verarbeitet werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden. 

 
§ 7 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(3) Personenbezogene Daten müssen 
 
g) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und 
Glauben, Transparenz“); 

h) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit 
diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“); 
eine Weiterverarbeitung für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt als 
vereinbar mit den ursprünglichen Zwecken; 
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i) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); insbesondere sind personenbezogene 
Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem Verwendungszweck 
möglich ist und der Aufwand nicht außer Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck steht;  

j) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer 
Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

k) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist 
(„Speicherbegrenzung“);  

l) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen 
Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung 
und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 
Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und 
Vertraulichkeit“). 
 

(4) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Grundsätze des Absatzes 1 verantwortlich und muss 
dies nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

§ 8 

Einwilligung 

 

(7) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen können, dass 
die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. 
 

(8) 1Wird die Einwilligung bei der betroffenen Person eingeholt, ist diese auf den Zweck der Verarbeitung 
sowie, soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die Folgen 
der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. 2Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der 
freien Entscheidung der betroffenen Person beruht. 
 

(9) 1Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar 
zu unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen 
dieses Gesetz darstellen. 

 
(10) 1Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 2Durch den Widerruf 

der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 3Die betroffene Person wird vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 
Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung 
sein. 

 
(11) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand Rechnung getragen 

werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer 
Dienstleistung, von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig 
ist, die für die Erfüllung des Vertrags nicht erforderlich sind.  

 
(12) 1Personenbezogene Daten eines oder einer Minderjährigen, dem oder der elektronisch eine 

Dienstleistung oder ein vergleichbares anderes Angebot von einer kirchlichen Stelle unterbreitet wird, 
dürfen nur verarbeitet werden, wenn der oder die Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr vollendet 
hat. 2Hat der oder die Minderjährige das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die 
Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit eine Einwilligung durch die 
Personensorgeberechtigten erteilt wird. 3Der für die Verarbeitung Verantwortliche unternimmt unter 
Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen 
zu vergewissern, dass die Einwilligung durch die Personensorgeberechtigten oder mit deren 
Zustimmung erteilt wurde. 4Die Einwilligung der Personensorgeberechtigten ist nicht erforderlich, 
wenn kirchliche Präventions- oder Beratungsdienste einem oder einer Minderjährigen elektronisch 
oder nichtelektronisch unmittelbar und kostenfrei angeboten werden und die Einholung einer 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten voraussichtlich die Zielsetzung des Präventions- oder 
Beratungsangebots gefährden oder dieser zuwiderlaufen würde. 
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§ 9 

- weggefallen - 

 
§ 10 

- weggefallen - 

§ 11 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

 

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist untersagt. 
 

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen: 
 

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten für 
einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach 
kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht kann das Verbot nach Absatz 1 durch die 
Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden, 

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm 
bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes 
erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflichten nachkommen 
kann, soweit dies nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht oder nach einer 
Dienstvereinbarung nach der Mitarbeitervertretungsordnung, die geeignete Garantien für die 
Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person vorsehen, zulässig ist, 

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus körperlichen oder 
rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben, 

d) die Verarbeitung erfolgt durch eine kirchliche Stelle im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten 
und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder 
ehemalige Mitglieder der kirchlichen Einrichtung oder auf Personen, die im Zusammenhang mit 
deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die 
personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen 
offengelegt werden, 

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person 
offensichtlich öffentlich gemacht hat, 

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
oder bei Handlungen der kirchlichen Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit erforderlich, 

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage kirchlichen Rechts, das in angemessenem Verhältnis zu 
dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und 
angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 
betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen kirchlichen Interesses erforderlich, 

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des oder der Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die 
Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von 
Systemen und Diensten im Gesundheits- 
oder Sozialbereich auf der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts oder  aufgrund 
eines Vertrags mit einem oder einer Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich 
der in Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich, 

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der 
Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, auf der Grundlage 
kirchlichen oder staatlichen Rechts, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur 
Wahrung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere des 
Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforderlich, 

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des kirchlichen oder staatlichen Rechts, das in 
angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf 
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Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der 
Grundrechte und Interessen der betroffenen Person vorsieht, für im kirchlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke erforderlich,  

k) die Verarbeitung ist für Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und 
anderen Formen des Missbrauchs auf der Grundlage kirchlichen Rechts erforderlich und die 
Interessen der betroffenen Person (§ 4 Nr. 1) sind durch angemessene Maßnahmen gewahrt 
oder 

l) die Verarbeitung ist aus Gründen eines erheblichen kirchlichen oder öffentlichen Interesses 
zwingend erforderlich. 
 

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 lit. h) genannten 
Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung 
verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach dem kirchlichen oder staatlichen Recht dem 
Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die 
ebenfalls nach kirchlichem oder staatlichem Recht einer Geheimhaltungspflicht unterliegt. 
 

(4) In den Fällen des Absatzes 2 sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 
sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 
verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen angemessene und 
spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. 

 

(5) Eine Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu anderen Zwecken ist 
zulässig, wenn die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 und ein Ausnahmetatbestand nach § 6 
Absätze 2 bis 5 vorliegen. 

 
§ 12 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen  

und Straftaten 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten oder damit 
zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von § 6 Absatz 1 ist nur zulässig, wenn dies nach 
kirchlichem oder staatlichem Recht, welches geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist.  

 

§ 13 

Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person  

nicht erforderlich ist 

 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die Identifizierung 
der betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr erforderlich, so ist dieser 
nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieses Gesetzes zusätzliche Informationen aufzubewahren, 
einzuholen oder zu verarbeiten, um die betroffene Person zu identifizieren. 
 

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die 
betroffene Person zu identifizieren, so unterrichtet er die betroffene Person hierüber, sofern möglich. 
In diesen Fällen finden die §§ 17 bis 22 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person stellt 
zur Ausübung ihrer in diesen Bestimmungen niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen bereit, 
die ihre Identifizierung ermöglichen. 
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Kapitel 3 

Informationspflichten des Verantwortlichen und 

Rechte der betroffenen Person 

 

Abschnitt 1 

Informationspflichten des Verantwortlichen 

 

§ 14 

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten  

für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

 

(1) 1Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person innerhalb einer 
angemessenen Frist alle Informationen gemäß den §§ 15 und 16 und alle Mitteilungen gemäß den §§ 
17 bis 24 und 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, transparenter, verständlicher und 
leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache, ggf. auch mit standardisierten 
Bildsymbolen, zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an 
Minderjährige richten. 2Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, 
gegebenenfalls auch elektronisch. 3Falls von der betroffenen Person verlangt, kann die Information 
mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen 
wurde. 
 

(2) 1Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den §§ 17 
bis 24. 2In den Fällen des § 13 Absatz 2 darf sich der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des 
Antrags der betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den §§ 17 bis 24 tätig zu 
werden, wenn er glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren. 

 
(3) 1Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag gemäß den §§ 

17 bis 24 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach 
Eingang des Antrags zur Verfügung. 2Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. 3Der 
Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags 
über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 4Stellt die betroffene 
Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg zu unterrichten, 
sofern sie nichts anderes angibt.  

 
(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet er die 

betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des 
Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei der Datenschutzaufsicht Beschwerde 
zu erheben oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen. 

 
(5) 1Informationen gemäß den §§ 15 und 16 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß den §§ 17 

bis 24 und 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 2Bei offenkundig unbegründeten oder – 
insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anträgen einer betroffenen Person 
kann der Verantwortliche 
 
a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die Unterrichtung oder 

die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme berücksichtigt werden, oder 
b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. 
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3Der Verantwortliche hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter 
des Antrags zu erbringen. 

 

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag 
gemäß den §§ 17 bis 23 stellt, so kann er unbeschadet des § 13 zusätzliche Informationen anfordern, 
die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind. 

 

§ 15 

Informationspflicht bei unmittelbarer Datenerhebung 

 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche 
der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit: 
 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen; 
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
d) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. g) beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 

Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 

Daten und 
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln sowie das Vorhandensein oder 
das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Europäischen Kommission oder im Falle 
von Übermittlungen gemäß § 40 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen 
Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist oder wo sie verfügbar 
sind. 
 

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person 
zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die 
notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten: 

 

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 
Datenübertragbarkeit; 

c) wenn die Verarbeitung auf § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) beruht, das Bestehen 
eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 

oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die 
personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen die 
Nichtbereitstellung hätte und 

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 24 
Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle 
anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung. 



 
 
 

58 
 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die 

Informationen verfügt oder die Informationserteilung an die betroffene Person einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und das Interesse der betroffenen Person an der 
Informationserteilung nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere wegen des 
Zusammenhangs, in dem die Daten erhoben wurden, als gering anzusehen ist.  

 
(5) Die Absätze 1 bis 3 finden auch dann keine Anwendung,  

 
a) wenn und soweit die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung aufgrund einer speziellen 

Rechtsvorschrift oder wegen überwiegender berechtigter Interessen Dritter geheim gehalten 
werden müssen und das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
zurücktreten muss, 

b) wenn die Erteilung der Information die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
rechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und die Interessen des Verantwortlichen an der 
Nichterteilung der Information die Interessen der betroffenen Person überwiegen oder  

c) wenn durch die Information die Wahrnehmung des Auftrags der Kirche gefährdet wird. 
 
(6) Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandatsverhältnisses an einen 

Berufsgeheimnisträger oder eine Berufsgeheimnisträgerin übermittelt, so besteht die Pflicht der 
übermittelnden Stelle zur Information der betroffenen Person gemäß Absatz 3 nicht, sofern nicht das 
Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt. 

 

§ 16 

Informationspflicht bei mittelbarer Datenerhebung 

 

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 
Verantwortliche der betroffenen Person über die in § 15 Absätze 1 und 2 genannten Informationen 
hinaus mit 
 
a) die zu ihr verarbeiteten Daten und 
b) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob sie aus 

öffentlich zugänglichen Quellen stammen. 
 

(2) Der Verantwortliche erteilt die Informationen 
 
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, 
längstens jedoch innerhalb eines Monats, 

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet 
werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder, 

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger oder eine andere Empfängerin beabsichtigt 
ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 
 

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der 
betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck und alle 
anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 1 zur Verfügung. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit 
 

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 
b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen 

Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im kirchlichen Interesse 
liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 
statistische Zwecke oder soweit die in Absatz 1 genannte Pflicht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt. In 
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diesen Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 
Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der 
Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit, 

c) die Erlangung oder Offenlegung durch kirchliche, staatliche oder europäische 
Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich geregelt ist 
oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem kirchlichen, staatlichen oder europäischen Recht 
dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, 
unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 
 

(5) Die Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn die Erteilung der Information  
 
c) im Falle einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a)  

(aa)  die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden 
Aufgaben gefährden würde oder  

(bb)  die Information dem kirchlichen Wohl erhebliche Nachteile bereiten würde 
  
und deswegen das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung zurücktreten 
muss, 

 
d) im Fall einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) oder c) die Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche beeinträchtigen würde und nicht das 
Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung überwiegt. 

  
(6) 1Unterbleibt eine Information der betroffenen Person nach Maßgabe des Absatzes 1, ergreift der 

Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person. 2Der Verantwortliche hält schriftlich fest, aus welchen Gründen er von einer Information 
abgesehen hat. 

 

Abschnitt 2 

Rechte der betroffenen Person 

 

§ 17 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Auskunft darüber zu verlangen, 
ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht 
auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen: 
 
a) die Verarbeitungszwecke; 
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Datenschutzaufsicht; 
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß § 24 

Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
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involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß § 40 im 
Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 

(3) 1Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 
Verarbeitung sind, zur Verfügung. 2Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person beantragt, kann 
der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. 
3Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen 
elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt. 

 
(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 3 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen 

nicht beeinträchtigen. 
 

(5) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person gegenüber einem kirchlichen Archiv besteht nicht, 
wenn das Archivgut nicht durch den Namen der Person erschlossen ist oder keine Angaben gemacht 
werden, die das Auffinden des betreffenden Archivguts mit vertretbarem Verwaltungsaufwand 
ermöglichen. 

 
(6) Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person besteht ergänzend zu Absatz 5 nicht, wenn 

 
a) die betroffene Person nach § 15 Absatz 4 oder 5 oder nach § 16 Absatz 4 lit. d) oder Absatz 5 

nicht zu informieren ist oder 
b) die Daten 

 
(cc) nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund gesetzlicher oder satzungs-mäßiger 

Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen oder 
(dd) ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen  
 

und die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

 

(7) 1Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind zu dokumentieren. 2Die Ablehnung der 
Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu begründen, soweit nicht durch die 
Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit 
der Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 3Die zum Zweck der Auskunftserteilung 
an die betroffene Person und zu deren Vorbereitung gespeicherte Daten dürfen nur für diesen Zweck 
sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die Verarbeitung 
nach Maßgabe des § 20 einzuschränken. 
 

(8) 1Wird der betroffenen Person durch eine kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) keine 
Auskunft erteilt, so ist sie auf Verlangen der betroffenen Person dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht die Bischöfliche Behörde im Einzelfall 
feststellt, dass dadurch kirchliche Interessen erheblich beeinträchtigt würden. 2Die Mitteilung des oder 
der Diözesandatenschutzbeauftragten an die betroffene Person über das Ergebnis der 
datenschutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des 
Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

 
(9) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die durch eine 

kirchliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) weder automatisiert verarbeitet noch nicht 
automatisiert verarbeitet und in einem Dateisystem gespeichert werden, besteht nur, soweit die 
betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und der für die Erteilung 
der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend 
gemachten Informationsinteresse steht. 



 
 
 

61 
 

 

§ 18 

Recht auf Berichtigung 

 

(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 2Unter Berücksichtigung der Zwecke 
der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten – auch mittels einer  
ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 
 

(2) 1Das Recht auf Berichtigung besteht nicht, wenn die personenbezogenen Daten zu Archivzwecken im 
kirchlichen Interesse verarbeitet werden. 2Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten, ist ihr die Möglichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. 3Das 
zuständige Archiv ist verpflichtet, die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen. 

 

(3) 1Dem Recht auf Berichtigung ist nur in Form von ergänzenden Eintragungen zu entsprechen, wenn 
ansonsten der Erhalt oder die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie 
von Urkunden und vergleichbaren Dokumenten gefährdet würde. 2Hierzu gehören insbesondere die 
durch kirchliche Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere 
Taufen, Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und 
Kirchengemeinden und sonstige Urkunden. 

 

§ 19 

Recht auf Löschung 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, 
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
 
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 
b) die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß § 6 Absatz 

1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung; 

c) die betroffene Person legt gemäß § 23 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und 
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene 
Person legt gemäß § 23 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem staatlichen oder dem kirchlichen Recht erforderlich, dem der Verantwortliche 
unterliegt. 

 

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß Absatz 1 
zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch  technischer Art, um für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 
informieren, dass eine betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt hat. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
 

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
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b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach kirchlichem oder 
staatlichem Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im kirchlichen Interesse liegt oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde; 

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß § 11 
Absatz 2 lit. h) und i) sowie § 11 Absatz 3; 

d) für im kirchlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke, soweit das in Absatz 1 genannte Recht 
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt; 

e) zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen sowie zur Ausübung oder Verteidigung von 
Rechten oder 

f) zum Erhalt und zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit von Amtshandlungen sowie von 
Urkunden und vergleichbaren Dokumenten; hierzu gehören insbesondere die durch kirchliche 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Eintragungen in die Kirchenbücher (insbesondere Taufen, 
Trauungen, Todesfälle) sowie Dekrete, Beschlüsse von Gremien der Diözesen und 
Kirchengemeinden und sonstige Urkunden. 

 

(4) 1Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand möglich, tritt an die Stelle des Rechts auf Löschung das Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung gemäß § 20. 2Dies gilt nicht, wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig 
verarbeitet wurden. 3Als Einschränkung der Verarbeitung gelten auch die Sperrung und die Eintragung 
eines Sperrvermerks.   

 

§ 20 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung 
zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und 

zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten; 

c) der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder 

d) die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß § 23 eingelegt und es 
steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen. 

 

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten 
– von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffenen Person oder zur 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder zur Ausübung oder Verteidigung von Rechten oder zum 
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines 
wichtigen kirchlichen Interesses verarbeitet werden. 
 

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat, wird 
von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 
(4) Die in Absatz 1 lit. a), b) und d) vorgesehenen Rechte bestehen nicht, soweit diese Rechte 

voraussichtlich die Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich 
machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke 
erforderlich sind. 
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§ 21 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung  

personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

 
1Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede 
Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach 
§§ 18, 19 Absatz 1 und 20 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 2Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese 
Empfänger, wenn die betroffene Person dies verlangt. 

 

§ 22 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem 
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, 
sofern 

 

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß § 6 Absatz 1 lit. b) oder § 11 Absatz 2 lit. a) oder 
auf einem Vertrag gemäß § 6 Absatz 1 lit. c) beruht und 

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person 
das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 

(3) 1Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 lässt § 19 unberührt. 2Dieses Recht gilt nicht für eine 
Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im kirchlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung hoheitlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.  

 
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. 

 
(5) Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit dieses Recht voraussichtlich die 

Verwirklichung der im kirchlichen Interesse liegenden Archivzwecke unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt und die Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich sind. 

 

§ 23 

Widerspruchsrecht 

 

(1) 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von § 6 
Absatz 1 lit. f) oder g) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 2Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung von Rechtsansprüchen oder der Ausübung oder Verteidigung von Rechten.  
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(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung oder Fundraising zu betreiben, so 

hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

 
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich 
auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer 
verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen. 

 
(5) 1Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. 2Das Recht auf Widerspruch besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein 
zwingendes kirchliches oder öffentliches Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person 
überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet. 

 

§ 24 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 
– einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.  
 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung 
 

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, 

b) aufgrund von kirchlichen, staatlichen oder europäischen Rechtsvorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen 
Person enthalten oder   

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 
 

(3) In den in Absatz 2 lit. a) und c) genannten Fällen trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, 
um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, 
wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, 
auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
 

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 
beruhen, sofern nicht § 11 Absatz 2 lit. a) oder g) gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.
  

 

§ 25 

Unabdingbare Rechte der betroffenen Person 

 

(1) Die Rechte der betroffenen Person insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch können nicht durch 
Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden. 
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(2) 1Sind die Daten der betroffenen Person automatisiert in einer Weise gespeichert, dass mehrere 
Verantwortliche speicherungsberechtigt sind, und ist die betroffene Person nicht in der Lage, 
festzustellen, welcher Verantwortliche die Daten gespeichert hat, so kann sie sich an jeden dieser 
Verantwortlichen wenden. 2Dieser Verantwortliche ist verpflichtet, das Vorbringen der betroffenen 
Person an den Verantwortlichen, der die Daten gespeichert hat, weiterzuleiten. 3Die betroffene Person 
ist über die Weiterleitung und den Verantwortlichen, an den weitergeleitet wurde, zu unterrichten. 

 

 

Kapitel 4 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

 

Abschnitt 1 

Technik und Organisation;  

Auftragsverarbeitung  

 

§ 26 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

 

(1) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung unter anderem des 
Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der 
Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der 
Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten und einen 
Nachweis hierüber führen zu können. Diese Maßnahmen schließen unter anderem ein: 

 

a) die Pseudonymisierung, die Anonymisierung und die Verschlüsselung personenbezogener 
Daten; 

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen; 

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei 
einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen; 

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der 
Verarbeitung. 
 

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu 
berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch – ob unbeabsichtigt 
oder unrechtmäßig – Vernichtung, Verlust, Veränderung, unbefugte Offenlegung von oder unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet 
wurden. 
 

(3) Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Schutzzweck steht. 

 
(4) Die Einhaltung eines nach dem europäischen Recht zertifizierten Verfahrens kann als Faktor 

herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen gemäß Absatz 1 
nachzuweisen. 

 
(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte um sicherzustellen, dass ihnen 

unterstellte Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des 
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Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach kirchlichem oder staatlichem Recht zur 
Verarbeitung verpflichtet. 

 

§ 27 

Technikgestaltung und Voreinstellungen 

 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, 
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte 
und  Freiheiten natürlicher Personen trifft der Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung 
der Mittel für die Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung technische und 
organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam umzusetzen 
und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieses 
Gesetzes zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. 
 

(2) 1Der Verantwortliche trifft technische und organisatorische Maßnahmen, die geeignet sind, durch 
Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen 
bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, zu verarbeiten. 2Diese Verpflichtung gilt für die Menge 
der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre 
Zugänglichkeit. 3Solche Maßnahmen müssen insbesondere geeignet sein, dass personenbezogene 
Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person einer unbestimmten Zahl von 
natürlichen Personen zugänglich gemacht werden. 

 
(3) Ein nach dem europäischen Recht genehmigtes Zertifizierungsverfahren kann als Faktor 

herangezogen werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen 
nachzuweisen. 

 

§ 28 

Gemeinsam Verantwortliche 

 

(1) 1Legen mehrere Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur Verarbeitung fest, so 
sind sie gemeinsam Verantwortliche. 2Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form fest, wer 
von ihnen welche Verpflichtungen gemäß diesem Gesetz erfüllt, insbesondere wer den 
Informationspflichten gemäß den §§ 15 und 16 nachkommt. 
 

(2) 1Die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung erfolgt auf der Grundlage der Vereinbarung gemäß 
Absatz 1 Satz 2 oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen Recht, an die bzw. an 
das die gemeinsam Verantwortlichen gebunden sind. 2Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 Satz 2 oder 
das Rechtsinstrument gemäß Satz 1 enthält insbesondere die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und 
Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber der betroffenen Person. 3Die betroffene 
Person wird über den wesentlichen, die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffenden Inhalt 
der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments informiert. 

 
(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung bzw. des Rechtsinstruments kann die betroffene 

Person ihre Rechte im Rahmen dieses Gesetzes bei und gegenüber jedem einzelnen der 
Verantwortlichen geltend machen. 

 

§ 29 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 

 

(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit 
Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und 
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organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit den 
Anforderungen dieses Gesetzes erfolgt und den Schutz der Rechte der betroffenen Person 
gewährleistet. 
 

(2) 1Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder 
allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch. 2Im Fall einer allgemeinen 
schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über jede 
beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer 
Auftragsverarbeiter, wodurch der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen 
Einspruch zu erheben. 

 
(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines 

anderen Rechtsinstruments nach dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht, der 
bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen bindet und in dem   

 

a) Gegenstand der Verarbeitung 
b) Dauer der Verarbeitung,  
c) Art und Zweck der Verarbeitung,  
d) die Art der personenbezogenen Daten,  
e) die Kategorien betroffener Personen und  
f) die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen 

 

festgelegt sind. 

 

(4) Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der 
Auftragsverarbeiter 
 
a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen – auch in 

Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein  
Drittland oder eine internationale Organisation – verarbeitet, sofern er nicht  
durch das kirchliche, das staatliche oder das europäische Recht, dem der Auftragsverarbeiter 
unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem 
Verantwortlichen diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das 
betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen kirchlichen Interesses 
verbietet; 

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

c) alle gemäß § 26 erforderlichen Maßnahmen ergreift; 
d) die in den Absätzen 2 und 5 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienste 

eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 
e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten 

technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner Pflicht zur 
Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in den §§ 15 bis 25 genannten Rechte der 
betroffenen Person nachzukommen; 

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den §§ 26, 33 bis 35 genannten 
Pflichten unterstützt; 

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen Daten 
nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem 
kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht eine Verpflichtung zur Speicherung 
der personenbezogenen Daten besteht; 

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in 
diesem Paragraphen niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen – 
einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem 
beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt. Der Auftragsverarbeiter 
informiert den Verantwortlichen unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung 
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gegen dieses Gesetz oder gegen andere kirchliche Datenschutzbestimmungen oder 
Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten verstößt. 
 

(5) 1Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in  Anspruch, um 
bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen auszuführen, so werden diesem 
weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach 
dem kirchlichen, dem staatlichen oder dem europäischen Recht dieselben Datenschutzpflichten 
auferlegt, die in dem Vertrag oder anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem 
Auftragsverarbeiter gemäß den Absätzen 3 und 4 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende 
Garantien dafür geboten werden müssen, dass die geeigneten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung entsprechend den Anforderungen dieses 
Gesetzes erfolgt. 2Kommt der weitere Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so 
haftet der erste Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 
jenes anderen Auftragsverarbeiters. 
 

(6) Die Einhaltung nach europäischem Recht genehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten 
Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen werden, um 
hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 5 nachzuweisen. 

 
(7) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3, 4 
und 5 ganz oder teilweise auf den in den Absatz 8 genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch 
wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter erteilten 
Zertifizierung sind. 

 
(8) Die Datenschutzaufsicht kann Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 bis 5 

genannten Fragen festlegen. 
 

(9) 1Der Vertrag im Sinne der Absätze 3 bis 5 bedarf der Schriftform. 2Maßgeblich für die Ersetzung der 
Schriftform durch die elektronische Form oder die Textform sind die jeweils geltenden staatlichen 
Regelungen. 

 
(10) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen dieses Gesetz die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher. 
 

§ 30 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen  
oder des Auftragsverarbeiters 

 
Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, 
die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf Weisung des 
Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach kirchlichem, staatlichem oder europäischem Recht 
zur Verarbeitung verpflichtet sind. 
 

Abschnitt 2 

Pflichten des Verantwortlichen 

 
§ 31 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 

(1) 1Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit 
unterliegen. 2Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu enthalten: 
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a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam 
mit ihm Verantwortlichen sowie des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein 
solcher oder eine solche zu benennen ist; 

b) die Zwecke der Verarbeitung; 
c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 

personenbezogener Daten; 
d) gegebenenfalls die Verwendung von Profiling; 
e) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 

worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder 
internationalen Organisationen; 

f) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, an ein 
nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, einschließlich der 
Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjektes 
oder der betreffenden internationalen Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten 
Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

g) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien; 
h) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 
 

(2) Jeder Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines 
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält: 

 

a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter und 
jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie eines oder 
einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher oder eine solche zu benennen 
ist; 

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt werden; 
c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland, ein 

nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt oder an eine internationale Organisation, einschließlich der 
Angabe des betreffenden Drittlands, des betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekts 
oder der betreffenden internationalen Organisation sowie bei den in § 40 Absatz 2 genannten 
Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien; 

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 

 

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem 
elektronischen Format erfolgen kann. 
 

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen dem oder der betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten und auf Anfrage der Datenschutzaufsicht das in den Absätzen 1 und 2 
genannte Verzeichnis zur Verfügung. 

 
(5) 1Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten für Unternehmen oder Einrichtungen, die 250 

oder mehr Beschäftigte haben. 2Sie gilt darüber hinaus für Unternehmen oder Einrichtungen mit 
weniger als 250 Beschäftigten, wenn durch die Verarbeitung die Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Personen gefährdet werden, die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder die Verarbeitung 
besondere Datenkategorien gemäß § 11 bzw. personenbezogene Daten über strafrechtliche 
Verurteilungen und Straftaten im Sinne des § 12 beinhaltet. 

 

§ 32 

Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht 

 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter arbeiten auf Anfrage der Datenschutzaufsicht mit dieser bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 
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§ 33 

Meldung an die Datenschutzaufsicht 

 

(1) 1Der Verantwortliche meldet der Datenschutzaufsicht unverzüglich die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten, wenn diese Verletzung ein Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen darstellt. 2Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, nachdem die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten bekannt wurde, so ist ihr eine Begründung für die Verzögerung 
beizufügen. 
 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten bekannt 
wird, meldet er diese unverzüglich dem Verantwortlichen. 

 

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält insbesondere folgende Informationen: 
 

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, soweit 
möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen Personen, der 
betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen 
Datensätze; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder 
einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen; 

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten; 

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und 
gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

 

(4) Wenn und soweit die Informationen nach Absatz 3 nicht zeitgleich bereitgestellt werden können, stellt 
der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur 
Verfügung. 

 

(5) 1Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 
einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tatsachen, deren Auswirkungen und die 
ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 2Diese Dokumentation muss der Datenschutzaufsicht die 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 ermöglichen. 

§ 34 

Benachrichtigung der betroffenen Person 

 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der 
Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung. 
 

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher 
Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die in 
§ 33 Absatz 3 lit. b), c) und d) genannten Informationen und Maßnahmen. 

 
(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 
 

a) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen und 
auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt, insbesondere 
solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu 
den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch 
Verschlüsselung; 
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b) der Verantwortliche hat durch nachträglich getroffene Maßnahmen sichergestellt, dass das 
hohe Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht; 

c) die Benachrichtigung erfordert einen unverhältnismäßigen Aufwand. In diesem Fall hat 
ersatzweise eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch 
die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden. 
 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann die Datenschutzaufsicht unter Berücksichtigung 
der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem 
hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen verlangen, dies nachzuholen, oder sie kann mit einem 
Beschluss feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

§ 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 

 
(1) 1Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der 

Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko 
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine 
Abschätzung der Folgen der vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz 
personenbezogener Daten durch. 2Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge 
mit ähnlich hohen Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden. 
 

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung den Rat des 
oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten ein, sofern ein solcher oder eine solche benannt 
wurde.  

 
(3) Ist der Verantwortliche nach Anhörung des oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten der 

Ansicht, dass ohne Hinzuziehung der Datenschutzaufsicht eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
nicht möglich ist, kann er der Datenschutzaufsicht den Sachverhalt zur Stellungnahme vorlegen.  

 
(4) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden Fällen 

erforderlich: 
 

a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die sich 
auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die ihrerseits als Grundlage 
für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber natürlichen Personen entfalten oder 
diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen; 

b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten oder von 
personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 oder 

c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche. 
 

(5) 1Die Datenschutzaufsicht soll eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen und veröffentlichen, für 
die eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 durchzuführen ist. 2Sie kann ferner eine 
Liste der Arten von Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine Datenschutz-
Folgenabschätzung erforderlich ist.  
 

(6) 1Die Listen der Datenschutzaufsicht sollen sich an den Listen der Aufsichtsbehörden des Bundes und 
der Länder orientieren. 2Gegebenenfalls ist der Austausch mit staatlichen Aufsichtsbehörden zu 
suchen.  

 
(7) Die Datenschutz-Folgenabschätzung umfasst insbesondere: 
 

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der 
Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen; 
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b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge in 
Bezug auf den Zweck; 

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß 
Absatz 1 und 

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, 
Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener Daten 
sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass dieses Gesetz eingehalten wird. 

 
(8) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls die Stellungnahme der betroffenen Person zu der 

beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes gewerblicher oder kirchlicher Interessen oder 
der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge ein. 
 

(9) Falls die Verarbeitung auf einer Rechtsgrundlage im kirchlichen, im staatlichen oder im europäischen 
Recht, dem der Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten 
Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im Rahmen der 
allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser Rechtsgrundlage eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 bis 5 nicht.  

(10) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob die 
Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt zumindest, 
wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos Änderungen eingetreten 
sind. 

 
(11) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Datenschutzaufsicht, wenn aus der 

Datenschutz-Folgenabschätzung hervorgeht, dass die Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hat, 
sofern der Verantwortliche keine Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft. 

 

Abschnitt 3 

Betriebliche Datenschutzbeauftragte 

 

§ 36 

Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

 

(9) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. a) benennen schriftlich einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte.  
 

(10) Kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 lit. b) und c) benennen schriftlich einen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte, wenn 

 
d) sich bei ihnen in der Regel mindestens zwanzig Personen ständig mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigen, 
e) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der Durchführung von 

Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer Zwecke 
eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen 
erforderlich machen, oder  

f) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder von personenbezogenen 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß § 12 besteht. 

 

(11) Für mehrere kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1 kann unter Berücksichtigung ihrer 
Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder 
eine gemeinsame betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt werden.    
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(12) 1Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des oder der 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten. 2Die Benennung von betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
ist der Datenschutzaufsicht anzuzeigen. 
 

(13) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte kann eine natürliche oder eine juristische Person 
sein. 2Er oder sie kann Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters sein oder seine oder ihre Aufgaben auf der Grundlage eines 
Dienstleistungsvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung erfüllen. 3Ist der oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte Beschäftigter oder Beschäftigte des Verantwortlichen, finden § 43 Absatz 1 
Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

 
(14) Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf nur benannt werden, wer die zur Erfüllung 

seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt.  
 

(15) 1Zum oder zur betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf der- oder diejenige nicht benannt werden, 
der oder die mit der Leitung der Datenverarbeitung beauftragt ist oder dem oder der die Leitung der 
kirchlichen Stelle obliegt. 2Andere Aufgaben und Pflichten des oder der Benannten dürfen im Übrigen 
nicht so ausgestaltet oder umfangreich sein, dass der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte 
seinen oder ihren Aufgaben nach diesem Gesetz nicht unabhängig bzw. umgehend nachkommen 
kann. 

 
(16) Soweit keine Verpflichtung für die Benennung eines oder einer betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

besteht, hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Erfüllung der Aufgaben nach § 38 in 
anderer Weise sicherzustellen. 

 

§ 37 

Rechtsstellung betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 

(6) 1Der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter oder der Leiterin der kirchlichen Stelle 
unmittelbar zu unterstellen. 2Er oder sie ist bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben auf dem Gebiet 
des Datenschutzes weisungsfrei. 3Er oder sie darf wegen der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben 
nicht benachteiligt werden. 
 

(7) 1Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. 2Sie unterstützen den betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner oder 
ihrer Aufgaben, indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Mittel und den Zugang 
zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen zur Verfügung stellen. 3Zur Erhaltung der 
zur Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlichen Fachkunde haben der Verantwortliche oder der 
Auftragsverarbeiter dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren Kosten zu 
übernehmen. § 43 Absätze 9 und 10 gelten entsprechend.  

 
(8) Betroffene Personen können sich jederzeit und unmittelbar an den betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte wenden. 
 

(9) 1Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder eine betriebliche Datenschutzbeauftragte benannt 
worden, so ist die Kündigung seines oder ihres Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass 
Tatsachen vorliegen, welche den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus 
wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist berechtigen. 2Nach der Abberufung als 
betrieblicher Datenschutzbeauftragter oder als betriebliche Datenschutzbeauftragte ist die Kündigung 
innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist berechtigt ist. 
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(10) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass die Wahrnehmung anderer 
Aufgaben und Pflichten durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte nicht zu einem Interessenkonflikt führt. 

 

§ 38 

Aufgaben betrieblicher Datenschutzbeauftragter 

 
1Betriebliche Datenschutzbeauftragte wirken auf die Einhaltung dieses Gesetzes und anderer Vorschriften 
über den Datenschutz hin. 2Zu diesem Zweck können sie sich in Zweifelsfällen an die Datenschutzaufsicht 
gemäß §§ 42 ff. wenden. 3Sie haben insbesondere 

 

f) die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe 
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck sind sie 
über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu 
unterrichten; 

g) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter zu unterrichten und zu beraten; 
h) die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete 

Maßnahmen mit den Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den 
Datenschutz und mit den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu 
machen; 

i) auf Anfrage des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters diesen bei der Durchführung 
einer Datenschutz-Folgenabschätzung zu beraten und bei der Überprüfung, ob die Verarbeitung 
gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgt, zu unterstützen und 

j) mit der Datenschutzaufsicht zusammenzuarbeiten. 
 

Kapitel 5 

 

Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer, internationale Organisationen oder 
nichtstaatliche Völkerrechtssubjekte 

 

§ 39 

Allgemeine Grundsätze 

 

1Jede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach ihrer Übermittlung 
an ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt 
verarbeitet werden sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in 
diesem Gesetz niedergelegten Bedingungen einhalten. 2Dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung 
personenbezogener Daten aus dem betreffenden Drittland, der betreffenden internationalen Organisation 
oder dem betreffenden nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekt. 

 

§ 40 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses  

oder bei geeigneten Garantien 
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(3) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
ist zulässig, wenn ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt.  
 

(4) Liegt ein Angemessenheitsbeschluss nicht vor, darf eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
ein Drittland, an eine internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur 
erfolgen, sofern der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat 
und sofern den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur 
Verfügung stehen. 

 

§ 41 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

 

(3) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach § 40 Absatz 1 noch geeignete Garantien nach § 40 
Absatz 2 bestehen, ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt nur unter einer der 
folgenden Bedingungen zulässig: 

 

g) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Übermittlung eingewilligt, nachdem sie über 
die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen 
eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde; 

h) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrages zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der 
betroffenen Person erforderlich; 

i) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen Person 
von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person 
geschlossenen Vertrages erforderlich; 

j) die Übermittlung erfolgt aufgrund kirchenrechtlicher Vorschriften oder in Wahrnehmung 
kirchlicher Aufgaben an den Heiligen Stuhl oder an den Staat der Vatikanstadt oder ist aus 
anderen wichtigen Gründen des kirchlichen oder öffentlichen Interesses notwendig;  

k) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich; 

l) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder 
anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen 
Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. 

 

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene Beurteilung in 
der Dokumentation gemäß § 31. 

 

 

Kapitel 6 

Unabhängige Datenschutzaufsicht 

 

§ 42 

Datenschutzaufsicht 

 

(10) Der Diözesanbischof richtet für den Bereich seiner Diözese eine Datenschutzaufsicht als unabhängige 
kirchliche Behörde ein. 
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(11) 1Der Diözesanbischof bestellt für den Bereich seiner Diözese einen Diözesandatenschutzbeauftragten 
als Leiter oder eine Diözesandatenschutzbeauftragte als Leiterin der Datenschutzaufsicht. 2Zum oder 
zur Diözesandatenschutzbeauftragten kann nur eine natürliche Person bestellt werden. 

 

(12) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte handelt bei der Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben 
und bei der Ausübung seiner oder ihrer Befugnisse gemäß diesem Gesetz völlig unabhängig und ist 
nur dem kirchlichen Recht und dem für die Kirchen verbindlichen staatlichen oder europäischen Recht 
unterworfen. 2Die Ausübung seiner oder ihrer Tätigkeit geschieht in organisatorischer und sachlicher 
Unabhängigkeit. 3Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch die Unabhängigkeit nicht 
beeinträchtigt wird. 

 

(13) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte sieht von allen mit den Aufgaben seines oder ihres 
Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt während seiner oder ihrer Amtszeit keine 
andere mit seinem oder ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit 
aus. 2Dem steht eine Bestellung als Diözesandatenschutzbeauftragter oder 
Diözesandatenschutzbeauftragte für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften nicht 
entgegen. 

 

(14) 1Dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten wird die Personal- und Sachausstattung zur 
Verfügung gestellt, die er oder sie benötigt, um seine oder ihre Aufgaben und Befugnisse wahrnehmen 
zu können. 2Dies gilt auch für seine oder ihre Aufgaben im Bereich der Amtshilfe und der 
Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzaufsichten im Sinne des § 44 Absatz 2 lit. f). 3Er oder sie 
verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der gesondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird, 
und unterliegt der Rechnungsprüfung durch die dafür von der Diözese bestimmte Stelle, soweit 
hierdurch seine oder ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird. 

 

(15) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte wählt das notwendige Personal aus, das von der 
Datenschutzaufsicht selbst, ggf. einer anderen kirchlichen Stelle angestellt wird. 2Die angestellten 
Mitarbeitenden unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten und können, soweit sie bei einer anderen kirchlichen Stelle 
angestellt sind, nur mit seinem oder ihrem Einverständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, versetzt 
oder abgeordnet werden. 3Die Mitarbeitenden sehen von allen mit den Aufgaben ihres Amtes nicht zu 
vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit keine anderen mit ihrem Amt nicht 
zu vereinbarenden entgeltlichen oder unentgeltlichen Tätigkeiten aus. 

 

(16) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte kann Aufgaben der Personalverwaltung und 
Personalwirtschaft auf andere kirchliche Stellen übertragen oder sich deren Hilfe bedienen. 2Diesen 
dürfen personenbezogene Daten der Mitarbeitenden übermittelt werden, soweit deren Kenntnis zur 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 

 

(17) 1Die Datenschutzaufsicht ist oberste Dienstbehörde im Sinne des § 96 Strafprozessordnung. 2Der 
oder die Diözesandatenschutzbeauftragte trifft die Entscheidung über Aussagegenehmigungen für 
sich und seinen oder ihren Bereich in eigener Verantwortung. 3Die Datenschutzaufsicht ist oberste 
Aufsichtsbehörde im Sinne des § 99 Verwaltungsgerichtsordnung. 

 

(18) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist berechtigt, über Personen, die ihm oder ihr in seiner 
oder ihrer Eigenschaft als Diözesandatenschutzbeauftragter oder Diözesandatenschutzbeauftragte 
Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst keine Auskunft zu geben. 2Dies gilt 
auch für die Mitarbeitenden des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten mit der Maßgabe, dass 
über die Ausübung dieses Rechts der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte entscheidet. 3Soweit 
diese Verschwiegenheit reicht, darf die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen 
Dokumenten von ihm oder ihr nicht gefordert werden. 4Im Verfahren vor den kirchlichen 
Datenschutzgerichten darf er oder sie entsprechende Angaben unkenntlich machen. 5§ 17 bleibt 
unberührt. 

§ 43 
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Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und  

seine oder ihre Vertretung 

 

(10) 1Die Bestellung des oder der Diözesandatenschutzbeauftragten durch den Diözesanbischof erfolgt für 
die Dauer von mindestens vier, höchstens sechs Jahren und gilt bis zur Aufnahme der Amtsgeschäfte 
durch den Nachfolger oder die Nachfolgerin. 2Die mehrmalige erneute Bestellung ist zulässig. 3Die 
Bestellung für mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften ist zulässig. 4Der oder die 
Diözesandatenschutzbeauftragte übt sein oder ihr Amt hauptamtlich aus.  

 
(11) 1Zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner 

Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. 2Er oder sie soll die Befähigung zum 
Richteramt gemäß dem Deutschen Richtergesetz haben. 3Als Person, die das katholische Profil der 
Einrichtung inhaltlich prägt, mitverantwortet und nach außen repräsentiert, muss er oder sie der 
katholischen Kirche angehören. 4Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die 
gewissenhafte Erfüllung seiner oder ihrer Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des für die 
Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu verpflichten. 

 
(12) 1Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn Gründe nach § 24 Deutsches 

Richtergesetz vorliegen, die bei einem Richter oder einer Richterin auf Lebenszeit dessen oder deren 
Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen, oder Gründe vorliegen, die nach der Grundordnung des 
kirchlichen Dienstes in der jeweils geltenden Fassung eine Kündigung rechtfertigen. 2Auf Antrag des 
oder der Diözesandatenschutzbeauftragten nimmt der Diözesanbischof die Bestellung zurück. 

 

(13) 1Das der Bestellung zum oder zur Diözesandatenschutzbeauftragten zugrunde liegende 
Dienstverhältnis kann während der Amtszeit nur unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 beendet 
werden. 2Dieser Kündigungsschutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr nach der Beendigung der 
Amtszeit entsprechend fort, soweit ein kirchliches Beschäftigungsverhältnis fortgeführt wird oder sich 
anschließt. 

 

(14) Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte benennt aus dem Kreis seiner oder ihrer 
Mitarbeitenden einen Vertreter oder eine Vertreterin, der oder die im Fall seiner oder ihrer 
Verhinderung die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. 

 

(15) 1Ist der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte an der Ausübung seines oder ihres Amtes dauerhaft 
verhindert oder endet sein oder ihr Amtsverhältnis vorzeitig und ist er oder sie nicht zur Weiterführung 
der Geschäfte verpflichtet, bestellt der Diözesanbischof bis zur Wiederaufnahme des Amtes durch den 
Diözesandatenschutzbeauftragten oder die Diözesandatenschutzbeauftragte oder die Bestellung 
eines oder einer neuen Diözesandatenschutzbeauftragten übergangsweise eine Leitung. 2§ 43 Absatz 
2 gilt entsprechend. 3Die übergangsweise Leitung hat sämtliche Rechte und Pflichten, die nach diesem 
Gesetz dem oder der Diözesandatenschutzbeauftragten zukommen. 4Sie tritt nicht in die laufende 
Amtszeit des oder der bisherigen Diözesandatenschutzbeauftragten ein. 5Mit der Bestellung der 
übergangsweisen Leitung durch den Diözesanbischof endet die Vertretung nach Absatz 5. 

 

(16) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine Mitarbeitenden sind auch nach Beendigung 
ihrer Aufträge verpflichtet, über die ihnen in dieser Eigenschaft bekannt gewordenen Angelegenheiten 
Verschwiegenheit zu bewahren. 2Dies gilt nicht für Mittei-lungen im dienstlichen Verkehr oder über 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

 

(17) 1Der oder die Diözesandatenschutzbeauftragte und seine Mitarbeitenden dürfen, wenn ihr Auftrag 
beendet ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des oder der amtierenden 
Diözesandatenschutzbeauftragten weder vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder 
Erklärungen abgeben. 2Die Genehmigung, als Zeuge oder Zeugin aus-zusagen, wird in der Regel 
erteilt. 3Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 
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(18) Die Absätze 7 und 8 gelten für die Vertretung oder eine übergangsweise Leitung entsprechend. 
 

§ 44 

Aufgaben der Datenschutzaufsicht 

 

(6) Die Datenschutzaufsicht wacht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sowie anderer 
Vorschriften über den Datenschutz und setzt diese durch.  

 

(7) Darüber hinaus hat die Datenschutzaufsicht insbesondere folgende Aufgaben: 
 
m) Die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit 

der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung finden dabei 
spezifische Maßnahmen für Minderjährige; 

n) kirchliche Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnahmen zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung beraten; 

o) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz entstehenden 
Pflichten sensibilisieren; 

p) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte aufgrund 
dieses Gesetzes zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den anderen 
Datenschutzaufsichten sowie staatlichen und sonstigen kirchlichen Aufsichtsbehörden 
zusammenarbeiten; 

q) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person befassen, den Gegenstand der Beschwerde in 
angemessenem Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer innerhalb einer 
angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung unterrichten; zur 
Erleichterung der Einlegung von Beschwerden hält die Datenschutzaufsicht Musterformulare in 
digitaler und Papierform bereit.  

r) mit anderen Datenschutzaufsichten zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, 
und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieses Gesetzes 
zu gewährleisten; 

s) Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes durchführen, auch auf der Grundlage 
von Informationen einer anderen Datenschutzaufsicht oder einer anderen Behörde; 

t) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz personenbezogener 
Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken; 

u) gegebenenfalls eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß § 35 
entweder keine oder für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist; 

v) Beratung in Bezug auf die in § 35 genannten Verarbeitungsvorgänge leisten; 
w) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen dieses Gesetz und die im Zusammenhang mit 

diesen Verstößen ergriffenen Maßnahmen führen und 
x) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten erfüllen. 

 

(8) Die Datenschutzaufsicht kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit Muster zur Verfügung stellen. 
 

(9) 1Die Tätigkeit der Datenschutzaufsicht ist für die betroffene Person unentgeltlich. 2Bei offensichtlich 
unbegründeten oder – insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven Anfragen kann 
jedoch die Datenschutzaufsicht ihre weitere Tätigkeit auf eine neuerliche Anfrage der betroffenen 
Person hin davon abhängig machen, dass eine angemessene Gebühr für den Verwaltungsaufwand 
entrichtet wird, oder sich weigern, aufgrund der Anfrage tätig zu werden. 3In diesem Fall trägt die 
Datenschutzaufsicht die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter 
der Anfrage. 
 

(10) 1Die Datenschutzaufsicht erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht, der dem Diözesanbischof vorgelegt 
und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 2Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der 
wesentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im nichtkirchlichen Bereich enthalten. 

 

§ 45 
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Zuständigkeit der Datenschutzaufsicht bei über- oder mehrdiözesanen  

Rechtsträgern sowie bei gemeinsamer Verantwortlichkeit 

 

(4) 1Handelt es sich bei dem Rechtsträger einer kirchlichen Stelle im Sinne des § 3 Absatz 1 um einen 
über- oder mehrdiözesanen kirchlichen Rechtsträger, so gilt das Gesetz über den kirchlichen 
Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in der der 
Rechtsträger der kirchlichen Stelle seinen Sitz hat. 2Bei Abgrenzungsfragen gegenüber dem Bereich 
der Ordensgemeinschaften erfolgt eine Abstimmung zwischen dem oder der 
Diözesandatenschutzbeauftragten und dem oder der Ordensdatenschutzbeauftragten.  
 

(5) Verfügt der über- oder mehrdiözesane kirchliche Rechtsträger im Sinne des § 3 Absatz 1 über eine 
oder mehrere rechtlich unselbständige Einrichtungen, die in einer anderen Diözese als der Diözese 
ihren Sitz haben, in der der Rechtsträger seinen Sitz hat, so gilt das Gesetz über den kirchlichen 
Datenschutz der Diözese und ist die Datenschutzaufsicht der Diözese zuständig, in der der 
Rechtsträger seinen Sitz hat. 

 

(6) In Fällen einer gemeinsamen Verantwortlichkeit im Sinne des § 28 verständigen sich die betroffenen 
Datenschutzaufsichten. 

 

§ 46 

Zusammenarbeit kirchlicher Stellen mit den Datenschutzaufsichten 

 

Die in § 3 Absatz 1 genannten kirchlichen Stellen sind verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit  

 

d) den Anweisungen der Datenschutzaufsicht Folge zu leisten, 
e) die Datenschutzaufsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; ihr ist dabei insbesondere 

Auskunft zu ihren Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten stehen, namentlich in die 
gespeicherten Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme, und während der Dienstzeit zum 
Zwecke von Prüfungen Zutritt zu allen Diensträumen, die der Verarbeitung und Aufbewahrung 
automatisierter Dateien dienen, zu gewähren, 

f) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durch die Datenschutzaufsicht zuzulassen. 
 

§ 47 

Befugnisse der Datenschutzaufsicht 

 

(6) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die es ihr 
gestatten,  
 
f) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, alle Informationen 

bereitzustellen, die für die Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht erforderlich sind; 
g) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen; 
h) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß gegen 

dieses Gesetz hinzuweisen; 
i) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen personenbezogenen 

Daten und Informationen, die zur Erfüllung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht notwendig 
sind, zu erhalten; 

j) gemäß dem geltenden Verfahrensrecht Zugang zu den Räumlichkeiten, einschließlich aller 
Datenverarbeitungsanlagen und -geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu 
erhalten. 
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(7) Die Datenschutzaufsicht verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr gestatten, 
 
j) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte 

Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen dieses Gesetz oder andere 
datenschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen; 

k) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit 
Verarbeitungsvorgängen gegen dieses Gesetz oder andere datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstoßen hat; 

l) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der betroffenen 
Person auf Ausübung der ihr nach diesem Gesetz zustehenden Rechte zu entsprechen; 

m) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge 
gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in Einklang mit 
diesem Gesetz zu bringen; 

n) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten betroffene Person entsprechend zu benachrichtigen; 

o) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich eines 
Verbots, zu verhängen; 

p) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß den §§ 18, 19 und 20 und die Unterrichtung der Empfänger, an die diese 
personenbezogenen Daten gemäß §§ 19 Absatz 2 und 21 offengelegt wurden, über solche 
Maßnahmen anzuordnen; 

q) eine Geldbuße gemäß § 51 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in diesem Absatz 
genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls; 

r) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder an eine 
internationale Organisation oder an ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt anzuordnen. 

 
(8) Hat die Datenschutzaufsicht die Feststellung getroffen, dass eine Datenschutzverletzung objektiv 

vorliegt, kann der betroffenen Person im Verfahren vor den staatlichen Zivilgerichten über den 
Schadensersatz das Fehlen einer solchen nicht entgegengehalten werden. 
 

(9) 1Werden Maßnahmen nach Absatz 2 nicht in der von der Datenschutzaufsicht bestimmten Frist 
befolgt, so verständigt die Datenschutzaufsicht die für die kirchliche Stelle zuständige Aufsicht und 
fordert sie zu einer Stellungnahme gegenüber der Datenschutzaufsicht auf. 2Diese Stellungnahme soll 
auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die getroffen worden sind. 

 
(10) 1Vor Abhilfemaßnahmen nach Absatz 2 ist dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern. 2Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht geboten, insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung wegen 
Gefahr im Verzug oder im kirchlichen Interesse notwendig erscheint. 

 

 

Kapitel 7 

Beschwerde, gerichtlicher Rechtsbehelf, Haftung und Sanktionen 

 

§ 48 

Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht 

 

(1) 1Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen Rechtsbehelfs das Recht auf 
Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen Vorschriften dieses Gesetzes 
oder gegen andere Datenschutzvorschriften verstößt. 2Die Einhaltung des Dienstwegs ist dabei nicht 
erforderlich. 
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(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft die Datenschutzaufsicht den Sachverhalt. Sie fordert den 

Verantwortlichen, den Empfänger oder die Empfängerin und/oder den Dritten oder die Dritte zur 
Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den Tatbestand einer Datenschutzverletzung 
erfüllt. 

 
(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil er sich im Sinne des Absatz 1 an die 

Datenschutzaufsicht gewendet hat.  
 

(4) Die Datenschutzaufsicht unterrichtet den Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin über den 
Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach § 49. 

 

§ 49 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf  

gegen einen Bescheid der Datenschutzaufsicht  

 

1Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet des Rechts auf Beschwerde bei einer 
Datenschutzaufsicht (§ 48) das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden 
Bescheid der Datenschutzaufsicht. 2Dies gilt auch dann, wenn sich die Datenschutzaufsicht nicht mit einer 
Beschwerde nach § 48 befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten über den Stand 
oder das Ergebnis der nach § 48 erhobenen Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat. 

 
§ 49a 

Recht auf gerichtlichen Rechtsbehelf  

gegen Verantwortliche oder kirchliche Auftragsverarbeiter 

 

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines Rechts auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsicht (§ 48) 
das Recht auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen Verantwortlichen oder einen kirchlichen 
Auftragsverarbeiter, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieses Gesetzes zustehenden Rechte 
infolge einer nicht im Einklang mit diesem Gesetz stehenden Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
verletzt wurden. 

 

§ 49 b  

Zuständigkeit der Datenschutzgerichte  

 

(3) Für gerichtliche Rechtsbehelfe nach den §§ 49 und 49 a ist das Interdiözesane Datenschutzgericht 
zuständig. 

 

(4) Für Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Interdiözesanen Datenschutzgerichts ist das 
Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz zuständig. 

 

§ 50 

Haftung und Schadenersatz 
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(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz ein materieller oder immaterieller 
Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen die kirchliche Stelle als 
Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter.  
 

(2) Ein Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden nur dann, wenn 
er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus diesem Gesetz nicht 
nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten Anweisungen des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen gehandelt hat. 

 
(3) Ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter ist von der Haftung gemäß Absatz 1 befreit, wenn er 

nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, 
verantwortlich ist. 
 

(4) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person eine 
angemessene Entschädigung in Geld verlangen. 

 
(5) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ermitteln, welche 

von mehreren beteiligten kirchlichen Stellen als Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter den 
Schaden verursacht hat, so haftet jede als Verantwortlicher für den gesamten Schaden. 

 
(6) Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 

(7) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt, ist § 254 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 

 
(8) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung. 
 

§ 51 

Geldbußen 

 

(1) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
Bestimmungen dieses Gesetzes, so kann die Datenschutzaufsicht eine Geldbuße verhängen.  
 

(2) Die Datenschutzaufsicht stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß diesem 
Paragraphen für Verstöße gegen dieses Gesetz in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend ist. 

 
(3) 1Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle von 

Maßnahmen nach § 47 Absatz 2 lit. a) bis g) und i) verhängt. 2Bei der Entscheidung über die 
Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in jedem Einzelfall Folgendes gebührend 
berücksichtigt: 

 

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des 
Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der Verarbeitung betroffenen 
Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen Schadens; 

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes; 
c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen Maßnahmen zur 

Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens; 
d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß § 26 getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen; 

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters; 
f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Datenschutzaufsicht, um dem Verstoß abzuhelfen und 

seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern; 
g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind; 
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h) Art und Weise, wie der Verstoß der Datenschutzaufsicht bekannt wurde, insbesondere ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter den 
Verstoß mitgeteilt hat; 

i) Einhaltung der früher gegen den für den betreffenden Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
in Bezug auf denselben Gegenstand angeordneten Maßnahmen  
(§ 47 Absatz 2), wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden; 

j) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie unmittelbar 
oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder vermiedene Verluste. 

 

(4) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander verbundenen 
Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere Bestimmungen dieses Gesetzes, 
so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß. 
 

(5) 1Bei Verstößen werden im Einklang mit Absatz 3 Geldbußen innerhalb eines Rahmens von bis zu 
1.000.000 € verhängt. 2Für den Bereich kirchlicher Unternehmen im Sinne des § 4 Nummer 19., die 
am Wettbewerb teilnehmen, können im Einklang mit Absatz 2 Geldbußen von bis zu 4 Prozent des 
Jahresumsatzes, maximal in Höhe von 3.000.000 €, verhängt werden. 

 
(6) Gegen kirchliche Stellen im Sinne des § 3 Absatz 1, soweit sie im weltlichen Rechtskreis öffentlich-

rechtlich verfasst sind, werden keine Geldbußen verhängt; dies gilt nicht, soweit sie als Unternehmen 
am Wettbewerb teilnehmen. 
 

(7) 1Die Datenschutzaufsicht leitet einen Vorgang, in welchem sie einen objektiven Verstoß gegen dieses 
Gesetz festgestellt hat, einschließlich der von ihr verhängten Höhe der Geldbuße an die nach 
staatlichem Recht zuständige Vollstreckungsbehörde weiter. 2Unbeschadet ihrer jeweiligen 
Rechtsform ist die Datenschutzaufsicht Inhaber der Bußgeldforderung und mithin 
Vollstreckungsgläubiger. 3Die nach staatlichem Recht zuständige Vollstreckungsbehörde ist an die 
Feststellung der Datenschutzaufsicht hinsichtlich des Verstoßes und an die von dieser festgesetzten 
Höhe der Geldbuße gebunden. 4Sofern das staatliche Recht die Zuständigkeit einer solchen 
Vollstreckungsbehörde nicht vorsieht, erfolgt die Vollstreckung auf dem Zivilrechtsweg.   

 

(8) Eine Meldung nach § 33 oder eine Benachrichtigung nach § 34 Absatz 1 darf in einem Verfahren zur 
Verhängung eines Bußgeldes nach dieser Vorschrift gegen den Meldepflichtigen oder die 
Meldepflichtige oder den Benachrichtigenden oder die Benachrichtigende oder seine oder ihre in § 52 
Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des oder der 
Meldepflichtigen oder des oder der Benachrichtigenden verwendet werden. 

 

 

Kapitel 8 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

 

§ 52 

Videoüberwachung 

 

(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen 
(Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie 
 
a) zur Aufgabenerfüllung oder zur Wahrnehmung des Hausrechts oder 
b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke 

 

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Person überwiegen. 
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(2) Der Umstand der Beobachtung und der Verantwortliche sind durch geeignete Maßnahmen zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt erkennbar zu machen.  
 

(3) Die Verarbeitung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist zulässig, wenn sie zum Erreichen des 
verfolgten Zwecks erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person überwiegen.  

 

(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person zugeordnet, ist diese 
über eine Verarbeitung gemäß §§ 15 und 16 zu benachrichtigen. 

 
(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich 

sind oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Person einer weiteren Verarbeitung 
entgegenstehen. 

 

§ 52a 

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

 

(4) Die Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung von Gottesdiensten oder Veranstaltungen 
gottesdienstähnlicher Art sind datenschutzrechtlich zulässig, wenn die betroffenen Personen vor der 
Teilnahme durch geeignete Maßnahmen über Art und Umfang der Aufzeichnung, Übertragung oder 
Veröffentlichung informiert werden. 
 

(5) Besonderen schutzwürdigen Interessen - insbesondere von Minderjährigen - ist in angemessenem 
Umfang Rechnung zu tragen. 

 

(6) Unbeschadet des Absatzes 2 sind von der Aufzeichnung, Übertragung oder Veröffentlichung nicht 
erfasste Plätze für Gottesdienstbesucher und -besucherinnen in angemessener Zahl vorzuhalten. 

 

§ 53 

Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

 

(1) Personenbezogene Daten eines oder einer Beschäftigten einschließlich der Daten über die 
Religionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung und die Erfüllung von Loyalitätsobliegenheiten 
dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für die 
Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des 
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist.  
 

(2) Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen personenbezogene Daten eines oder einer Beschäftigten dann 
verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht begründen, 
dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die Verarbeitung 
zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige Interesse des oder der Beschäftigten an dem 
Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den 
Anlass nicht unverhältnismäßig sind oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht. 

 
(3) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, ohne dass sie 

automatisiert verarbeitet oder in oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbeitet oder für die 
Verarbeitung in einer solchen Datei erhoben werden. 

 
(4) Die Beteiligungsrechte nach der jeweils geltenden Mitarbeitervertretungsordnung bleiben unberührt. 

 

§ 54 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen  
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Forschungszwecken, zu Archivzwecken oder zu statistischen Zwecken 

 

(6) 1Personenbezogene Daten dürfen zu im kirchlichen oder öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken verarbeitet werden, soweit geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen vorgesehen werden. 2Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische 
und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des Grundsatzes 
der Datenminimierung gewährleistet wird. 3§ 11 Absatz 2 lit. h) bis j) bleiben unberührt. 
 

(7) 1Die Offenlegung personenbezogener Daten an andere als kirchliche Stellen für Zwecke der 
wissenschaftlichen oder historischen Forschung oder der Statistik ist nur zulässig, wenn diese sich 
verpflichten, die übermittelten Daten nicht für andere Zwecke zu verarbeiten und die Vorschriften der 
Absätze 3 und 4 einzuhalten. 2Der kirchliche Auftrag darf durch die Offenlegung nicht gefährdet 
werden.  

 
(8) 1Personenbezogene Daten, die für Zwecke der Forschung oder Statistik verarbeitet werden, sind zu 

anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungs- oder Statistikzweck möglich ist. Bis dahin sind die 
Merkmale gesondert zu verarbeiten, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer identifizierten oder identifizierbaren Person zugeordnet werden können. 2Sie dürfen 
mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der Forschungs- oder Statistikzweck 
dies erfordert.  

 
(9) 1Die Veröffentlichung personenbezogener Daten, die zum Zwecke wissenschaftlicher oder historischer 

Forschung oder der Statistik übermittelt wurden, ist nur mit Zustimmung der übermittelnden kirchlichen 
Stelle zulässig. 2Die Zustimmung kann erteilt werden, wenn  

 

c) die betroffene Person eingewilligt hat oder 
d) dies für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der Zeitgeschichte 

unerlässlich ist, es sei denn, dass Grund zu der Annahme besteht, dass durch die 
Veröffentlichung der Auftrag der Kirche gefährdet würde oder schutzwürdige Interessen der 
betroffenen Person überwiegen.  

 
(10) Für die Archivierung von Unterlagen kirchlicher Stellen im Sinne des § 3 gilt die Anordnung über die 

kirchlichen Archive (KAO) in der jeweils geltenden Fassung. 
 

§ 54a 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur institutionellen Aufarbeitung  

sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs 

 
1An der institutionellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und anderer Formen des Missbrauchs besteht ein 
überragendes kirchliches Interesse. 2Personenbezogene Daten dürfen zum Zwecke der institutionellen 
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nach Maßgabe dieses Gesetzes und auf Grundlage spezifischer 
diözesaner Bestimmungen verarbeitet werden, die die Offenlegung von personenbezogenen Daten von 
sexuellem Missbrauch betroffener Personen für Aufarbeitungs- und Forschungszwecke durch Auskunft oder 
Einsicht in Unterlagen ausdrücklich regeln, darunter auch Regelungen, die Auskunft oder Einsicht in 
Unterlagen lediglich im Falle einer Einwilligung betroffener Personen zulassen. 

 

§ 55 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Medien 
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(1) 1Soweit personenbezogene Daten von kirchlichen Stellen ausschließlich zu eigenen journalistisch-
redaktionellen oder literarischen Zwecken verarbeitet werden, gelten von den Vorschriften dieses 
Gesetzes nur die §§ 5, 26 und 50. 2Soweit personenbezogene Daten zur Herausgabe von Adressen-
, Telefon- oder vergleichbaren Verzeichnissen verarbeitet werden, gilt Satz 1 nur, wenn mit der 
Herausgabe zugleich eine journalistisch-redaktionelle oder literarische Tätigkeit verbunden ist. 
 

(2) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur Veröffentlichung von 
Gegendarstellungen der betroffenen Person, so sind diese Gegendarstellungen zu den gespeicherten 
Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren wie die Daten selbst. 

 
(3) 1Wird jemand durch eine Berichterstattung in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, so kann er 

oder sie Auskunft über die der Berichterstattung zugrunde liegenden, zu seiner Person gespeicherten 
Daten verlangen. 2Die Auskunft kann verweigert werden, soweit aus den Daten auf die berichtenden 
oder einsendenden Personen oder die Gewährsleute von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für 
den redaktionellen Teil geschlossen werden kann. 3Die betroffene Person kann die Berichtigung 
unrichtiger Daten verlangen. 

 

Kapitel 9 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 56 

Ermächtigungen 

 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Regelungen trifft der Generalvikar. Er legt 
insbesondere fest: 

 

a) den Inhalt eines Musters der schriftlichen Verpflichtungserklärung gemäß § 5 Satz 2 und 
b) die technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 26. 
 

§ 57 

Übergangsbestimmungen 

 
Bisherige Bestellungen der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, deren Amtszeiten noch nicht abgelaufen 
sind, bleiben unberührt, soweit hierbei die Regelungen der §§ 36 ff. Beachtung finden.  
 

§ 58 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 24.05.2018 in Kraft.  

+ Dr. Franz-Josef Overbeck 
Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr 

Bischof von Essen 

. 
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Nr. 10 Statut des Betroffenenbeirates für das Erzbistum Berlin, das Bistum Görlitz sowie 
den Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr

Präambel 

Es ist die bleibende Verantwortung der Katholischen Kirche in Deutschland, nachhaltig ein Bewusstsein und 
Strukturen zum Schutz Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener vor sexuellem 
Missbrauch/ sexualisierter Gewalt zu fördern. Die konsequente Einbeziehung der Betroffenenperspektive 
durch die direkte Betroffenenbeteiligung ist bei dieser Arbeit zum Schutz vor sexuellem Missbrauch/ 
sexualisierter Gewalt unverzichtbar.  

Betroffenenbeteiligung setzt Transparenz, verlässliche Standards und klare Regelungen voraus. In 
Abstimmung zwischen dem Erzbistum Berlin, dem Bistum Görlitz sowie der Katholischen Militärseelsorge 
(Institutionen) wurde ein Statut erarbeitet, das mit Beginn einer zweiten Amtsperiode eines 
Betroffenenbeirates bei den Institutionen zur Grundlage von dessen Arbeit werden soll. Dieses Statut setzt 
die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen. 1 

In seiner Verantwortung für die Verhinderung und Bekämpfung sexuellen Missbrauchs/ sexualisierter Gewalt 
in der Katholischen Kirche in Deutschland haben die Bischöfe der drei Institutionen das folgende Statut 
verabschiedet: 

 

  

 
1 Die Erarbeitung des Statuts orientierte sich an den „Standards der Betroffenenbeteiligung im Kontext 
institutioneller Aufarbeitung sexualisierter Gewalt“ (UBSKM, 2025). Die Unabhängige Beauftragte gegen 
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen (UBSKM) wurde in den Erarbeitungsprozess 
einbezogen und angehört. 
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§1 

Betroffenenbeirat und Zielsetzung 

(1) Für die Institutionen besteht ein Beirat von Betroffenen sexuellen Missbrauchs/ sexualisierter 
Gewalt durch katholische Kleriker und Ordensangehörige, Kandidaten für das Weiheamt, 
Beamte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Auszubildende. Darüber hinaus gilt das 
hiesige Statut auch bei Fällen sexuellen Missbrauchs/ sexualisierter Gewalt durch 
Ehrenamtliche und ohne Dienst- oder Arbeitsverhältnis Tätige, sofern die Tat im Kontext einer 
Tätigkeit in oder im Zusammenhang mit einer kirchlichen Einrichtung begangen wurde, der die 
Bezeichnung „Betroffenenbeirat bei den (Erz-) Diözesen Berlin und Görlitz sowie der 
Katholischen Militärseelsorge“ trägt.  
 

(2) Der Betroffenenbeirat berät durch entsandte Mitglieder aus seiner Mitte eine von den genannten 
Institutionen ebenfalls ins Leben gerufene Aufarbeitungskommission für deren Aufgabenbereich 
zum sexuellen Missbrauch/ sexualisierter Gewalt. Zielsetzung des Betroffenenbeirates ist ferner 
die grundsätzliche Stärkung der Betroffenenperspektive und -beteiligung in den 
Zuständigkeitsbereichen der Institutionen. 

 

§ 2 
Unabhängigkeit des Betroffenenbeirats 

(1) Der Betroffenenbeirat ist nur an den durch dieses Statut begründeten Auftrag gebunden und in 
seiner Tätigkeit unabhängig. Im Übrigen gestaltet er sein Arbeitsprogramm und seine 
Arbeitsweise selbst. 

 
(2) Der Betroffenenbeirat und seine Mitglieder unterliegen keinen Weisungen. Sie vertreten ihre 

persönlichen Überzeugungen und sind nur ihrem Gewissen unterworfen. 

 

§ 3  
Mitglieder und Berufungsverfahren des Betroffenenbeirates 

(1) Der Betroffenenbeirat besteht aus mindestens 5 und höchstens 9 Mitgliedern. Mitglieder des 
Betroffenenbeirates können nur unmittelbar Betroffene sexuellen Missbrauchs/ sexualisierter 
Gewalt in der Kindheit/Jugend oder als Schutz- und Hilfebedürftige Erwachsene im 
Zuständigkeitsbereich der Institutionen in der katholischen Kirche (z. B. in Pfarreien, Verbänden, 
Orden, Schulen/Internaten, Heimen, Kitas, Ehrenamt) werden, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Mindestens zwei seiner Mitglieder sollen Frauen sein, mindestens zwei seiner Mitglieder 
sollen jünger als 45 Jahre alt sein, maximal drei Mitglieder des Betroffenenbeirates können 
unmittelbar bei der Katholischen Kirche angestellt sein. Bei Unterschreiten der 
Mindestmitgliederzahl werden Mitglieder nach den Kriterien der Absätze 1-3 nachberufen. 
Sofern eine Nachberufung binnen 6 Monaten nicht möglich ist, kann der Betroffenenbeirat 
aufgelöst werden. Im Fall der Auflösung wird sichergestellt, dass die Betroffenen im Erzbistum 
Berlin, im Bistum Görlitz und in der Katholischen Militärseelsorge in die Arbeit der Gremien, 
welche mit Prävention und Aufarbeitung befasst sind, beteiligt werden. 
 

(2) Die Beteiligten Institutionen schreiben die Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat öffentlich über ihre 
Websites aus. Es erfolgt eine Verbreitung über geeignete Medien und kirchliche Portale sowie 
durch geeignete Unterstützung durch UBSKM. Alle beteiligten Institutionen sind dazu 
angehalten, den Aufruf möglichst breit zu streuen. 

 
Informationen über Aufgaben, Anforderungen und Kriterien für die Mitgliedschaft im 
Betroffenenbeirat werden auf der Internetseite der beteiligten Institutionen veröffentlicht. Die 
Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, mit ihrer Interessenbekundung ihre Motivation 
für die Mitarbeit im Betroffenenbeirat darzulegen. 
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Für die Abgabe einer Interessenbekundung ist ein Zeitraum von ungefähr sechs Wochen 
vorzusehen. 
 

(3) Die Mitglieder des Betroffenenbeirates werden durch eine Auswahlkommission von fünf 
Personen ausgewählt, die sich u. a. aus in solchen Auswahlverfahren bewährten und 
erfahrenen Expertinnen und Experten auf den Gebieten Traumatherapie, Psychologie, 
Supervision und Betroffenenarbeit zusammensetzt. Die Auswahlkommission wird durch die 
Institutionen eingesetzt. Ihr gehört kein Bischof an. Die Auswahlkommission setzt sich aus 
einem Vertreter/ einer Vertreterin der UBSKM, einem Vertreter/einer Vertreterin von Betroffenen, 
einem Vertreter/einer Vertreterin der Wissenschaft, einem Vertreter/ einer Vertreterin der 
Unabhängigen Ansprechpersonen und einem Vertreter/einer Vertreterin von 
Fachberatungsstellen zusammen. Die Auswahlkommission sichtet die Interessenbekundungen. 
Geeignete Bewerberinnen und Bewerber werden zu einem Gespräch bei der 
Auswahlkommission eingeladen.   
 

(4) Die Auswahlkommission legt den beteiligten Bischöfen Vorschläge zur Besetzung des 
Betroffenenbeirates vor. Der Erzbischof von Berlin beruft die Mitglieder des Betroffenenbeirates 
in Abstimmung mit dem Bischof von Görlitz und dem Katholischen Militärbischof. Die Mitglieder 
im Betroffenenbeirat werden längstens bis zum 31.12.2030 berufen. Eine Wiederberufung von 
Mitgliedern des Betroffenenbeirates ist nicht möglich. 
 

(5) Die Mitglieder des Betroffenenbeirates können sich nicht vertreten lassen. 
 

(6) Die Mitglieder des Betroffenenbeirates erhalten Ersatz ihrer Reise-, Verpflegungs- und 
Übernachtungskosten entsprechend des Bundesreisekostengesetzes. Einzelheiten einer 
Aufwandsentschädigung werden durch entsprechende Honorarverträge geregelt. 
 

(7) Die Mitglieder des Betroffenenbeirates können jederzeit schriftlich gegenüber den Institutionen 
ihr Ausscheiden aus dem Betroffenenbeirat erklären. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so wird 
ein neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds durch die 
Auswahlkommission ausgewählt und dem Erzbischof von Berlin zur Berufung vorgeschlagen.  
 

(8) Eine außerordentliche Beendigung der Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat ist nur aus wichtigem 
Grund und als letztes Mittel zulässig. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,  
1. wenn das Mitglied seine Pflichten gröblich verletzt; 
2. wenn das Mitglied seine Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß ausüben kann; 
3. wenn das Mitglied durch fortgesetztes schwerwiegendes Fehlverhalten die Arbeit des 

Betroffenenbeirats erheblich beeinträchtigt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit selbst 
nach Ausschöpfen von Vermittlungs- oder Mediationsversuchen nachhaltig nicht mehr möglich 
ist; 
 

Ferner kann die Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat ruhend gestellt werden, wenn individuelle 
Verfahren (kirchenrechtliche und weltliche Verfahren, wie z.B. UKA-Verfahren, VBG-Verfahren, 
Strafverfahren) eines Betroffenen die Gremienarbeit erheblich negativ beeinflusst.  

 
Vor einer Entscheidung über eine außerordentliche Beendigung nach Ziffer 1.-3. oder 
Ruhendstellung der Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat ist das betroffene Mitglied anzuhören und es 
soll ein externer Vermittlungsversuch unternommen werden. Über den Ausschluss entscheidet der 
Betroffenenbeirat in geheimer Abstimmung mit einer qualifizierten Mehrheit (mindestens 2/3), wobei 
das betroffene Mitglied kein Stimmrecht hat. Die Entscheidung ist zu begründen und dem 
betroffenen Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
 

 Eine Neubesetzung erfolgt – auch in zeitlicher Hinsicht - nach den Regularien, nach denen 
die ausgeschiedene Person Mitglied im Betroffenenbeirat geworden war.  

 
(9) Der Betroffenenbeirat wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine 

stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Die oder der 
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Vorsitzende und für den Fall deren/dessen Abwesenheit, die oder der stellvertretende 
Vorsitzende, vertreten den Betroffenenbeirat nach außen. 
 

(10) Der Betroffenenbeirat kann sich eine Geschäftsordnung geben, die aber dieses Statut ebenso 
wenig verändern kann wie Beschlüsse des Betroffenenbeirates. 

 
(11) Die Mitglieder des Betroffenenbeirats sind berechtigt, sowohl einzeln als auch gemeinsam, zur 

Unterstützung professionellen und unabhängigen Handelns eine externe Supervision in 
Anspruch zu nehmen.  
 

§ 4 
Aufgaben des Betroffenenbeirates 

(1) Der Betroffenenbeirat begleitet als Expertengremium die Arbeit der interdiözesanen 
Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs/ sexualisierter Gewalt in den 
Zuständigkeitsbereichen des Erzbistums Berlin, des Bistums Görlitz und der Katholischen 
Militärseelsorge (IKA) aus Sicht der Betroffenen. Zu diesem Zweck schlägt der 
Betroffenenbeirat drei seiner Mitglieder für die Mitarbeit in der IKA vor. Die Mitglieder stellen den 
Informationsaustausch zwischen diesen Gremien sicher.  
 

(2) Aufgabe des Betroffenenbeirates ist weiter die grundsätzliche Stärkung der Betroffenen-
perspektive und -beteiligung. Insbesondere soll er bei strategisch konzeptionellen 
Angelegenheiten sexuellen Missbrauchs/ sexualisierter Gewalt Stellungnahmen und 
Einschätzungen abgeben und gemeinsam mit den jeweils zuständigen Gremien der beteiligten 
Institutionen über weitere Schritte auf diesem Weg beraten.   
 

§ 5 
Sitzungen des Betroffenenbeirates 

(1) Der Betroffenenbeirat tagt in der Regel einmal pro Quartal in nicht-öffentlicher Sitzung, davon 
jährlich zweimal in Präsenz. Der Betroffenenbeirat kann Gäste einladen. 
 

(2) Die Sitzungen des Betroffenenbeirats sollten extern moderiert und traumasensibel begleitet 
werden. 

 
(3) Ungeachtet der jeweiligen Beratungsgegenstände und -inhalte sind die Regelungen aus dem 

kirchlichen Datenschutzrecht sowie Persönlichkeitsrechte strikt und jederzeit zu wahren. 
 

§ 6 
Beschlussfassung 

(1) Der Betroffenenbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrzahl seiner Mitglieder 
anwesend sind.  
 

(2) Zur Beschlussfassung genügt die einfache Mehrheit. Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit 
gefasst, wenn mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben wurden. Stimmenthaltungen werden bei 
der Ermittlung der abgegebenen Stimmen nicht mitgezählt.
 

§ 7 
Geschäftsstelle 

 
(1) Die Institutionen stellen dem Betroffenenbeirat eine Geschäftsstelle mit Sitz beim 

Erzbischöflichen Ordinariat in Berlin in dem für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Umfang 
personell, finanziell und sächlich zur Verfügung, die er sich mit der IKA teilt.  
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(2) Die Geschäftsstelle unterliegt allein den fachlichen Weisungen des/der Vorsitzenden bzw. bei 
dessen/deren Verhinderung dem/der stellvertretenden Vorsitzenden des Betroffenenbeirates. 
 

(3) Die Geschäftsstelle des Betroffenenbeirates ist zuständig für die Organisation, Vor- und 
Nachbereitung der Sitzungen des Betroffenenbeirates, die Mitarbeit an Berichten und 
Veröffentlichungen des Betroffenenbeirates sowie die Erledigung aller sonst anfallenden 
Verwaltungsaufgaben des Betroffenenbeirates.  
 

(4) Personalentscheidungen des Anstellungsträgers statusrechtlicher Art, die das Personal der 
Geschäftsstelle des Betroffenenbeirates betreffen, werden nur unter Anhörung des/der 
Vorsitzenden des Betroffenenbeirates getroffen.  
 

(5)  Der/die Vorsitzende des Betroffenenbeirats legt jährlich einen Budgetplan vor. Dieser muss 
durch die Institutionen genehmigt werden. Der Betroffenenbeirat entscheidet mit 2/3 Mehrheit 
über die Budgetverwendung im Rahmen des Budgets. Eine Aufstellung der jährlich 
verbrauchten finanziellen Mittel ist den Institutionen im ersten Quartal des darauffolgenden 
Kalenderjahres vorzulegen. 
 

§ 8 
Datenschutz, Verschwiegenheit und Interessenkonflikte 

 
Die nachfolgenden Bestimmungen dienen allein dazu, für die Angehörigen des Betroffenenbeirats 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, ohne die inhaltliche Arbeit des Betroffenenbeirats einzuschränken. 

 

(1) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten haben der Betroffenenbeirat und die 
Geschäftsstelle die Vorschriften über den kirchlichen Datenschutz einzuhalten. Soweit sie zur 
Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, 
ist das Erzbistum Berlin der für die Verarbeitung Verantwortliche im Sinne der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften.  
 

(2) Die Institutionen und die Mitglieder des Betroffenenbeirates sowie die Geschäftsstelle 
unterstützen sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist, wenn möglich zu vermeiden. Für den Fall, dass 
personenbezogene Daten in größerem Umfang verarbeitet werden, ist der Betroffenenbeirat zur 
Erstellung eines Datenschutzkonzepts verpflichtet.  

 
(3) Der Betriebliche Datenschutzbeauftragte des Erzbistums Berlin ist gegenüber den Institutionen 

zur Verschwiegenheit verpflichtet über Informationen, die Rückschlüsse auf den 
Meinungsbildungsprozess des Betroffenenbeirates zulassen, sowie über die Identität der von 
der Datenverarbeitung betroffenen Person sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf diese 
Person zulassen, soweit er nicht davon durch die von der Datenverarbeitung betroffene Person 
befreit wird. 
 

(4) Die Mitglieder des Betroffenenbeirates und die Angehörigen der Geschäftsstelle verpflichten sich 
bei Aufnahme ihrer Tätigkeit zum Schutz personenbezogener Daten, die ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit für den Betroffenenbeirat bekannt werden. Diese Verpflichtung nach dem Kirchlichen 
Datenschutzgesetz (§ 5 KDG) gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Betroffenenbeirat fort. 
Die Geschäftsstelle stellt sicher, dass alle Mitglieder des Betroffenenbeirates sowie alle 
Angehörigen der Geschäftsstelle eine Verschwiegenheits- und Belehrungserklärung 
entsprechend den jeweils aktuellen Regelungen von KDG und KDG-DVO unterzeichnen. Die 
Erklärungen sind bei der Geschäftsstelle zu verwahren. 
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(5) Die Mitglieder des Betroffenenbeirates und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur 
Verschwiegenheit über die Beratungen in nicht-öffentlicher Sitzung und die vom 
Betroffenenbeirat als vertraulich bezeichneten Unterlagen verpflichtet. Die Pflicht zur 
Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Informationen, die dem Betroffenenbeirat gegeben und 
als vertraulich bezeichnet werden. Diese Verpflichtung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Betroffenenbeirat fort. 
 

(6) Tritt bei einer bestimmten Frage die Besorgnis eines Interessenkonflikts auf, z.B. aufgrund von 
Befangenheit, hat das betreffende Mitglied dies dem Vorsitz anzuzeigen und mit ihr/ihm bzw. 
ihnen darüber ein Gespräch zu führen. Ergibt sich dabei keine Übereinstimmung darüber, ob ein 
Interessenkonflikt vorliegt, so entscheidet der Betroffenenbeirat in Abwesenheit der/des 
Betreffenden über deren/dessen Teilnahme an der entsprechenden Beratung und 
Beschlussfassung. 

 

§ 9 
Inkrafttreten 

Dieses Statut tritt am 01.02.2026 in Kraft und am 31.12.2030 außer Kraft. 

 

Die Zustimmung zu dem vorstehenden Statut der beteiligten Institutionen wurde erteilt 
 

Für das Erzbistum Berlin 
Berlin, den 26.01.2026 

Dr. Heiner Koch 
Erzbischof von Berlin 

 
Für das Bistum Görlitz 
Görlitz, den 26.01.2026 

Wolfgang Ipolt 
Bischof von Görlitz 

 

Für den Jurisdiktionsbereich 
des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr 

Dr. Franz-Josef Overbeck 
Katholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr 

Bischof von Essen 
 

Bekanntmachungen des Generalvikars

Nr. 11 Verordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung zum Gesetz über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO-Änderungsverordnung)
 

Artikel 1  
Änderung der Durchführungsverordnung zum  

Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) 

Die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) in der Fassung 
des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 19. November 2018 
(Verordnungsblatt des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr vom 15. Februar 2019, 
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Seite 11 / Nr. 11) wird aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen 
Deutschlands vom 24. November 2025 wie folgt geändert: 

 

51. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt neu gefasst: 

„Inhaltsübersicht 

Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 

§ 1  Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Kapitel 2 

Datengeheimnis 

§ 2  Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 

§ 3  Inhalt der Verpflichtungserklärung 

Kapitel 3 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 

§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 

§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 

§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 

§ 7  Überprüfung 

§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 

§ 9 Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

§ 10  Risikoanalyse 

§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

§ 14  Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem 
Seelsorgegeheimnis unterliegen 

Kapitel 4 

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 
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§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 

§ 17  Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 

Kapitel 5 

Besondere Gefahrenlagen 

§ 18  Nutzung von Cloud-Diensten  

§ 19  Autorisierte Programme 

§ 20  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

§ 21  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 

§ 22  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

§ 23  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur weiteren 
Nutzung 

§ 24  Passwortlisten der Systemverwaltung 

§ 25  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

§ 26  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 27  Kopier-/Scangeräte 

Kapitel 6 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 28  Inkrafttreten“ 

52. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ und nach dem Wort „solcher“ 

die Wörter „oder eine solche“ angefügt.  
b) Der bisherige Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen.  
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 
d) Der bisherige Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen. 
e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3.  
f) Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:  

„Die Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in geeigneter Weise zu dokumentieren.“ 
 

53. § 2 wird wie folgt geändert:  
 
a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ ein Komma sowie das Wort 

„Schulung“ angefügt. 
b) In Absatz 1 wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: „(Mitarbeitende im Sinne dieser 

Durchführungsverordnung, im Folgenden: Mitarbeitende)“. 
c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt.  
d) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt. 
e) In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeiter“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitenden“. 
f) In Absatz 4 werden die Wörter „der Mitarbeiter“ durch die Wörter „der Mitarbeitenden“ und die 

Wörter „den Mitarbeiter“ durch die Wörter „den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende“ ersetzt.  
g) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitenden“ ersetzt. 
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h) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „des jeweiligen Mitarbeiters“ durch die Wörter „des oder 
der jeweiligen Mitarbeitenden“ ersetzt.  

i) In Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „Dieser“ die Wörter „oder diese“ angefügt.  
j) In Absatz 6 werden nach dem Wort „Datengeheimnis“ die Wörter „gemäß § 5 KDG“ angefügt.  
k) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen.“ 
 

54. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 erster Halbsatz wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder der 

Mitarbeitenden“ ersetzt. 
b) In Absatz 1 Buchstabe a) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder der 

Mitarbeitenden“ ersetzt. 
c) In Absatz 1 Buchstabe b) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder die 

Mitarbeitende“ ersetzt und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ angefügt.  
d) In Absatz 1 Buchstabe c) wird das Wort „Mitarbeiters“ durch die Wörter „oder der 

Mitarbeitenden“ ersetzt. 
e) In Absatz 1 Buchstabe d) werden das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder die 

Mitarbeitende“ ersetzt und nach dem Wort „seiner“ die Wörter „oder ihrer“ angefügt. 
f) In Absatz 2 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“ ersetzt.  
g) Der bisherige Absatz 3 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.  

 

55. § 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 
Begriffsbestimmungen 

(IT-Systeme, Lesbarkeit) 
 

(1) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen 
Einrichtungen, mittels derer personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 

 
(2) IT-Systeme sind insbesondere 

 
a) hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, 

Arbeitsplatzrechner, mobile Endgeräte, eingebettete Systeme (z.B. IoT) oder 
vergleichbare technische Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben werden 
können), 

b) Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und 
Anwendungen einschließlich betriebssystemnaher Software und Anwendungssoftware, 
die unmittelbar oder mittelbar an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt 
sind), 

c) cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a Service 
(SaaS), Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), die über 
netzwerkbasierte Umgebungen (insbesondere Internet oder Intranet) zugänglich sind und 
zur Datenverarbeitung eingesetzt werden). 

 
(3) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur vollständigen 

oder teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von personenbezogenen Daten zu 
verstehen.“ 
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56. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Buchstabe b) wird der Klammerzusatz wie folgt neu gefasst: 

„(z. B. durch Verschlüsselung mit geeigneten Verschlüsselungsverfahren; das 
Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen)“. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Form“ die Wörter „unabhängig vom Ort der 
Verarbeitungstätigkeit“ angefügt.  

c) In Absatz 2 Buchstabe a) werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im Sinne des § 4 
Absatz 2 Nr. 1“ angefügt.  

d) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst:  
„1Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme und Benutzerzugänge von Unbefugten genutzt werden 
können (Zugangskontrolle). 2Zum Schutz personenbezogener Daten und zur Vermeidung von 
Identitätsdiebstahl sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach dem 
jeweiligen Stand der Technik zu ergreifen. 3Dies gilt insbesondere für Datenverarbeitungen 
außerhalb eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks.“ 

e) In Absatz 2 Buchstabe i) wird nach dem Wort „erhobene“ das Wort „personenbezogene“ 
angefügt.  

f) Nach Absatz 2 Buchstabe j) wird folgender Buchstabe k) angefügt:  
„Bei der Auswahl von IT-Systemen, insbesondere von Softwarelösungen, ist dem Grundsatz der 
Datenminimierung angemessen Rechnung zu tragen.“ 

g) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
„Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener Daten in nicht 
automatisierter Form.“ 
 

57. § 7 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„1Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifikats gemäß § 26 Absatz 4 KDG durch den 
Verantwortlichen, welches sich an Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) orientiert, ist als Nachweis zulässig. 2Abweichend von Satz 1 kann auch 
eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen vergleichbaren Schutzstandard 
gewährleisten (insbesondere ISO/IEC 27001).“ 
 

58. § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
Das Wort „Vorschrift“ wird durch das Wort „Durchführungsverordnung“ ersetzt. 
 

59. § 9 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 9 
Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

 
(1) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und des 

Ausmaßes der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Einordnung in eine 
der in §§ 11 bis 13 genannten drei Datenschutzklassen zu erfolgen.  

 
(2) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Datenschutzklasse sind auch der 

Zusammenhang mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das 
anzunehmende Interesse an einer missbräuchlichen Verwendung der Daten zu 
berücksichtigen. 
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(3) 1Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie soll in der Regel bei Erstellung des 
Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. 2Der oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte soll angehört werden. 

 
(4) 1In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine abweichende Einordnung 

vornehmen. 2Die Gründe sind zu dokumentieren. 3Erfolgt eine Einordnung in eine niedrigere 
Datenschutzklasse, ist zuvor der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte anzuhören. 

 
(5) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Datenschutzklasse III, sofern nicht die 

Voraussetzungen des § 14 vorliegen. 
 
(6) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die Einhaltung 

des dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die Einhaltung der dort 
beschriebenen Mindestmaßnahmen. 

 
(7) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche verpflichtet, 

sich in geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder Vorlage von 
Nachweisen, von dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse entsprechenden 
Schutzniveaus zu überzeugen.“ 

 
60. § 10 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 10 
Risikoanalyse 

 
(1) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen 

anhand einer Risikoanalyse festzustellen.  
 
(2) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, 

die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sind objektive Kriterien zu 
entwickeln und anzuwenden. 2Hierzu zählen insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit und 
die Schwere eines Schadens für die betroffene Person. 3Zu berücksichtigen sind auch Risiken, 
die durch – auch unbeabsichtigte oder unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, 
Veränderung, unbefugte Offenlegung von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen 
Daten entstehen. 

 
(3) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu 

behandeln.“ 
 
61. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden 
Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In sicherheitskritischen Bereichen oder bei Zugriffen 
außerhalb gesicherter Netze ist insbesondere der Einsatz von Mehr-Faktor-
Authentifizierungsverfahren (z.B. Kombination aus Passwort und Einmalcode, Hardware-Token 
oder biometrischen Verfahren) vorzusehen.“ 

b) Absatz 2 Buchstabe c) wird wie folgt neu gefasst: 
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„Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit geeigneten 
Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff zu schützen.“ 
 

62. § 12 wird wie folgt geändert:  
 
a) Absatz 2 Buchstabe a) wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt werden muss und 
dessen Erneuerung nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf erfolgt. 2Alternativ ist die 
Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechenden Authentifizierungsverfahrens zulässig.“ 

b) In Absatz 2 Buchstabe b) wird nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt: 
„Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen wie beispielsweise ein Boot-Schutz 
umzusetzen.“ 

c) In Absatz 2 Buchstabe d) Satz 2 werden nach dem Wort „dem“ die Wörter „oder der“ angefügt.  
 

63. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  

„Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder  
dem Seelsorgegeheimnis unterliegen“ 

b) In Absatz 1 werden die Wörter „Beicht- oder Seelsorgegeheimnis“ ersetzt durch die Wörter 
„Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis“.  

c) Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
„Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind geeignete, 
erforderlichenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende, technische 
und organisatorische Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik zu treffen.“ 

 
64. Die Überschrift von Kapitel 4 wird wie folgt geändert:  

 
Das Wort „Mitarbeiters“ wird ersetzt durch die Wörter „oder der Mitarbeitenden“.  
 

65. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 werden die Wörter „seine Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „die Mitarbeitenden“. 
b) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz „(Datenschutzkonzept)“ ersatzlos gestrichen. 
c) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Mitarbeiter“ durch das Wort „Mitarbeitende“ ersetzt.  
d) In Absatz 6 Satz 2 werden hinter dem Wort „Datenschutzbeauftragten“ die Wörter „oder die 

betriebliche Datenschutzbeauftragte“ angefügt. 
 

66. § 17 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:  

„Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden“ 
b) In Satz 1 werden die Wörter „jeder Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „jeder und jede 

Mitarbeitende“.  
c) In Satz 2 werden hinter dem Wort „ihm“ die Wörter „oder ihr“ angefügt.  

 
67. In Kapitel 5 wird folgender § 18 neu eingefügt: 

„§ 18 
Nutzung von Cloud-Diensten 
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Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den 
Vorschriften der §§ 5 ff.: 
 
(1) Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen. 
 
(2) 1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu prüfen, ob die 

erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende Aspekte können ein 
erhöhtes Risiko darstellen: 

 
a) ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter, 
b) unzureichend gesicherte administrative Zugänge, 
c) mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen, 
d) generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit, 
e) Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer 

Datenformate, 
f) gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden, 
g) Unkenntnis über den Speicherort der Informationen, 
h) hohe Mobilität der Informationen sowie 
i) unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal des 

Cloud-Diensteanbieters oder Dritte. 
 
(3) Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine Exit-

Strategie zu definieren (z. B. Datenlöschung, Datenübertragung).“ 
 

68. Der bisherige § 18 wird § 19. 
 

69. Der bisherige § 19 wird § 20. 
 

70. Der bisherige § 20 wird § 21. 
 

71. Der neue § 21 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b) wird das Wort „Mitarbeiters“ ersetzt durch die Wörter „oder der 
Mitarbeitenden“. 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „betreffenden Mitarbeiter“ ersetzt durch die Wörter „oder 
der betreffenden Mitarbeitenden“.  

c) In Absatz 3 wird das Wort „Mitarbeitern“ ersetzt durch das Wort „Mitarbeitenden“. 
d) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist 
unzulässig. 2Dies gilt auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen können 
von dem Verantwortlichen getroffen werden, soweit das datenschutzrechtliche Schutzniveau, 
insbesondere nach dem KDG oder dieser Durchführungsverordnung, nicht unterschritten wird.“ 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 neu angefügt: 
„Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere 
Familienmitglieder, keinen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben.“ 

 
72. Der bisherige § 21 wird § 22. 

 
73. Im neuen § 22 wird Absatz 5 wie folgt neu gefasst: 
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„1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn aktiv seitens 
des Auftraggebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und die Fernwartung 
systemseitig protokolliert wird. 2Im Falle der Einbeziehung externer Dienstleister sind auch die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen und Verantwortlichkeiten sowie technische 
Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln.“ 
 

74. Der bisherige § 22 wird § 23. 
 

75. Der neue § 23 wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „IT-Systemen“ die Wörter „im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 
1 dieser Verordnung“ angefügt.   
 

76. Der bisherige § 23 wird § 24. 
 

77. Der bisherige § 24 wird § 25. 
 

78. Der neue § 25 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 25 
Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

 
1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In spezifischen 
Bestimmungen können Ausnahmen, insbesondere Übergangsbestimmungen, vorgesehen werden; 
dabei sind die Vorschriften der §§ 5 ff. und die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards zu beachten.“  
 

79. Der bisherige § 25 wird § 26. 
 

80. Im neuen § 26 wird in Absatz 1 nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  

„Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen.“ 
   

81. Der bisherige § 26 wird § 27. 
 

82. Der neue § 27 wird wie folgt geändert: 
 
Das Wort „Mitarbeiter“ wird ersetzt durch das Wort „Mitarbeitende“.  
 

83. Der bisherige § 27 wird ersatzlos gestrichen. 
 

84. § 28 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 28 
Inkrafttreten 

 
Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft.“  
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungsverordnung tritt am 01.03.2026 in Kraft. 

Generalvikar o.V.i.A.

 

Nr. 12 Durchführungsverordnung zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz  
(KDG-DVO) 
 

in der Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des  
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 19. November 2018, 

geändert durch Beschluss der Vollversammlung des 
Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 24. November 2025 

 

 
Aufgrund des § 56 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) vom 31.05.2018, veröffentlicht im 
Verordnungsblatt Nr. 02 des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr vom 01.06.2018, 
wird die folgende Durchführungsverordnung zum KDG (KDG-DVO) erlassen: 
 

 

Inhaltsübersicht 

 

Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 

 

§ 1 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 

Kapitel 2 

Datengeheimnis 

 

§ 2  Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 

§ 3  Inhalt der Verpflichtungserklärung 

 

Kapitel 3 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

 

Abschnitt 1 

Grundsätze und Maßnahmen 
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§ 4  Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit) 

§ 5  Grundsätze der Verarbeitung 

§ 6  Technische und organisatorische Maßnahmen 

§ 7  Überprüfung 

§ 8  Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

 

Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 

 

§ 9  Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

§ 10  Risikoanalyse 

§ 11  Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

§ 12  Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

§ 13  Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

§ 14  Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis 
unterliegen 

 

Kapitel 4 

Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

 

§ 15  Maßnahmen des Verantwortlichen 

§ 16  Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 

§ 17  Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 

 

Kapitel 5 

Besondere Gefahrenlagen 

 

§ 18  Nutzung von Cloud-Diensten  

§ 19  Autorisierte Programme 

§ 20  Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

§ 21  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 

§ 22  Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

§ 23  Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung 

§ 24  Passwortlisten der Systemverwaltung 

§ 25  Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 
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§ 26  Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

§ 27  Kopier-/Scangeräte 

 

Kapitel 6 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 28  Inkrafttreten 

 

Kapitel 1 

Verarbeitungstätigkeiten 

 

§ 1 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

 

(1) Das vom Verantwortlichen gemäß § 31 Absatz 1 bis Absatz 3 KDG zu führende Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten ist dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher 
oder eine solche benannt wurde, vor Beginn der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und auf 
entsprechende Anfrage der Datenschutzaufsicht auch dieser unverzüglich zur Verfügung zu stellen.  
 

(2) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster für ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
gemäß § 31 KDG zur Verfügung stellt, bildet dieses grundsätzlich den Mindeststandard.  

 
(3) 1Das Verzeichnis ist bei jeder Veränderung eines Verfahrens zu aktualisieren. 2Im Übrigen ist es in 

regelmäßigen Abständen von höchstens zwei Jahren einer Überprüfung durch den Verantwortlichen 
zu unterziehen und bei Bedarf zu aktualisieren. 3Die Überprüfung sowie die Aktualisierung sind in 
geeigneter Weise zu dokumentieren. 

 

Kapitel 2 

Datengeheimnis 

 

§ 2 

Belehrung und  

Verpflichtung auf das Datengeheimnis, Schulung 

 

(1) Zu den bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen im Sinne des § 5 KDG 
gehören die in den Stellen gemäß § 3 Absatz 1 KDG Beschäftigten im Sinne des § 4 Ziffer 24. KDG 
sowie die dort ehrenamtlich tätigen Personen (Mitarbeitende im Sinne dieser 
Durchführungsverordnung, im Folgenden: Mitarbeitende). 

 
(2) 1Durch geeignete Maßnahmen sind die Mitarbeitenden mit den Vorschriften des KDG sowie den 

anderen für ihre Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften vertraut zu machen. 2Dies geschieht im 
Wesentlichen durch Hinweis auf die für den Aufgabenbereich der Person wesentlichen Grundsätze 
und Erfordernisse und im Übrigen durch Bekanntgabe der entsprechenden Regelungstexte in der 
jeweils gültigen Fassung. 3Das KDG und diese Durchführungsverordnung sowie die sonstigen 
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Datenschutzvorschriften werden zur Einsichtnahme und etwaigen Ausleihe bereitgehalten oder 
elektronisch zur Verfügung gestellt; dies ist den Mitarbeitenden in geeigneter Weise mitzuteilen. 
 

(3) Ferner sind die Mitarbeitenden zu belehren über 
 
a) die Verpflichtung zur Beachtung der in Absatz 2 genannten Vorschriften bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, 
b) mögliche rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das KDG und andere für ihre Tätigkeit 

geltende Datenschutzvorschriften, 
c) das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendigung der Tätigkeit bei der 

Datenverarbeitung. 
 

(4) Bei einer wesentlichen Änderung des KDG oder anderer für die Tätigkeit der Mitarbeitenden geltender 
Datenschutzvorschriften sowie bei Aufnahme einer neuen Tätigkeit durch den Mitarbeitenden oder die 
Mitarbeitende hat insoweit eine erneute Belehrung zu erfolgen. 
 

(5) 1Die Mitarbeitenden haben in nachweisbar dokumentierter Form eine Verpflichtungserklärung gemäß 
§ 3 abzugeben. 2Diese Verpflichtungserklärung wird zu der Personalakte bzw. den Unterlagen des 
oder der jeweiligen Mitarbeitenden genommen. 3Dieser oder diese erhält eine Ausfertigung der 
Erklärung. 
 

(6) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 5 KDG erfolgt durch den Verantwortlichen oder 
einen von ihm Beauftragten. 

 
(7) Die Mitarbeitenden sind regelmäßig zu schulen. 

 

§ 3 

Inhalt der Verpflichtungserklärung 

 

(1) Die gemäß § 2 Absatz 5 nachweisbar zu dokumentierende Verpflichtungserklärung des oder der 
Mitarbeitenden gemäß § 5 Satz 2 KDG hat zum Inhalt 
 
a) Angaben zur Identifizierung des oder der Mitarbeitenden (Vorname, Zuname, 

Beschäftigungsdienststelle, Personalnummer sowie, sofern Personalnummer nicht vorhanden, 
Geburtsdatum und Anschrift),  

b) die Bestätigung, dass der oder die Mitarbeitende auf die für die Ausübung seiner oder ihrer 
Tätigkeit spezifisch geltenden Bestimmungen und im Übrigen auf die allgemeinen 
datenschutzrechtlichen Regelungen in den jeweils geltenden Fassungen sowie auf die 
Möglichkeit der Einsichtnahme und Ausleihe dieser Texte hingewiesen wurde, 

c) die Verpflichtung des oder der Mitarbeitenden, das KDG und andere für seine Tätigkeit geltende 
Datenschutzvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen sorgfältig einzuhalten, 

d) die Bestätigung, dass der oder die Mitarbeitende über rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen 
das KDG sowie gegen sonstige für die Ausübung seiner oder ihrer Tätigkeit spezifisch geltende 
Bestimmungen belehrt wurde. 

 
(2) Die Verpflichtungserklärung ist von dem oder der Mitarbeitenden unter Angabe des Ortes und des 

Datums der Unterschriftsleistung zu unterzeichnen oder auf eine andere dem Verfahren angemessene 
Weise zu signieren.  

 
(3) Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster einer Verpflichtungserklärung zur Verfügung 

stellt, bildet dieses den Mindeststandard.  
 

 

Kapitel 3 

Technische und organisatorische Maßnahmen 
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Abschnitt 1  

Grundsätze und Maßnahmen 

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 
(IT-Systeme, Lesbarkeit) 

 

(4) IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind sämtliche technischen Einrichtungen, 
mittels derer personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden. 
 

(5) IT-Systeme sind insbesondere 
 

d) hardwarebasierte IT-Komponenten (elektronische Geräte wie Server, Arbeitsplatzrechner, 
mobile Endgeräte, eingebettete Systeme (z.B. IoT) oder vergleichbare technische 
Komponenten, die einzeln oder im Verbund betrieben werden können), 

e) Softwarelösungen (lokal installierte oder netzwerkgestützte Programme und Anwendungen 
einschließlich betriebssystemnaher Software und Anwendungssoftware, die unmittelbar oder 
mittelbar an der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligt sind), 

f) cloudbasierte Systeme und Dienste (Bereitstellungsformen wie Software as a Service (SaaS), 
Platform as a Service (PaaS) oder Infrastructure as a Service (IaaS), die über netzwerkbasierte 
Umgebungen (insbesondere Internet oder Intranet) zugänglich sind und zur Datenverarbeitung 
eingesetzt werden). 

 
(6) Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsverordnung ist die Möglichkeit zur vollständigen oder 

teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von personenbezogenen Daten zu verstehen. 
 

§ 5  

Grundsätze der Verarbeitung 

 

(1) Der Verantwortliche hat sicher zu stellen, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
innerbetriebliche Organisation und mittels technischer und organisatorischer Maßnahmen die 
Einhaltung des Datenschutzes gewährleistet wird. 
 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf IT-Systemen darf erst erfolgen, wenn der 
Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die nach dem KDG und dieser Durchführungsverordnung 
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz dieser Daten getroffen 
haben. 

 

§ 6 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

 

(1) Je nach der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten sind unter Berücksichtigung von §§ 
26 und 27 KDG angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die geeignet 
sind, 
 
a) zu verhindern, dass unberechtigt Rückschlüsse auf eine bestimmte Person gezogen werden 

können (z.B. durch Pseudonymisierung oder Anonymisierung personenbezogener Daten), 
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b) einen wirksamen Schutz gegen eine unberechtigte Verarbeitung personenbezogener Daten 
insbesondere während ihres Übertragungsvorgangs herzustellen (z. B. durch Verschlüsselung 
mit geeigneten Verschlüsselungsverfahren; das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen 
Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen 
auszuwählen), 

c) die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste zum 
Schutz vor unberechtigter Verarbeitung auf Dauer zu gewährleisten und dadurch Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten in angemessenem Umfang vorzubeugen, 

d) im Fall eines physischen oder technischen Zwischenfalls die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen rasch wiederherzustellen 
(Wiederherstellung). 
 

(2) Im Einzelnen sind für die Verarbeitung personenbezogener Daten in elektronischer Form unabhängig 
vom Ort der Verarbeitungstätigkeit insbesondere folgende Maßnahmen zu treffen: 
 
a) Unbefugten ist der Zutritt zu IT-Systemen im Sinne des § 4 Absatz 2 Nr. 1, mit denen 

personenbezogene Daten verarbeitet werden, zu verwehren (Zutrittskontrolle). 
b) 1Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme und Benutzerzugänge von Unbefugten genutzt werden 

können (Zugangskontrolle). 2Zum Schutz personenbezogener Daten und zur Vermeidung von 
Identitätsdiebstahl sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen nach dem 
jeweiligen Stand der Technik zu ergreifen. 3Dies gilt insbesondere für Datenverarbeitungen 
außerhalb eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks. 

c) Die zur Benutzung eines IT- Systems Berechtigten dürfen ausschließlich auf die ihrer 
Zuständigkeit unterliegenden personenbezogenen Daten zugreifen können; 
personenbezogene Daten dürfen nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 
werden (Zugriffskontrolle). 

d) Personenbezogene Daten sind auch während ihrer elektronischen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträgern gegen unbefugtes Auslesen, 
Kopieren, Verändern oder Entfernen durch geeignete Maßnahmen zu schützen. 

e) 1Es muss überprüft und festgestellt werden können, an welche Stellen eine Übermittlung 
personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung erfolgt 
(Weitergabekontrolle). 2Werden personenbezogene Daten außerhalb der vorgesehenen 
Datenübertragung weitergegeben, ist dies zu protokollieren. 

f) 1Es ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, 
ob und von wem personenbezogene Daten in IT-Systemen verarbeitet worden sind 
(Eingabekontrolle). 2Die Eingabekontrolle umfasst unbeschadet der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen mindestens einen Zeitraum von sechs Monaten. 

g) Personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, dürfen nur entsprechend den 
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden (Auftragskontrolle). 

h) Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle). 

i) Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene 
Daten getrennt verarbeitet werden (Trennungsgebot). 

j) Im Netzwerk- und im Einzelplatzbetrieb ist eine abgestufte Rechteverwaltung erforderlich. 
Anwender- und Administrationsrechte sind zu trennen.  

k) Bei der Auswahl von IT-Systemen, insbesondere von Softwarelösungen, ist dem Grundsatz der 
Datenminimierung angemessen Rechnung zu tragen. 

 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener Daten in nicht automatisierter 
Form.  
 

§ 7 

Überprüfung 

 

(1) 1Zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung sind die getroffenen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen durch den Verantwortlichen regelmäßig, mindestens jedoch im 
Abstand von jeweils zwei Jahren, auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. 2Zu diesem Zweck ist ein für 
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die jeweilige kirchliche Stelle geeignetes und angemessenes Verfahren zu entwickeln, welches eine 
verlässliche Bewertung des Ist-Zustandes und eine zweckmäßige Anpassung an den aktuellen Stand 
der Technik erlaubt.  
 

(2) 1Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifikats gemäß § 26 Absatz 4 KDG durch den 
Verantwortlichen, welches sich an Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) orientiert, ist als Nachweis zulässig. 2Abweichend von Satz 1 kann auch 
eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen vergleichbaren Schutzstandard 
gewährleisten (insbesondere ISO/IEC 27001). 
 

(3) Die Überprüfung nach Absatz 1 ist zu dokumentieren. 
 

(4) Für den Fall der Auftragsverarbeitung gilt § 15 Absatz 5. 
 

§ 8 
Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen Rechenzentren 

(1) Werden personenbezogene Daten aus den Melderegistern der kommunalen Meldebehörden in 
kirchlichen Rechenzentren verarbeitet, so orientieren sich die von diesen zu treffenden 
Schutzmaßnahmen an den jeweils geltenden BSI-IT-Grundschutzkatalogen oder vergleichbaren 
Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Abweichend von 
Satz 1 kann auch eine Orientierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen vergleichbaren 
Schutzstandard gewährleisten (insbesondere ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz). 
 

(2) Rechenzentren im Sinne dieser Durchführungsverordnung sind die für den Betrieb von größeren, 
zentral in mehreren Dienststellen eingesetzten Informations- und Kommunikationssystemen 
erforderlichen Einrichtungen. 

 

Abschnitt 2 

Schutzbedarf und Risikoanalyse 

 

§ 9 

Einordnung in Datenschutzklassen und Datenschutzniveau 

 

(8) Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und des Ausmaßes 
der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten hat eine Einordnung in eine der in §§ 11 bis 13 
genannten drei Datenschutzklassen zu erfolgen.  

 
(9) Bei der Einordnung personenbezogener Daten in eine Datenschutzklasse sind auch der 

Zusammenhang mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das 
anzunehmende Interesse an einer missbräuchlichen Verwendung der Daten zu berücksichtigen. 

 
(10) 1Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; sie soll in der Regel bei Erstellung des 

Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen werden. 2Der oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte soll angehört werden. 

 
(11) 1In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortliche eine abweichende Einordnung vornehmen. 2Die 

Gründe sind zu dokumentieren. 3Erfolgt eine Einordnung in eine niedrigere Datenschutzklasse, ist 
zuvor der oder die betriebliche Datenschutzbeauftragte anzuhören. 

 
(12) Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Datenschutzklasse III, sofern nicht die Voraussetzungen 

des § 14 vorliegen. 
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(13) Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten Datenschutzklassen erfordert die Einhaltung des 
dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus und die Einhaltung der dort beschriebenen 
Mindestmaßnahmen. 

 
(14) Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter, ist der Verantwortliche verpflichtet, sich in 

geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche Überprüfung oder Vorlage von Nachweisen, von 
dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen. 

 

§ 10 

Risikoanalyse 

 

(4) Die den individuellen Gegebenheiten entspringenden Risiken sind vom Verantwortlichen anhand einer 
Risikoanalyse festzustellen.  
 

(5) 1Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, die mit 
der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sind objektive Kriterien zu entwickeln 
und anzuwenden. 2Hierzu zählen insbesondere die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere eines 
Schadens für die betroffene Person. 3Zu berücksichtigen sind auch Risiken, die durch – auch 
unbeabsichtigte oder unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, Veränderung, unbefugte 
Offenlegung von oder unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen. 

 
(6) Die identifizierten Risiken sind durch entsprechende Maßnahmen im Einklang mit § 6 zu behandeln. 

 

§ 11 

Datenschutzklasse I und Schutzniveau I 

 

(1) Der Datenschutzklasse I unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung 
keine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung des Betroffenen erwarten lässt. Hierzu gehören 
insbesondere Namens- und Adressangaben ohne Sperrvermerke sowie Berufs-, Branchen- oder 
Geschäftsbezeichnungen. 
 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse I einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau I zu definieren. 
Dieses setzt voraus, dass mindestens folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

 
a) Das IT-System, auf dem die schützenswerten personenbezogenen Daten abgelegt sind, ist 

nicht frei zugänglich; es befindet sich z.B. in einem abschließbaren Gebäude oder unter 
ständiger Aufsicht. 

b) 1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  
benutzerdefinierten Passwortes oder unter Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechenden 
Authentifizierungsverfahrens zulässig. 2In sicherheitskritischen Bereichen oder bei Zugriffen 
außerhalb gesicherter Netze ist insbesondere der Einsatz von Mehr-Faktor-
Authentifizierungsverfahren (z. B. Kombination aus Passwort und Einmalcode, Hardware-Token 
oder biometrischen Verfahren) vorzusehen. 

c) Sicherungskopien von Daten sind nach aktuellem Stand der Technik mit geeigneten 
Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 

d) Vor der Weitergabe eines IT-Systems, insbesondere eines Datenträgers für einen anderen 
Einsatzzweck sind die auf ihm befindlichen Daten so zu löschen, dass ihre Lesbarkeit und ihre 
Wiederherstellung ausgeschlossen sind.  

e) Nicht öffentlich verfügbare Daten werden nur dann weitergegeben, wenn sie durch geeignete 
Schutzmaßnahmen geschützt sind. Die Art und Weise des Schutzes ist vor Ort zu definieren. 
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§ 12 
Datenschutzklasse II und Schutzniveau II 

 

(1) Der Datenschutzklasse II unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung 
den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen 
beeinträchtigen kann. Hierzu gehören z.B. Daten über Mietverhältnisse, Geschäftsbeziehungen sowie 
Geburts- und Jubiläumsdaten. 
 

(2) Zum Schutz der in die Datenschutzklasse II einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau II zu 
definieren. Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau I mindestens folgende 
Voraussetzungen gegeben sind: 
 
a) 1Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe eines geeigneten  

benutzerdefinierten Passwortes zulässig, das ausreichend komplex gewählt werden muss und 
dessen Erneuerung nach dem jeweiligen Sicherheitsbedarf erfolgt. 2Alternativ ist die 
Verwendung eines anderen, dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechenden Authentifizierungsverfahrens zulässig.  

b) 1Das Starten des IT-Systems darf nur mit dem dafür bereit gestellten  
Betriebssystem erfolgen. 2Zu diesem Zweck sind geeignete technische Maßnahmen wie 
beispielsweise ein Boot-Schutz umzusetzen. 

c) Sicherungskopien und Ausdrucke der Datenbestände sind vor Fremdzugriff und vor der 
gleichzeitigen Vernichtung mit den Originaldaten zu schützen. 

d) 1Die Daten der Schutzklasse II sind auf zentralen Systemen in besonders gegen unbefugten 
Zutritt gesicherten Räumen zu speichern, sofern keine begründeten Ausnahmefälle gegeben 
sind. 2Diese sind schriftlich dem oder der betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu melden. 
3Die jeweils beteiligten IT-Systeme sind dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen zu schützen. 4Eine Speicherung auf anderen IT-
Systemen darf nur erfolgen, wenn diese mit einem geeigneten Zugriffsschutz ausgestattet sind. 

e) 1Die Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb eines geschlossenen und gesicherten 
Netzwerks (auch über automatisierte Schnittstellen) hat grundsätzlich verschlüsselt zu erfolgen. 
2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen auszuwählen.  
 

§ 13 

Datenschutzklasse III und Schutzniveau III 

 

(1) 1Der Datenschutzklasse III unterfallen personenbezogene Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung 
die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen erheblich 
beeinträchtigen kann. 2Hierzu gehören insbesondere die besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten gemäß § 4 Ziffer 2. KDG sowie Daten über strafbare Handlungen, arbeitsrechtliche 
Rechtsverhältnisse, Disziplinarentscheidungen und Namens- und Adressangaben mit 
Sperrvermerken. 
 

(2) 1Zum Schutz der in die Datenschutzklasse III einzuordnenden Daten ist ein Schutzniveau III zu 
definieren. 2Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau II mindestens folgende 
Voraussetzungen gegeben sind: 

 
a) 1Ist es aus dienstlichen Gründen zwingend erforderlich, dass Daten der Datenschutzklasse III 

auf mobilen Geräten im Sinne des § 4 Absatz 2 oder Datenträgern gespeichert werden, sind 
diese Daten nur verschlüsselt abzuspeichern. 2Das Verschlüsselungsverfahren ist dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen 
auszuwählen. 

b) 1Eine langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten ist sicher zu stellen. 2So müssen z.B. 
bei verschlüsselten Daten die Sicherheit des Schlüssels und die erforderliche Entschlüsselung 
auch in dem nach § 16 Absatz 1 zu erstellenden Datensicherungskonzept berücksichtigt 
werden.  
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§ 14 

Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Beichtgeheimnis oder  
dem Seelsorgegeheimnis unterliegen 

 

(1) 1Personenbezogene Daten, die dem Beichtgeheimnis oder dem Seelsorgegeheimnis unterliegen, sind 
in besonders hohem Maße schutzbedürftig. 2Ihre Ausspähung oder Verlautbarung würde dem 
Vertrauen in die Verschwiegenheit katholischer Dienststellen und Einrichtungen schweren Schaden 
zufügen.  

 
(2) Das Beichtgeheimnis nach cc. 983 ff. CIC ist zu wahren; personenbezogene Daten, die dem 

Beichtgeheimnis unterliegen, dürfen nicht verarbeitet werden.  
 
(3) Personenbezogene Daten, die, ohne Gegenstand eines Beichtgeheimnisses nach cc. 983 ff. CIC zu 

sein, dem Seelsorgegeheimnis unterliegen, dürfen nur verarbeitet werden, wenn dem besonderen 
Schutzniveau angepasste, erforderlichenfalls über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III 
hinausgehende technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden. 

 

(4) 1Eine Maßnahme im Sinne des Absatz 3 kann, wenn die Verarbeitung auf IT-Systemen erfolgt, 
insbesondere die Unterhaltung eines eigenen Servers bzw. einer eigenen Datenablage in einem 
Netzwerk ohne externe Datenverbindung sein. 2Auch die verschlüsselte Abspeicherung der 
personenbezogenen Daten auf einem externen Datenträger, der außerhalb der Dienstzeiten in einem 
abgeschlossenen Tresor gelagert wird, kann eine geeignete technische und organisatorische 
Maßnahme darstellen.  

 
(5) Erfolgt die Seelsorge außerhalb eines geschlossenen Netzwerkes, sind geeignete, erforderlichenfalls 

über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III hinausgehende, technische und organisatorische 
Maßnahmen nach dem aktuellen Stand der Technik zu treffen.  

 
(6) Die Absätze 3 bis 5 gelten auch für personenbezogene Daten, die in vergleichbarer Weise 

schutzbedürftig sind. 
 

Kapitel 4 
Maßnahmen des Verantwortlichen und des oder der Mitarbeitenden 

 

§ 15 

Maßnahmen des Verantwortlichen 

 

(1) Verantwortlicher ist gemäß § 4 Nr. 9. KDG die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 
 

(2) Ihm obliegt die Risikoanalyse zur Feststellung des Schutzbedarfs (§ 9 Absatz 1) sowie die zutreffende 
Einordnung der jeweiligen Daten in die Datenschutzklassen (§ 9 Absatz 6). 

 
(3) Der Verantwortliche klärt die Mitarbeitenden über Gefahren und Risiken auf, die insbesondere aus der 

Nutzung eines IT-Systems erwachsen können. 
 

(4) Der Verantwortliche stellt sicher, dass ein Konzept zur datenschutzrechtlichen Ausgestaltung der IT-
Systeme erstellt und umgesetzt wird. 
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(5) 1Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten durch einen Auftragsverarbeiter, so ist der 
Verantwortliche verpflichtet, die technischen und organisatorischen Maßnahmen des 
Auftragsverarbeiters regelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von jeweils zwei Jahren auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. 2Bei Vorlage eines anerkannten Zertifikats 
durch den Auftragsverarbeiter gemäß § 29 Absatz 6 KDG kann auf eine Prüfung verzichtet werden. 

 
(6) 1Der Verantwortliche kann, unbeschadet seiner Verantwortlichkeit, seine Aufgaben und Befugnisse 

nach dieser Durchführungsverordnung durch schriftliche Anordnung auf geeignete Mitarbeitende 
übertragen. 2Eine Übertragung auf den betrieblichen Datenschutzbeauftragten oder die betriebliche 
Datenschutzbeauftragte ist ausgeschlossen. 

 

§ 16 

Maßnahmen des Verantwortlichen zur Datensicherung 

 

(1) 1Der Verantwortliche hat ein Datensicherungskonzept zu erstellen und entsprechend umzusetzen. 
2Dabei ist die langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Daten in der Datensicherung anzustreben.  
 

(2) 1Zum Schutz personenbezogener Daten vor Verlust sind regelmäßige Datensicherungen erforderlich. 
2Dabei sind u.a. folgende Aspekte mit zu berücksichtigen: 

 
a) Soweit eine dauerhafte Lesbarkeit der Daten im Sinne des § 4 Absatz 3 nicht auf andere Weise 

sichergestellt werden kann, sind Sicherungskopien der verwendeten Programme in allen 
verwendeten Versionen anzulegen und von den Originaldatenträgern der Programme und den 
übrigen Datenträgern getrennt aufzubewahren. 

b) Die Datensicherung soll in Umfang und Zeitabstand anhand der entstehenden Auswirkungen 
eines Verlustes der Daten festgelegt werden. 

 
(3) Unabhängig von der Einteilung in Datenschutzklassen sind geeignete technische Abwehrmaßnahmen 

gegen Angriffe und den Befall von Schadsoftware z.B. durch den Einsatz aktueller Sicherheitstechnik 
wie Virenscanner, Firewall-Technologien und eines regelmäßigen Patch-Managements (geplante 
Systemaktualisierungen) vorzunehmen. 

 

§ 17 

Maßnahmen des oder der Mitarbeitenden 

 
1Unbeschadet der Aufgaben des Verantwortlichen im Sinne des § 4 Ziffer 9. KDG trägt jeder und jede 
Mitarbeitende die Verantwortung für die datenschutzkonforme Ausübung seiner Tätigkeit. 2Es ist ihm oder 
ihr untersagt, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem in der jeweils rechtmäßigen 
Aufgabenerfüllung liegenden Zweck zu verarbeiten. 

 

 

Kapitel 5 

Besondere Gefahrenlagen 

 

§ 18 

Nutzung von Cloud-Diensten 
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Für die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Cloud-Dienst gilt ergänzend zu den Vorschriften 
der §§ 5 ff.: 

 

(4) Es sind primär bereits geprüfte und freigegebene Cloud-Dienste zu nutzen. 
 

(5) 1Vor der Nutzung anderer Cloud-Dienste ist anhand nachfolgender Aspekte zu prüfen, ob die 
erforderlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 2Folgende Aspekte können ein erhöhtes 
Risiko darstellen: 

 

j) ungeplante vorzeitige Vertragsbeendigung durch den Diensteanbieter, 
k) unzureichend gesicherte administrative Zugänge, 
l) mangelnde Portabilität von personenbezogenen Daten und IT-Systemen, 
m) generelle Abhängigkeit vom Cloud-Diensteanbieter mangels Wechselmöglichkeit, 
n) Gefährdung der Integrität von Informationen aufgrund herstellerspezifischer Datenformate, 
o) gemeinsame Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch mehrere Kunden, 
p) Unkenntnis über den Speicherort der Informationen, 
q) hohe Mobilität der Informationen sowie 
r) unbefugter Zugriff auf Informationen beispielsweise durch Administrationspersonal des Cloud-

Diensteanbieters oder Dritte. 
 

(6) Vor der Nutzung des Cloud-Dienstes ist in Abhängigkeit von der Risikoanalyse eine Exit-Strategie zu 
definieren (z. B. Datenlöschung, Datenübertragung). 

 

§ 19 

Autorisierte Programme 

 

Auf dienstlichen IT-Systemen dürfen ausschließlich vom Verantwortlichen autorisierte Programme und 
Kommunikationstechnologien verwendet werden. 

 

§ 20 

Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken 

 
1Die Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. 2Ausnahmen 
regelt der Verantwortliche unter Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen. 

 

§ 21 

Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen Zwecken 

 

(1) 1Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten IT-Systemen zu dienstlichen Zwecken ist 
grundsätzlich unzulässig. 2Sie kann als Ausnahme von dem Verantwortlichen unter Beachtung der 
jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen zugelassen werden.  
 

(2) 1Die Zulassung erfolgt schriftlich und beinhaltet mindestens 
 

a) die Angabe der Gründe, aus denen die Nutzung des privaten IT-Systems erforderlich ist, 
b) eine Regelung über den Einsatz einer zentralisierten Verwaltung von Mobilgeräten (z.B. Mobile 

Device Management) auf dem privaten IT-System des oder der Mitarbeitenden, 
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c) das Recht des Verantwortlichen zur Löschung durch Fernzugriff aus wichtigem und 
unabweisbarem Grund; ein wichtiger und unabweisbarer Grund liegt insbesondere vor, wenn 
der Schutz personenbezogener Daten Dritter nicht auf andere Weise sichergestellt werden 
kann, 

d) eine jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit des Verantwortlichen, 
e) die Dauer der Nutzung des privaten IT-Systems für dienstliche Zwecke, 
f) das Recht des Verantwortlichen festzulegen, welche Programme verwendet oder nicht 

verwendet werden dürfen sowie 
g) die Verpflichtung zum Nachweis einer Löschung der zu dienstlichen Zwecken verarbeiteten 

personenbezogenen Daten, wenn die Freigabe der Nutzung des privaten IT-Systems endet, 
das IT-System weitergegeben oder verschrottet wird. 

 
2Ergänzend ist dem oder der betreffenden Mitarbeitenden eine spezifische Handlungsanweisung 
auszuhändigen, die Regelungen zur Nutzung des privaten IT-Systems enthält.  

 

(3) Der Zugang von privaten IT-Systemen über sogenannte webbasierte Lösungen kann mit den 
Mitarbeitenden vereinbart werden, soweit alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine 
sichere Nutzung gegeben sind. 

 

(4) 1Die Weiterleitung dienstlicher personenbezogener Daten auf private E-Mail-Konten ist unzulässig. 
2Dies gilt auch für personalisierte E-Mail-Adressen. 3Ausnahmeregelungen können von dem 
Verantwortlichen getroffen werden, soweit das datenschutzrechtliche Schutzniveau, insbesondere 
nach dem KDG oder dieser Durchführungsverordnung, nicht unterschritten wird. 

 
(5) Der oder die Mitarbeitende hat sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte, insbesondere 

Familienmitglieder, keinen Zugriff auf dienstliche personenbezogene Daten haben. 
 

§ 22 

Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung 

 

(1) 1Der Zugriff aus und von anderen IT-Systemen durch Externe (z.B. externe Dienstleister, externe 
Dienststellen) schafft besondere Gefahren hinsichtlich der Ausspähung von Daten. 2Derartige Zugriffe 
dürfen nur aufgrund vertraglicher Vereinbarung erfolgen. 3Insbesondere mit Auftragsverarbeitern, die 
nicht den Regelungen des KDG unterfallen, ist grundsätzlich neben der Anwendung der EU-
Datenschutzgrundverordnung die Anwendung des KDG zu vereinbaren. 

 
(2) Bei Zugriffen durch Externe ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten und nicht nur vertraglich, 

sondern nach Möglichkeit auch technisch sicherzustellen, dass keine Kopien der personenbezogenen 
Datenbestände gefertigt werden können.  

 

(3) 1Muss dem Externen bei Vornahme der Arbeiten ein Systemzugang eröffnet werden, ist dieser Zugang 
entweder zu befristen oder unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten zu deaktivieren. 2Im Zuge 
dieser Arbeiten vergebene Passwörter sind nach Beendigung der Arbeiten unverzüglich zu ändern. 

 
(4) Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von externen IT-Dienstleistern sind geeignete vergleichbare 

Regelungen zu treffen. 
 

(5) 1Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn aktiv seitens 
des Auftraggebers eingeleitet wurde, über sichere Verbindungen erfolgt und die Fernwartung 
systemseitig protokolliert wird. 2Im Falle der Einbeziehung externer Dienstleister sind auch die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen und Verantwortlichkeiten sowie technische 
Schutzmaßnahmen vertraglich zu regeln. 
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(6) Die Verbringung von IT-Systemen mit Daten der Datenschutzklasse III zur Durchführung von 
Wartungsarbeiten in den Räumen eines Externen darf nur erfolgen, wenn die Durchführung der 
Wartungsarbeiten in eigenen Räumen nicht möglich ist und sie unter den Bedingungen einer 
Auftragsverarbeitung erfolgt. 

 

§ 23 

Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, 

Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung 

 

(1) 1Bei der Verschrottung bzw. der Vernichtung von IT-Systemen im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 1 dieser 
Verordnung, insbesondere Datenträgern, Faxgeräten und Druckern, sind den jeweiligen DIN-Normen 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die die Lesbarkeit oder Wiederherstellbarkeit der Daten 
zuverlässig ausschließen. 2Dies gilt auch für den Fall der Abgabe von IT-Systemen, insbesondere 
Datenträgern, zur weiteren Nutzung. 
 

(2) Absatz 1 gilt auch für die Verschrottung, Vernichtung oder Abgabe von privaten IT-Systemen, die 
gemäß § 20 zu dienstlichen Zwecken genutzt werden. 

 

§ 24 

Passwortlisten der Systemverwaltung 

 

Alle nicht zurücksetzbaren Passwörter (z.B. BIOS- und Administrationspasswörter) sind besonders gesichert 
aufzubewahren. 

§ 25 

Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 

 
1Die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax ist grundsätzlich unzulässig. 2In spezifischen 
Bestimmungen können Ausnahmen, insbesondere Übergangsbestimmungen, vorgesehen werden; dabei 
sind die Vorschriften der §§ 5 ff. und die jeweils aktuellen Sicherheitsstandards zu beachten.  

 

§ 26 

Sonstige Formen der Übermittlung personenbezogener Daten 

 

(1) 1E-Mails, die personenbezogene Daten der Datenschutzklasse II oder III enthalten, dürfen 
ausschließlich im Rahmen eines geschlossenen und gesicherten Netzwerks oder in verschlüsselter 
Form mit geeignetem Verschlüsselungsverfahren übermittelt werden. 2Das 
Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf 
entsprechend angemessen auszuwählen. 

  
(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten per E-Mail an Postfächer, auf die mehr als eine Person 

Zugriff haben (sog. Funktionspostfächer), ist in Fällen personenbezogener Daten der 
Datenschutzklassen II und III grundsätzlich nur zulässig, wenn durch vorherige Abstimmung mit dem 
Empfänger sichergestellt ist, dass ausschließlich autorisierte Personen Zugriff auf dieses Postfach 
haben. 
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(3) Für die Übermittlung von Video- und Sprachdaten insbesondere im Zusammenhang mit Video- und 
Telefonkonferenzen gilt Absatz 1 unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik 
entsprechend.  

 

§ 27 

Kopier- / Scangeräte 

 

Bei Kopier-/Scangeräten mit eigener Speichereinheit ist sicherzustellen, dass ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten durch unberechtigte Mitarbeitende oder sonstige Dritte nicht möglich ist. 

 

 

Kapitel 6 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 28 

Inkrafttreten 

 

Diese Durchführungsverordnung tritt zum 01.03.2019 in Kraft. 

Generalvikar o.V.i.A. 
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Nr. 13 Feststellung des Haushaltsplans 2026
Der Verwaltungsrat der Katholischen Soldatenseelsorge – Anstalt des öffentlichen Rechts – hat den 
Haushaltsplan 2026 wie folgt festgestellt: 
 
Einnahmen  
Zuweisung der Erzdiözesen 
und Diözesen aus 
Kirchenlohnsteuern der 
katholischen Berufs- und 
Zeitsoldaten 15.400.000 
Kapitalerträge 1.200.000 
Entnahme (+) Zuführung (-) 
Rücklagen, Auflösung von 
Rückstellungen 9.220 
Mieten, Erstattungen 719.400 
Eigenanteile der Teilnehmer  
(Soldaten und ihrer Familien) 
an Veranstaltungen 
Bewirtschaftungserlöse 

 
575.000 

 
110.000 

 18.013.620 
  
  

Der Katholische Militärbischof hat die Feststellung des Haushaltsplans am 24.01.2026 genehmigt. 

Berlin, im Januar 2026 
Generalvikar o.V.i.A. 

 
Nr. 14 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmerinnen und 
Gottesdienstteilnehmer am 1. März 2026 
Gemäß Beschlüssen der Deutschen 
Bischofskonferenz (vgl. Vollversammlung vom 
24.– 27.02.1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat 
vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden für die 
Zwecke der kirchlichen Statistik der Bistümer in 
der Bundesrepublik Deutschland die 
Gottesdienstteilnehmerinnen und 
Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt.  
Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in 
der Fastenzeit (1. März 2026) statt. Zu  
zählen sind alle Personen, die an den 
sonntäglichen Hl. Messen (einschl. 
Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind 
auch die Besucherinnen und Besucher der Wort- 
oder Kommuniongottesdienste, die anstelle einer 
Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den  

Gottesdienstteilnehmerinnen und 
Gottesdienstteilnehmern zählen auch die 
Angehörigen anderer Pfarreien (z.B. 
Wallfahrende, Seminarteilnehmende, Touristen 
und Besuchsreisende). 

Da ein Großteil der Militärseelsorger/innen an 
Sonntagen Vertretungen in zivilen Gemeinden 
übernehmen, bitten wir, alle Zählergebnisse im 
Jurisdiktionsbereich an die jeweilige zivile Pfarrei 
zu übermitteln. 
 

Generalvikar o.V.i.A. 

 
 

.
  

Ausgaben  
Personal 6.478.350 
Seelsorgliche Betreuung der  
Soldaten und ihrer Familien 
(insbesondere Veranstaltungen, 
Schriften) 5.138.460 
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit 1.128.180 
Zuschüsse an andere Träger  
zugunsten der seelsorglichen 
und außerdienstlichen Betreuung 
der Soldaten und ihrer Familien 2.393.000 
Betrieb der Liegenschaften  
(insbesondere Bauunterhalt und 
lfd. Betriebskosten) 2.611.380 
Deckungsreserve  150.000 
Investitionen, Modernisierung 114.250 
 18.013.620 
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Mitteilungen

Nr. 15 Bekanntgabe Personalnachrichten 
 
Neu eingestellt für den Seelsorgebezirk: 
Gemeindereferentinnen / 
Gemeindereferenten: 
Seeger, Jürgen 

01.01.2026, Idar-Oberstein  
Ernennungen: 
Militärgeistliche: 
zum Militärpfarrer Förster, Reinhard 

01.01.2026, Bruchsal 
 

Versetzungen 
Militärgeistliche: 
Militärpfarrer Heuermann, Bernd 

zum 01.01.2026 von Oldenburg nach 
Belgien/Frankreich (Shape)

Nr. 16 Organisatorisches 
 

Folgende vakante Dienststellen stehen für die  
Militärseelsorger/-innen zur Besetzung an:  
 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen I 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen II 
Katholisches Militärpfarramt Bad Reichenhall 
Katholisches Militärpfarramt Berlin II 
Katholisches Militärpfarramt Faßberg 
Katholisches Militärpfarramt Hagenow 
Katholisches Militärpfarramt Husum 
Katholisches Militärpfarramt Müllheim 
Katholisches Militärpfarramt Neubrandenburg 
Katholisches Militärpfarramt Nordholz 
Katholisches Militärpfarramt Osterholz-
Scharmbeck 
Katholisches Militärpfarramt Torgelow 
 

Folgende vakante Dienststellen stehen für die 
katholischen Militärseelsorgeassistenten/-
innen zur Besetzung an: 

Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen I 
Deutsches Katholisches Militärpfarramt Litauen II 
Katholisches Militärpfarramt Ahlen 
Katholisches Militärpfarramt Augustdorf 
Katholisches Militärpfarramt Pöcking 
Katholisches Militärpfarramt Wilhelmshaven 
 

Interessenbekundungen können ab sofort auf 
dem Dienstweg gerichtet werden an:  
Katholisches Militärbischofsamt 
Referat I 
Am Weidendamm 2 
10117 Berlin 

 

 
Das Verordnungsblatt des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr erscheint in freier Folge. Herausgeber: Der 
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Weidendamm 2, 10117 Berlin. Gesamtherstellung: Katholischen Militärbischofsamt, Referat II, Am Weidendamm 2, 10117 Berlin. 
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